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Gesetzentwurf

der Staatsregierung

zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der Bayeri-
schen Bauordnung

A) Problem

Der Bund hat in der vergangenen Legislaturperiode mit dem Gesetz zur Beschleuni-
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29.11.2018,
dem Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren
im Verkehrsbereich vom 03.03.2020, dem MalRnahmengesetzvorbereitungsgesetz vom
22.03.2020 und dem Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen vom 03.12.2020 ver-
schiedene Beschleunigungsinstrumente umgesetzt, die auf Handlungsempfehlungen
des ,Innovationsforums Planungsbeschleunigung® beruhen. Darliber hinaus hat der
Bund das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemafer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren wahrend der COVID-19-Pandemie, das sog. ,Planungssicherstellungsge-
setz* (PlanSiG) vom 20.05.2020 erlassen und inzwischen bis zum 31.12.2022 verlan-
gert. Die in den Gesetzen enthaltenen Anderungen des BundesfernstraRengesetzes
(FStrG) gelten nur fir Bundesfernstral®en und missen in Landesrecht tbertragen wer-
den, wenn und soweit sie fir Strallen, die dem Bayerischen Straflten- und Wegegesetz
(BayStrWG) unterliegen, Anwendung finden sollen.

Der Bau von Mobilfunkmasten und dazugehérigen Anlagen ist in der Anbauverbotszone
von Staats- oder Kreisstralten verboten. Erleichterungen hierzu konnen den notwendi-
gen Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur im Nahbereich von Stralen unter Wahrung der
Verkehrssicherheit unterstitzen.

Im Zusammenhang mit Baugenehmigungen in der Anbaubeschrankungszone von Stra-
Ren wurde von einigen Bauaufsichtsbehdrden die Ubernahmepflicht der Entscheidung
sowie der von der StralRenbaubehérde fir erforderlich gehaltenen Nebenbestimmungen
in Frage gestellt. Dadurch sind Unsicherheiten entstanden, wie die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs in solchen Fallen gewahrleistet werden kénnen.

Die Regelungen zu SchutzmalRnahmen zugunsten der Stral3e auf benachbarten Grund-
stticken in Art. 29 BayStrWG sind kompliziert und kénnen wegen der Splittung von Be-
hérdenzustandigkeiten z. B. bei drohenden Felsstirzen und anderen Georisiken lange
Sperrzeiten fur StaatsstralRen verursachen. Die Strallenbaubehdrden bendtigen einfa-
chere und schneller umsetzbare Reaktionsmdglichkeiten.

In Abschnitt 6 des BayStrWG sind eine Reihe von Ubergangsregelungen enthalten, die
inzwischen ihre Bedeutung verloren haben. Eine Bereinigung ist erforderlich.

Mit dem Gesetzentwurf sollen auch die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/2001 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (ABI. EU Nr. L 328 vom
21.12.2018, S. 82) ins Bauordnungsrecht umgesetzt werden. Au3erdem hat die Bau-
praxis Vereinfachungen bei den Regelungen der Brandschutzabstande von Solaranla-
gen auf Dachern in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) gefordert.

Daruber hinaus werden einzelne redaktionelle Korrekturen vorgenommen.

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal tiberpriift. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Initiatoren.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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B) Losung

Es werden geeignete Verfahrensinstrumente aus den fir Bundesfernstralen geltenden
Beschleunigungsgesetzen des Bundes in das BayStrWG aufgenommen. Es handelt
sich um folgende Regelungen:

— gesetzliche Definition der planfeststellungspflichtigen Anderung;

— Duldungspflicht der betroffenen Grundstiickseigentiimer fir die Durchfiihrung von
Vorarbeiten und Unterhaltungsmaflinahmen mit Durchsetzungsmaoglichkeit fiir die
Strallenbaubehdrden;

— vorlaufige Anordnung vorbereitender MalRnahmen und Teilmalinahmen eines Pro-
jekts vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses;

— Einrdumung der Moglichkeit flr die Anhdrungsbehérden, in geeigneten Fallen auf
einen Erdrterungstermin zu verzichten;

— Moglichkeit der Beauftragung eines Projektmanagers zur Unterstiitzung der Anho-
rungsbehdrden;

— EinfGhrung einer gesetzlichen Sofortvollzugsregelung fir Teile eines Vorhabens,
die nicht von einer erforderlichen Planerganzung oder von einem erganzenden Ver-
fahren betroffen sind;

— Ubernahme von Regelungen aus dem PlanSiG, das die Ersetzung verschiedener
Verfahrensschritte, bei denen enge Kontakte nicht ausgeschlossen werden konn-
ten, vor allem durch die bevorzugte Nutzung des Internets erméglicht hat, als Dau-
erlésungen.

Fur Mobilfunkmasten und damit zusammenhangende technische Einrichtungen wer-
den kinftig die weniger strengen Vorgaben fir die Anbaubeschrankungszonen
(Art. 24 BayStrWG) gelten. Diese werden zudem so umgearbeitet, dass Vorschlage
fur Nebenbestimmungen der Stralenbaubehdrde in Baugenehmigungen tbernom-
men werden kénnen.

Die weiterhin in Art. 29 BayStrWG verorteten Regelungen fir SchutzmaRnahmen auf
der StralBe benachbarten Grundstlicken werden so geandert, dass die StralRenbaube-
hdérden bei Verkehrsgefahrdungen durch Bepflanzung und Anlagen auf benachbarten
Grundstlcken selbst die Verantwortlichen zur Beseitigung heranziehen kénnen. Zum
Schutz von Staatsstrallen kénnen die Trager der Strallenbaulast auf eigene Kosten
ohne Einschaltung der Sicherheitsbehérden die notwendigen MaRnahmen ergreifen
und so unnotige Sperrungen infolge von Auseinandersetzungen lUber Zustandigkeiten
vermeiden.

Die in den Ubergangsregelungen enthaltenen Vorschriften, die weiterhin erforderlich
sind, werden als Dauervorschriften in die passenden Artikel ibernommen. Das ermég-
licht die Aufhebung von drei Artikeln.

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 sieht eine Ergénzung des Art. 65 BayBO
um einen neuen Abs. 3 vor, um im Wesentlichen die erforderlichen Zulassungsverfah-
ren fir vom Anwendungsbereich der Richtlinie erfasste baugenehmigungspflichtige An-
lagen uber eine einheitliche Stelle abwickeln zu kénnen. Daneben werden flr diese
erfassten Anlagen weitere verfahrensrechtliche Vorgaben der Richtlinie insbesondere
zur Verfahrensdauer und zur Transparenz umgesetzt.

Baupraxis und Einsatzerfahrungen der Feuerwehren haben gezeigt, dass eine Erleich-
terung in Art. 30 Abs. 5 BayBO vertretbar ist, den geforderten Abstand von Solaranla-
gen zu Brandwanden, die nicht Gber Dach gefiihrt sind, auf ein einheitliches Maf3 von
0,50 m zu reduzieren, solange sie dachparallel errichtet werden.
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C) Alternativen
Keine

D) Kosten

Die Anderungen sind iberwiegend fiir den Staat, die Kommunen, die Wirtschaft und die
Birgerinnen und Blrger kostenneutral. Das gilt u. a. auch fir die Herausnahme der
Mobilfunkanlagen aus der Anbauverbotszone des Art. 23 BayStrWG, da die Unterlagen
und der Prifungsaufwand fir die Priifung in der Anbaubeschrankungszone des Art. 24
im Wesentlichen gleich bleiben werden.

Die Neuregelung in Art. 29 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG, die dem Straflenbaulasttrager die
Errichtung von SchutzmalBnahmen fir StaatsstraRen auf eigene Kosten ermdoglicht,
fuhrt zu héheren Kosten flir den Freistaat Bayern. Sie sind vor allem relevant fir Fels-
sicherungsmalmafRnahmen, fir die bisher eine Entscheidung der Sicherheitsbehoérde
gegenuber den sicherheitsrechtlich Verantwortlichen erforderlich war und fir die der
Freistaat Bayern als Stral3enbaulasttrager bisher regelmafig einen Kostenanteil geleis-
tet hat. Die Kosten fur die Sicherung der StralReninfrastruktur gegenlber Georisiken
sowie die Beseitigung entsprechender Schaden werden bei Staatsstral’en aus den all-
gemeinen Investitionsmitteln (Kap. 0940; Titel 750 00), die im Jahr 2021 ein Gesamt-
volumen von 350 Mio. € hatten, bestritten, sofern diese nicht von Dritten zu tragen sind.
Fur die Kommunen andert sich durch die Neuregelung nichts, auch wenn sie eine Son-
derbaulast fur Staatsstraflen tUbernommen haben oder die Baulast fur Ortsdurchfahrten
von StaatsstralRen tragen, da sie keine Verpflichtung enthalt, ohne Einschaltung der
Sicherheitsbehorde zu handeln. Die jahrlich anfallenden Kosten variieren stark und han-
gen insbesondere vom Umfang und der geographischen Exposition von Unwetterereig-
nissen ab. Mit der geplanten Gesetzesanderung fallen bei den Baulasttragern jahrlich
geschatzte zusatzliche Kosten in einer GrolRenordnung von 0,5 bis 1,0 Mio. € an. Im
Hinblick auf die groRen Volumina der zu belastenden Haushaltstitel kann davon ausge-
gangen werden, dass die zusatzlichen Kosten aus den vorhandenen Budgets getragen
werden kénnen.

Fur bisher kostenpflichtige Dritte ergibt sich eine entsprechende Minderung der Kosten.

Fur die in Art. 36 Abs. 8 bis 10 BayStrWG eingefiihrte vorlaufige Anordnung sind eben-
falls die Planfeststellungsbehérden zustandig. Es wird von nur wenigen Fallen pro Jahr
ausgegangen, die sowohl bei den Planfeststellungbehérden als auch bei den antrag-
stellenden Strallenbaubehdrden zu unerheblichen Mehrbelastungen fihren werden.

Der fakultative Erérterungstermin kann zu geringfiigigen Kosteneinsparungen fir den
Staat fuhren. Auch die Kommunen werden in diesen Fallen von Kosten fir Bekanntma-
chungen sehr geringfligig entlastet.

Der Einsatz von Projektmanagern im Anhérungsverfahren flhrt zu Mehrkosten fur den
Staat. Ein Pilotprojekt, das zurzeit bei der Regierung von Niederbayern lauft, wird vo-
raussichtlich rd. 300 000 €, verteilt auf 3 Jahre, kosten. Hinzu kommen erhebliche Vor-
bereitungsarbeiten der Planfeststellungsbehdrde fur die Ausschreibung und die Einwei-
sung des Projektmanagers. Ohne Einsatz des Projektmanagers musste die Planfest-
stellungsbehdrde fir sehr aufwandige Verfahren zusatzliches Personal einsetzen. Die
Regelungen zur Ersetzung von Bekanntmachungen und der Auslegung der Planunter-
lagen durch Bereitstellung im Internet kann bei den dafir zustandigen Kommunen zu
geringfugigen Mehrkosten fihren, da sie daneben auch die Papierfassungen wie bisher
bekanntmachen bzw. auslegen missen. Der Aufwand wird jedoch als vernachlassigbar
eingeschatzt.

Der Erfullungsaufwand aufgrund der Bestimmung der unteren Bauaufsichtsbehérden
als einheitliche Stelle im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 wird
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als sehr gering eingeschéatzt. Die untere Bauaufsichtsbehdrde ist nur in den Féllen ein-
heitliche Stelle, in denen der Bauantrag eine Anlage betrifft, die in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallt und die untere Immissionsschutzbehérde oder
die untere Wasserrechtsbehdrde nicht einheitliche Stelle sind. Es wird sich deshalb um
eine sehr geringe Fallzahl an baugenehmigungspflichtigen Anlagen handeln. Uberdies
beschranken sich die Anforderungen der Richtlinie auf Tatigkeiten, die im Rahmen der
durchzufihrenden Genehmigungsverfahren ohnehin von den Bauaufsichtsbehérden
vorgenommen werden. Die von der Richtlinie verlangte Erstellung eines Zeitplans fur
das weitere Verfahren wird keinen wesentlichen Mehraufwand mit sich bringen: Die Ge-
nehmigungsbehérden werden regelmafig zeitliche Vorstellungen Uber die Durchfiih-
rung des Verfahrens behdrdenintern entwickeln, die jetzt verpflichtend dem Antragstel-
ler mitzuteilen sind. Soweit die unteren Bauaufsichtsbehdérden als einheitliche Stelle
verpflichtet sind, ein Verfahrenshandbuch zu erstellen und dieses im Internet zugang-
lich zu machen, wird den zustédndigen Behdérden ein von der Regierung von Niederbay-
ern noch zu erstellendes Musterhandbuch zur Verfiigung gestellt werden. Der Verwal-
tungsaufwand fir eine Anpassung an die jeweilige einheitliche Stelle und die Einstel-
lung ins Internet werden daher geringflgig sein.
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Gesetzentwurf

zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der
Bayerischen Bauordnung

§1
Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes
Das Bayerische Stralen- und Wegegesetz (BayStrWG) in der in der Bayerischen

Rechtssammlung (BayRS 91-1-B) veréffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (GVBI. S. 224) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

Dem Art. 9 wird folgender Abs. 5 angeflgt:

»(5) Die aus dem Bau und der Unterhaltung der &ffentlichen Stralen einschliel3-
lich der BundesfernstraRen und die aus der Uberwachung der Verkehrssicherheit
dieser Strallen sich ergebenden Aufgaben werden von den Bediensteten der damit
befassten Korperschaften in Austibung eines 6ffentlichen Amts wahrgenommen.”

In Art. 23 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort ,Umfangs*” die Woérter ,und flr tech-
nische Einrichtungen, die fiir das Erbringen von der 6ffentlichen Versorgung die-
nenden Telekommunikationsdiensten erforderlich sind“ eingefiigt.

Art. 24 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird im Satzteil nach Nr. 2 vor den Wértern ,Rand der Fahrbahn-
decke” das Wort ,aulReren” eingefugt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Auflagen® durch das Wort ,Nebenbestimmungen*
ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geandert:
aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz 1 vorangestellt:

»'Die Entscheidung trifft in den Fallen der Abs. 1 und 2 die untere Bauauf-
sichtsbehdrde oder die nach anderen Vorschriften zustdndige Genehmi-
gungsbehdrde.”

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und die Wérter ,in den Fallen der Abs. 1
und 2“ werden gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
Art. 29 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefugt:

.~Soweit der Trager der StraBenbaulast MalRnahmen, die nach Satz 1 zu
dulden sind, zum Schutz einer Staatsstral3e durchfiihrt, tragt er die Kosten.”

b) Dem Abs. 2 werden die folgenden Satze 3 und 4 angeflgt:

,°Die StralRenbaubehoérde kann die Verantwortlichen nach Satz 1 verpflichten,
verbotene Anpflanzungen und Gegenstéande im Sinne von Satz 1 innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu beseitigen. “Die Befugnisse der Sicherheitsbehodrde
bleiben unberthrt.”

25.10.2022
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c)

Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

»(3) 'Im Falle des Abs. 2 Satz 3 haben die Betroffenen die Kosten zu tragen,
die durch die Beseitigung entstehen. 2Das gilt nicht, wenn die Anlage aus Grin-
den, die der Trager der Stral’enbaulast zu vertreten hat, beseitigt werden muss.”

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und in Satz 1 wird nach der Angabe ,Abs. 2°
die Angabe ,Satz 2“ eingefigt.

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und der Punkt am Ende wird durch die Woérter
» » soweit diese nicht Folge von Veranderungen auf benachbarten Grundsti-
cken sind, die die Betroffenen zu vertreten haben. ersetzt.

. 36 wird wie folgt geandert:

Der Uberschrift werden die Wérter ,, , vorlaufige Anordnung* angefiigt.
Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) "Neue Staatsstralen diirfen nur gebaut werden, wenn vorher der Plan
festgestellt ist. 2Bei Kreisstralen und Gemeindeverbindungsstrallen ist die
Planfeststellung durchzufiihren, wenn es sich um Straflen von besonderer Be-
deutung, insbesondere um Zubringerstralen zu Bundesfernstralen, handelt.

(2) 'Eine Planfeststellung ist auch bei einer wesentlichen Anderung der in
Abs. 1 genannten Strafen durchzufihren. 2Eine wesentliche Anderung liegt
vor, wenn eine solche Stralle

1. um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeug-
verkehr baulich erweitert oder

2. in sonstiger Weise erheblich baulich umgestaltet wird.

3Eine wesentliche Anderung im Sinne von Satz 2 liegt insbesondere nicht vor,
wenn die MalBnahme im Zuge des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe
erforderlich ist, um die Stral’e vor Naturereignissen zu schiitzen und in einem
raumlich begrenzten Korridor entlang des Trassenverlaufs erfolgt.”

Die folgenden Abs. 8 bis 10 werden angeflgt:

.(8) llst das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, kann die Planfeststel-
lungsbehodrde auf Antrag des Tragers des Vorhabens eine vorlaufige Anord-
nung erlassen, in der vorbereitende MaRnahmen oder Teilmallnahmen zum
Bau oder zur Anderung festgesetzt werden, soweit

1. es sich um reversible, kompensierbare oder fiir Betroffene oder fiir Natur
und Landschaft in der gebotenen Gesamtschau vorteilhafte Malknahmen
handelt,

2. an dem vorzeitigen Beginn ein 6ffentliches Interesse besteht,

3. mit einer Entscheidung zugunsten des Tragers des Vorhabens gerechnet
werden kann,

4. die nach Art. 74 Abs. 2 BayVwVfG zu berlicksichtigenden Interessen ge-
wahrt werden und

5. dingliche oder persdnliche Rechte anderer an Grundstiicken nicht beein-
trachtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres
Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklart ha-
ben.

2In der vorlaufigen Anordnung sind die Auflagen zur Sicherung der Interessen
nach Satz 1 Nr. 4 und der Umfang der vorlaufig zulassigen Mallnahmen festzu-
legen. 3Die vorlaufige Anordnung ist dem Trager des Vorhabens sowie den Be-
teiligten zuzustellen und ortsiblich bekannt zu machen.

(9) 'Die vorlaufige Anordnung ersetzt nicht die Planfeststellung. 2Art. 36a
bleibt unberiihrt. 3Soweit die vorbereitenden Mallnahmen oder TeilmaRnahmen
zum Bau und zur Anderung durch die Planfeststellung fiir unzuléssig erklart
sind, ordnet die Planfeststellungsbehdrde gegenliber dem Trager des Vorha-
bens an, den friheren Zustand wiederherzustellen, soweit das nach Abs. 8
Satz 1 Nr. 1 erforderlich ist. “Das gilt auch, wenn der Antrag auf Planfeststellung
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zurlickgenommen wurde. ®Der Betroffene ist durch den Trager der StralRenbau-
last zu entschadigen, soweit die MalRnahme nicht vorteilhaft fur ihn ist, die Wie-
derherstellung des friilheren Zustands nicht moglich oder mit unverhaltnismafi-
gem Aufwand verbunden oder ein Schaden eingetreten ist, der durch die Wie-
derherstellung des friheren Zustands nicht ausgeglichen wird.

(10) Rechtsbehelfe gegen die vorlaufige Anordnung haben keine aufschie-
bende Wirkung.*

6. Nach Art. 36 wird folgender Art. 36a eingefligt:
HArt. 36a
Duldungspflichten

(1) 'Eigentimer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der
Planung und der Baudurchfihrung notwendige Vermessungen, Boden- und Ge-
wasseruntersuchungen einschlieBlich der voriibergehenden Anbringung von Mar-
kierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Stralenbaubehdrde oder von
ihr Beauftragte zu dulden. 2Wohnungen dirfen nur mit Einwilligung des Wohnungs-
inhabers betreten werden. 3Satz 2 gilt nicht fiir Arbeits-, Betriebs- und Geschéfts-
raume wahrend der jeweiligen Arbeits-, Geschafts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) 'Die Absicht, solche Arbeiten auszufiihren, ist dem Eigentiimer und sonsti-
gen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher bekannt zu geben.
2Sind Eigentiimer oder sonstige Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ist deren
Aufenthalt unbekannt und lassen sie sich in angemessener Zeit nicht ermitteln, kann
eine Benachrichtigung durch ortstibliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in
deren Bereich die Vorarbeiten durchzufihren sind, erfolgen.

(3) "Entstehen durch eine MalBnahme nach Abs. 1 dem Eigentlimer oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermdgensnachteile, so hat der Trager
der StraRenbaulast eine angemessene Entschadigung zu leisten. 2Kommt eine Ei-
nigung Uber die Geldentschadigung nicht zustande, so setzt die nach Art. 19 BayEG
zustandige Behorde die Entschadigung fest. 3Vor der Entscheidung sind die Betei-
ligten anzuhéren.

(4) 'Die Abs. 1 bis 3 finden auf Vermessungen nach Abschluss der Straenbau-
arbeiten sowie auf Malnahmen, die zur Unterhaltung der Stral3e erforderlich sind,
entsprechend Anwendung. 2Dies gilt insbesondere fiir Anlieger und Hinterlieger der
Strale sowie Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis oder andere Nutzungsbe-
rechtigte am StraRengrundstiick, auf deren Interesse Riicksicht zu nehmen ist. 3Ab-
weichend von den Satzen 1 und 2 haben Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis
ohne Anspruch auf Entschadigung zu dulden, dass die Ausubung ihres Rechts
durch Arbeiten zur Unterhaltung vortubergehend behindert oder unterbrochen wird.
“Bei anderen Nutzungsberechtigten am StralRengrundstiick sind die zugrunde lie-
genden Rechtsverhaltnisse mafllgebend.”

7. Art. 38 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,,'“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
b) Die folgenden Abs. 4 bis 9 werden angeflgt:

.(4) 'Die Anhoérungsbehorde kann auf eine Erdrterung im Sinne des Art. 73
Abs. 6 BayVwVfG verzichten. 2Soll ein ausgelegter Plan geandert werden, so
kann im Regelfall von einer Erdrterung im Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG
abgesehen werden.

(5) 'Die Anhorungsbehorde kann einen Dritten als Projektmanager mit der
Vorbereitung und Durchfiihrung von Verfahrensschritten, insbesondere

1. der Erstellung von Verfahrensleitplanen unter Bestimmung von Verfahrens-
abschnitten und Zwischenterminen,

2. der Fristenkontrolle,
3. der Koordinierung von erforderlichen Sachverstandigengutachten,
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10.

11.

12.

13.

4. dem Entwurf eines Anhorungsberichtes,

5. der ersten Auswertung der eingereichten Stellungnahmen und Einwendun-
gen,

6. der organisatorischen Vorbereitung eines Erdrterungstermins,
7. der Leitung eines Erdrterungstermins,

auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Tragers des Vorhabens beauftragen.
2Die Entscheidung lber den Planfeststellungantrag verbleibt bei der zustandi-
gen Behodrde.

(6) 'Die ortslibliche Bekanntmachung nach Art. 73 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6
Satz 2 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVf{G soll durch eine Veréffentlichung des
Inhalts der Bekanntmachung im Internet ersetzt werden. 2Die ortsiibliche Be-
kanntmachung hat in diesem Fall zusétzlich zu erfolgen.

(7) 'Die Auslegung nach Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG
soll durch eine Verdffentlichung im Internet ersetzt werden. 2Die Auslegung in
den Gemeinden hat daneben als zusatzliches Informationsangebot zu erfolgen.

(8) Die Anhdrungsbehdrde kann von dem Trager des Vorhabens verlangen,
dass die erforderlichen Unterlagen in einem verkehrsiblichen elektronischen
Format eingereicht werden.

(9) 'Die Anhoérungsbehorde kann die Abgabe von Erklarungen zur Nieder-
schrift ausschlieen, wenn sie feststellt, dass innerhalb der Erklarungsfrist eine
Entgegennahme zur Niederschrift nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Auf-
wand mdglich sein wirde. 2In diesen Fallen hat die Anhdrungsbehérde einen
Zugang fir die Abgabe von elektronischen Erklarungen bereitzuhalten. 3In der
Bekanntmachung ist auf die Moglichkeit der Abgabe elektronischer Erklarungen
und den Ausschluss der Abgabe von Erklarungen zur Niederschrift hinzuwei-

sen.
Nach Art. 39 wird folgender Art. 39a eingefigt:
JArt. 39a
Planergénzung und erganzendes Verfahren

Wird eine Planerganzung oder ein erganzendes Verfahren nach Art. 75 Abs. 1a
Satz 2 BayVwVfG erforderlich und wird diese Planerganzung oder dieses ergan-
zende Verfahren unverzuglich betrieben, so bleibt die Durchfiihrung des Vorhabens
zulassig, soweit es von der Planergdnzung oder dem Ergebnis des ergdnzenden
Verfahrens offensichtlich nicht berihrt ist.*
Dem Art. 40 wird folgender Abs. 3 angeflgt:

»(3) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. September 1958 bestehende un-
widerrufliche Nutzungsrechte an &ffentlichen Strallen kdnnen zur Beseitigung von
Beeintrachtigungen des Gemeingebrauchs durch Enteignung aufgehoben werden.”

Art. 44 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
a) Der Wortlaut wird Satz 1.
b) Folgender Satz 2 wird angefugt:

,2Soweit die Landkreise nach Art. 52 der Landkreisordnung (LKrO) Aufgaben
aus der StralRenbaulast kreisangehoriger Gemeinden oder die Bezirke nach
Art. 49 der Bezirksordnung solche Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Ge-
meinden Ubernehmen, sind sie Dritte im Sinne des Abs. 1 und Strallenbaube-
horde."

In Art. 59 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 werden jeweils die Worter ,der
Landkreisordnung® durch die Angabe ,LKrO* ersetzt.

In Art. 60 Abs. 2 Satz 2 werden die Worter ,ein graduierter Ingenieur der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen* durch die Woérter ,eine Fachkraft mit einem erfolgreichen
Studienabschluss im Bauingenieurwesen® ersetzt.

Art. 68 wird wie folgt gefasst:
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JArt. 68
Ubergangsregelung

Die Vorschrift des Art. 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht fur vor dem ...[einzuset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach § 3] eingeleitete Planfeststellungsverfahren.”

14. Die Art. 69 bis 71 werden aufgehoben.
15. Art. 72 wird Art. 69.

16. In Art. 6 Abs. 7 Satz 2, Art. 7 Abs. 5 Satz 1, Art. 8 Abs. 5 Satz 1 und Art. 34 Abs. 4
Satz 2 wird jeweils das Wort ,gelten” durch das Wort ,gilt* ersetzt.

§2
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes
vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Art. 27 Abs. 3 Satz 1 und Art. 28 Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,Nrn.”
durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

2. Art. 30 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nr. 1 Buchst. b wird das Wort ,Photovoltaikanlagen® durch die Wérter ,nicht
dachparallel installierte Solaranlagen” ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. mindestens 0,50 m entfernt sein dachparallel installierte Solaranlagen,
wenn sie nicht durch diese Wande gegen Brandiibertragung geschiuitzt
sind.”

3. In Art. 50 Abs. 2 Satz 2 werden das Wort ,finden“ durch das Wort ,findet* und das
Wort ,Satze“ durch das Wort ,Satz" ersetzt.

4. Art. 57 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 Buchst. ¢ und d und Nr. 15 Buchst. a wird jeweils die Angabe
-,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 5 wird das Wort ,gelten” durch das Wort ,gilt“ ersetzt.
5. Art. 58 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

,4. sie nicht die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher
Anlagen betrifft,

a) durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer
Grofe von insgesamt mehr als 5 000 m? Bruttogrundflache geschaf-
fen werden oder

b) die 6ffentlich zuganglich sind und der gleichzeitigen Nutzung durch
mehr als 100 Personen dienen

und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des
Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem Betriebs-
bereich nicht einhalten und®.

bb) In Nr. 5 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 3" durch die Angabe ,Abs. 3 Satz 5
ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,Abs. 2“ durch die Angabe ,Abs. 1“ ersetzt.

c) InAbs. 5 Satz 2 werden das Wort ,Satze" durch das Wort ,Satz* und die Angabe
»Abs. 6 und 7“ durch die Angabe ,Abs. 7 und 8 ersetzt.
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10.

11.

12.

13.

Art. 61 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Nr. 2 wird jeweils die Angabe ,Nrn.“ durch die
Angabe ,Nr.“ ersetzt.

b) Abs. 7 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.” ersetzt.
bb) In Satz 3 werden das Wort ,Satze* durch das Wort ,Satz und das Wort

,sind* durch das Wort ,ist“ ersetzt.

Art. 62 Abs. 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Art. 62a Abs. 1“ durch die Angabe ,Art. 62a Abs. 1
Nr. 1 ersetzt.

b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
,2Art. 61 Abs. 5 Satz 2 bis 4 und Abs. 10 gilt entsprechend.”

Dem Art. 65 wird folgender Abs. 3 angeflgt:
»(3) Betrifft der Bauantrag eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der

Richtlinie (EU) 2018/2001 fallt, gilt:

1. Auf Antrag des Bauherrn werden die erforderlichen Zulassungsverfahren Gber
eine einheitliche Stelle im Sinne des Art. 71a Abs. 1 BayVwVfG abgewickelt.

2. Einheitliche Stelle nach Nr. 1 sind die unteren Bauaufsichtsbehérden, soweit
sich nicht aus Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes
oder Art. 63 Abs. 6 BayWG Abweichendes ergibt.

3. Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch fiir Bauherren bereit und
macht diese Informationen auch im Internet zuganglich, wobei sie auch geson-
dert auf kleinere Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizitat
eingeht und darauf hinweist, fir welche Anlagen sie zustandig ist und welche
anderen einheitlichen Stellen fiir Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2018/2001 zustandig sind.

4. Nach Eingang der vollstandigen Antragsunterlagen stellt die untere Bauauf-
sichtsbehdrde dem Bauherrn unverziiglich einen Zeitplan fir das weitere Ver-
fahren zur Verfugung.

5. Das Baugenehmigungsverfahren darf nach Eingang des vollstdndigen Bauan-
trags

a) fur eine Anlage mit einer Stromerzeugungskapazitat unter 150 kW oder im
Fall des Repowering einer bestehenden Anlage im Sinne des Art. 2 Nr. 10
der Richtlinie (EU) 2018/2001 nicht langer als ein Jahr und

b) im Ubrigen nicht Ianger als zwei Jahre

dauern; die Frist kann in durch auftergewohnliche Umstande hinreichend be-
grundeten Fallen um bis zu einem Jahr verlangert werden.*

In Art. 66 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 werden das Wort ,Satze“ durch das Wort ,Satz*
und das Wort ,finden“ durch das Wort ,findet* ersetzt.

In Art. 67 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden das Wort ,der” durch das Wort ,des” und
das Wort ,Satze“ durch das Wort ,Satz* ersetzt.

In Art. 72 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 durch die
Angabe ,Art. 80 Abs. 5 Nr. 7“ ersetzt.

Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 Nr. 9 werden die Worter ,Art. 58 Abs. 2 Satz 5 und 6“ durch die Wérter
LArt. 58 Abs. 3 Satz 5 und 6“ ersetzt.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.” ersetzt.
Art. 80 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 5 Nr. 6 wird die Angabe ,Art. 22“ durch die Wérter ,Art. 22 und 15 Abs. 6
in Verbindung mit Art. 22 ersetzt.
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b) Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, der Verordnung (EU) 2019/1020 und
des Bauproduktengesetzes®.

14. Dem Art. 83 wird folgender Abs. 8 angefiigt:

»(8) Art. 65 Abs. 3 findet keine Anwendung auf Bauantrage, die vor dem ...[ein-

zusetzen: Tag des Inkrafttretens nach § 3] eingereicht worden sind.”

15. In Art. 53 Abs. 2 Satz 3 und Art. 73 Abs. 5 Satz 1 wird jeweils das Wort ,Satze*

durch das Wort ,Satz" ersetzt.

§3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ...[einzusetzen: Tag des Inkrafttretens] in Kraft.

Begriindung:
A) Allgemeines

1.

Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes
a) Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

Die vom Bund in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Gesetze zur Be-
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren fiir Bundesfernstra-
Ren sollen — soweit sie sich fur eine Ubertragung in Landesrecht eignen und in
die Gesetzgebungskompetenz des Freistaates Bayern fallen — in das Bayeri-
sche StraRen- und Wegegesetz (BayStrWG) tibernommen werden. Zum Teil
handelt es sich um verfahrensrechtliche Regelungen, die grundsatzlich im Bay-
erischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) zu verorten sind. Da je-
doch bisher nicht zwischen Bund und Landern geklart ist, welche Vorschriften
sich fur eine Ubernahme in die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und
der Lander eignen, sollen sie vorlaufig, ebenso wie beim Bund in das Fachge-
setz, hier das BayStrWG Ubernommen werden. Die Regelungen werden soweit
mdglich wortgleich Ubernommen, um den Planfeststellungsbehérden eine ein-
heitliche Anwendung bei Planfeststellungsverfahren fur Bundesfernstrafden und
den Strallen, die unter das BayStrWG fallen, zu ermdglichen. Zudem soll
dadurch erreicht werden, dass Rechtsprechung zu Regelungen des Bundes
auch fir die bayerische Praxis nutzbar wird.

In Art. 36 Abs. 2 wird die in § 17 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Bundesfernstral3en-
gesetzes (FStrG) neu eingefiihrte Definition der planfeststellungspflichtigen An-
derung einschlieBlich der mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 vom 10. September
2021 geschaffenen Verfahrensfreistellung fur bestimmte MalRnahmen im Rah-
men des Wiederaufbaus von StraReninfrastruktur nach einer Naturkatastrophe
ubernommen. Damit soll insbesondere erreicht werden, dass bei der Erneue-
rung von Strallenbestandteilen auch dann kein Planfeststellungsverfahren er-
forderlich ist, wenn sie an aktuelle Regelwerke, Standards, Sicherheits- oder
Verkehrsbedurfnisse angepasst werden, also nicht 1:1 wiederaufgebaut werden
sollen. Das BayStrWG hat zwar — anders als das FStrG — auch bisher schon
nur fir wesentliche Anderungen die Planfeststellung vorgeschrieben. Die
Rechtsprechung hat darunter Anderungen verstanden, die tatséchlich AuRen-
wirkung haben und das Wesen der Stral’e verdndern. Konkret wurde z. B. die
Veranderung der Briickenkonstruktion oder die Anderung von Breiten- und Ho-
henabmessungen von Briicken als wesentliche Anderung eingestuft (vgl. Num-
berger in Zeitler, BayStrWG, Art. 36 Rn. 8). Mit der Neuregelung sollen die ohne
Planfeststellungsverfahren zuldssigen Anderungen entsprechend der Regelung
im FStrG erweitert werden. Die Regelung wird flankiert durch die Einfihrung
einer Duldungspflicht fir Unterhaltungsmalinahmen in Art. 36a Abs. 4 (neu).
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Sie entspricht der mit dem Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs-
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 03.03.2020 in
§ 3a FStrG aufgenommenen Regelung. Die neue Regelung erleichtert insge-
samt Erhaltungs- und UnterhaltungsmaflRnahmen, die grundsatzlich ohne Plan-
feststellungsverfahren in eigener Verantwortung der zustandigen Stral3enbau-
behoérde durchgefihrt werden. Die Regelung ist stark praxisrelevant, da die Be-
nutzung von Grundstlicken vor allem fiir Baubehelfe oftmals langwierige Ab-
stimmungen erfordert bis hin zu einem Vorgehen nach dem Bayerischen Gesetz
Uber die entschadigungspflichtige Enteignung (BayEG). In Art. 36a Abs. 1 bis 3
werden die fiir die Durchsetzung von Vorarbeiten geltenden Regelungen des
Art. 7 BayEG in das BayStrWG (bertragen. Damit konnen die StralRenbaube-
hérden selbst die Durchfihrung von Vorarbeiten auf Grundstlcken Dritter
durchsetzen, ohne hierfir auf die Enteignungsbehdrde angewiesen zu sein.
Das entspricht § 16a FStrG, nach dem ebenfalls die StralRenbaubehdrde selbst
zur Durchsetzung der Vorarbeiten befugt ist.

Mit Art. 36 Abs. 8 bis 10 soll analog zu § 17 Abs. 2 FStrG die Mdglichkeit einge-
fuhrt werden, fir bestimmte vorbereitende und TeilmaRnahmen eines Straflen-
bauprojekts eine vorlaufige Anordnung zu treffen. Damit sollen schon vor Ab-
schluss eines laufenden Planfeststellungsverfahrens bestimmte Malinahmen
umgesetzt werden kénnen, mit denen nach der bisherigen Rechtslage erst nach
Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses begonnen werden darf. Das
kann z. B. bei vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen nach § 44 Abs. 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) (sog. ,CEF-MalRnahmen®), die bereits
zu Baubeginn wirksam sein mussen, die Durchfiihrung der StralRenbaumal3-
nahme erheblich verkirzen. Die vorlaufige Anordnung trifft keine endglltige
Entscheidung und stellt auch kein Prajudiz fur den Planfeststellungsbeschluss
dar. Sie tritt nicht an die Stelle der Planfeststellung; der Planfeststellungsbe-
schluss trifft die endglltige Entscheidung auch fiir die vorbereitenden Maf3nah-
men oder TeilmafRnahmen. Die vorlaufige Anordnung verliert ihre Wirksamkeit
automatisch mit dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses. Sie berechtigt
nicht zur Inanspruchnahme fremder Grundstiicke ohne Einverstandnis der Be-
rechtigten. Das wird in Art. 36 Abs. 8 Satz 1 Nr. 5 ausdriicklich geregelt und
dient der Vermeidung von Klagerisiken.

Nach Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG muss im Rahmen eines ordnungsgemalfien An-
hérungsverfahrens ein Erérterungstermin der Anhdrungsbehdrde mit den Ein-
wendungsfuhrern, Umweltvereinigungen, die eine Stellungnahme abgegeben
haben, beteiligten Behérden und dem Trager des Vorhabens durchgefihrt wer-
den. Ein Verzicht auf den Erérterungstermin ist nur nach MalRgabe der engen
Voraussetzungen von Art. 67 Abs. 2 BayVwVfG moglich, etwa wenn kein Betei-
ligter Einwendungen erhoben hat und kein Beteiligter Einwande gegen die Ent-
scheidung der Anhdérungsbehérde erhebt, auf den Erdrterungstermin zu ver-
zichten. Da diese Vorgaben erheblichen Aufwand erfordern und nur schwer zu
erreichen sind, muss daher auch in unproblematischen Fallen ein Erdrterungs-
termin vorbereitet und durchgefiihrt werden. Das FStrG stellt die Durchfihrung
des Erorterungstermins bereits seit 2006 in das Ermessen der Anhérungsbe-
horde. Die Regelung hat sich bewahrt, die Verfahren kénnen in geeigneten Fal-
len erheblich verkiurzt werden. Die Anhérungsbehdrden gehen mit dieser Option
verantwortungsvoll um und nutzen sie vor allem in unkritischen Fallen. Auch bei
Kontaktbeschrankungen wie sie in der Coronapandemie angeordnet waren,
konnten unkritische Verfahren fir Bundesfernstrallenvorhaben ohne Verzoge-
rung zu Ende geflihrt werden. Bei Anderungen eines bereits einmal ausgelegten
Plans soll regelmafig von der Durchfiihrung eines Erdrterungstermins abgese-
hen werden. Damit kénnen Anderungsverfahren gestrafft werden. In Art. 38
Abs. 4 wird deshalb eine § 17a FStrG entsprechende Regelung aufgenommen.
§ 17b FStrG, der eine Plangenehmigung mit Offentlichkeitsbeteiligung vorsieht,
wird nicht in das BayStrWG Gibernommen, da ein Beschleunigungseffekt gegen-
Uber einem Planfeststellungsverfahren ohne Erérterungstermin nicht erkennbar
ist. Fir die in § 17e Abs. 5 FStrG enthaltenen Abweichungen von der Verwal-
tungsgerichtsordnung haben die Lander keine Gesetzgebungskompetenz. Sie
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kénnen deshalb nicht Gbernommen werden. Die in § 17g FStrG vorgesehene
Ersatzveroffentlichung von Planunterlagen durch den Trager des Vorhabens ist
nicht erforderlich, da die Planunterlagen in Bayern regelmafig nach Art. 27a
BayVwVfG durch die Planfeststellungsbehodrde im Internet bereitgestellt wer-
den.

Erfahrungen aus dem Energiebereich haben gezeigt, dass die Einbeziehung
privater Dritter zur Straffung und Biindelung der Ablaufe in Genehmigungsver-
fahren fiihren kann. Der Bund hat deshalb in § 17h FStrG den fakultativen Ein-
satz eines Projektmanagers geregelt. Die Regierung von Niederbayern erprobt
den Einsatz eines Projektmanagers derzeit in einem Planfeststellungsverfahren
nach dem FStrG. Insbesondere bei sehr umfangreichen Verfahren mit vielen
Beteiligten, die mit der vorhandenen Personal- und Sachausstattung der Regie-
rungen nur schwer zu bewaltigen sind, erscheint der Einsatz eines Projektma-
nagers trotz der dafiir anfallenden Zusatzkosten sinnvoll. Das wird in Art. 38
Abs. 5 entsprechend § 17h FStrG geregelt.

Mit dem Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) hat der Bundesgesetzgeber
fiir einige bundesrechtlich geregelte Vorhaben — u. a. Bundesfernstrallen — den
Behorden Alternativen fiir Verfahrensschritte zur Durchfihrung von Verfahren
mit Offentlichkeitsbeteiligung wahrend der COVID-19-Pandemie zur Verfligung
gestellt. Dabei handelt es sich vor allem um die Ersetzung von Verfahrensschrit-
ten, bei denen enge Kontakte nicht vermieden werden kdnnen, durch die ver-
starkte Nutzung des Internets. Es ist vorgesehen, die im PlanSiG enthaltenen
Regelungen nach einer Evaluation in das Regelverfahren zu Glbernehmen, so-
weit sie sich als vorteilhaft erweisen. Hierzu wird eine Anderung der Verwal-
tungsverfahrensgesetze des Bundes und der Lander angestrebt. Die Evaluation
ist noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl sollen einige Verfahrensregelungen,
bei denen sich die Vorteile bereits gezeigt haben, schon vorab in Art. 38 Abs. 6
bis 9 in das BayStrWG aufgenommen werden. Das gilt vor allem fur die Erset-
zung der ortstiblichen Bekanntmachung und der Auslegung der Planunterlagen
durch Veréffentlichung im Internet. Anstelle der im PlanSiG geregelten ,Kann-
Vorschriften” sind fir das BayStrWG ,Soll-Vorschriften vorgesehen. Die Erset-
zung soll daher kiinftig den Regelfall darstellen. Ein Zuwarten bis zum Ergebnis
der Evaluation ist fir diese Regelungen nicht erforderlich, da die Bereitstellung
der Bekanntmachungen und der Planunterlagen im Internet auch heute schon
zusatzlich zur ortstiblichen Bekanntmachung und zur Auslegung der Unterlagen
in den Gemeinden erfolgt. Durch die Regelung wird lediglich das Regel-Aus-
nahme-Verhaltnis umgekehrt. Kunftig ist der im Internet veréffentlichte Text und
Planbestand mafgeblich. Die Bekanntmachung und Auslegung vor Ort erfolgt
lediglich zusatzlich, um auch den Beteiligten, die keinen Zugang zum Internet
haben, oder die damit nicht umgehen kénnen, die Teilnahme an den Verfahren
und die Information Uber die Planfeststellungsbeschlisse zu ermdglichen. Eine
Ubernahme der Regelungen zur Ersetzung des Erdrterungstermins mittels On-
line-Konsultationen oder — bei Zustimmung aller Beteiligter — als Video- oder
Telefonkonferenz soll zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen, weil die Regierun-
gen hierzu bisher eher gemischte Erfahrungen mitgeteilt haben. Einzelne On-
line-Konsultationen haben gezeigt, dass sie erheblichen Aufwand verursachen,
von den Beteiligten aber nicht positiv bewertet wurden. Fir groRe Verfahren mit
vielen Beteiligten wurden sie als nicht geeignet bewertet. Videokonferenzen
konnten wegen der erheblichen Anforderungen an die Zulassigkeit (Einver-
standnis aller zur Beteiligung Berechtigter) nicht erprobt werden. Nach der Eva-
luation und der Entscheidung zur Ubernahme von Anderungen des Anhérungs-
verfahrens in die Verwaltungsverfahrensgesetze sollten die Regelungen ange-
passt oder die Abweichungen wieder gestrichen werden.

Nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG fuhren erhebliche Mangel bei der Ab-
wagung oder die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nur dann
zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung,
wenn sie nicht durch Planergdnzung oder ein ergdnzendes Verfahren behoben
werden kdnnen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung
wird in diesen Fallen fur rechtswidrig und nicht vollziehbar erklart. In der Praxis
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b)

c)

wird derzeit meist versucht, fir bestimmte unstreitige Teile des Vorhabens eine
Entscheidung des zustandigen Verwaltungsgerichts Uber die sofortige Vollzieh-
barkeit zu erreichen, was auch haufig gelingt. Der Bund hat mit dem Gesetz zur
Beschleunigung von Investitionen vom 03.12.2020 eine Regelung in § 17¢ Nr. 4
FStrG aufgenommen, mit der die Vollziehbarkeit der nicht von der Planergan-
zung oder dem erganzenden Verfahren betroffenen Teile des Straflenbauvor-
habens gesetzlich geregelt wird. Damit kann der Umweg Uber eine gerichtliche
Entscheidung eingespart und die Umsetzung von Planfeststellungsbeschlissen
und Plangenehmigungen beschleunigt werden. Daher wird in Art. 39a eine ent-
sprechende Regelung aufgenommen.

Anbauverbote und -beschrankungen (Art. 23 und 24)

Der Ausbau des Mobilfunknetzes entlang von Stralen soll entsprechend der
Neuregelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 FStrG erleichtert werden, indem die Errichtung
von Mobilfunkmasten und sonstigen funktechnischen Einrichtungen im Sinne
von § 3 Nr. 64 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) nicht mehr unter das
repressive Anbauverbot von Art. 23 fallen. Sie sollen kinftig nur noch nach den
Kriterien des Art. 24 Abs. 1 gepriift werden. Anders als in § 9 Abs. 2 Satz 2
FStrG sollen von der Neuregelung nicht nur Telekommunikationsdienste profi-
tieren, die offentlich zuganglich sind, sondern alle, die der 6ffentlichen Versor-
gung dienen. Darunter fallen ergéanzend z. B. die fir den Digitalfunk notwendi-
gen Mobilfunkmasten, die zwar nicht 6ffentlich zuganglich sind, jedoch im 6f-
fentlichen Interesse liegen (vgl. auch § 35 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs).

In der Baugenehmigungspraxis wurde die Frage aufgeworfen, ob die Vorgaben
des Art. 24, fur die das Einvernehmen der Stralenbaubehdérden erforderlich ist,
zum Prifprogramm des Baugenehmigungsverfahrens gehéren. Wenn man das
verneint, kdnnten die Vorschlage der StralRenbaubehdrden nicht als Nebenbe-
stimmungen, sondern nur als Hinweise in die Baugenehmigung oder sonstige
Genehmigung aufgenommen werden. Damit kénnen u. a. Nachteile fir die Ver-
kehrssicherheit, aber auch z. B. héhere Kosten fiir geplante Strallenbaumal3-
nahmen nicht sicher verhindert werden. Da auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit
hinsichtlich der Frage, ob Art. 24 sog. ,aufgedrangtes Recht” enthalt, nicht ein-
deutig ist, soll das durch eine Anderung klargestellt werden. Das geschieht
durch eine Angleichung an Art. 23 Abs. 2 Satz 2, bei dem nach derzeitiger
Kenntnis kein vergleichbares Problem gesehen wird.

SchutzmaBnahmen (Art. 29)

Das uUbergeordnete Motiv aller in Art. 29 Abs. 1 und 2 geregelten Verpflichtun-
gen ist es, mdgliche negative Auswirkungen auf die Stral’e und deren Benut-
zung auszuschalten, die von benachbarten Grundstiicken ausgehen kdnnen.
Allerdings stellt die bisherige Regelungslage fiir Gefahren nach Art. 29 Abs. 1,
die von aulBen auf die Stralle einwirken kdnnen, keine befriedigende Lésung
dar. Als Verantwortliche fur derartige Natureinwirkungen kommen abhéangig von
den Umstanden des Einzelfalles der Grundstlickseigentimer (z. B. eines Hang-
grundstiickes), der Stralenbaulasttrdger und die Sicherheitsbehdrde in Be-
tracht, wobei die unterschiedlichen, sich zum Teil Uberschneidenden Pflichten
und Eingriffsbefugnisse jeweils eine Einzelfallbetrachtung erfordern.

Beispielsweise ware im Falle eines Hangrutsches eine entsprechende Anord-
nung zur Hangsicherung von der zustandigen Sicherheitsbehdrde und nicht
vom Straenbaulasttrager gegen den Handlungsstorer bzw. Eigentimer/Besit-
zer des Hanggrundstiicks zu richten. Die Kostentragungspflicht lage entweder
beim Stérer oder der anordnenden Sicherheitsbehdrde und bemisst sich nach
der Zumutbarkeit der Gefahrenabwehr bzw. dem Verantwortungsbereich. Dabei
ist zu unterscheiden, ob die Gefahr durch Grundstiicksnutzungen ausgel6st
wurde, oder auf natlrlichen geologischen Gegebenheiten beruht. Im Falle einer
sicherheitsrechtlichen Inanspruchnahme des Zustandsstorers ware diese auf
den Grundstlickswert begrenzt oder sogar unzumutbar. In der Folge tragt der
Rechtstrager der Sicherheitsbehoérde die Kosten, obwohl die MalRnahme jeden-
falls auch der Aufrechterhaltung der Benutzung der Strafle dient und damit
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2,

ebenso in den Bereich der Strallenbaulast und Stralenverkehrssicherungs-
pflicht fallt. Wegen dieses hohen Eigeninteresses hat sich der StralRenbaulast-
trager jedenfalls in den Fallen, in denen die Gefahr auf Naturereignissen be-
ruhte, regelmanig auf freiwilliger Basis an den anfallenden Kosten beteiligt. Auf
eine Beteiligung des Strallenbaulasttragers an den Kosten fiir Felssicherungs-
maflnahmen auf der Stralle benachbarten Grundstiicken besteht allerdings
grundsatzlich weder auf Seiten der Sicherheitsbehdrden noch der privaten Ver-
pflichteten ein Anspruch. Da bei jeder Beteiligung eine eigene einzelfallorien-
tierte Ermessensentscheidung getroffen werden muss, ist die Praxis sehr unter-
schiedlich und fur die Betroffenen schlecht nachvollziehbar. Die Kostentra-
gungspflicht des Storers kann nur durch eine Entscheidung der Sicherheitsbe-
hérde begrindet werden, eine nachtragliche Beteiligung des Stérers an bereits
z. B. durch den StralRenbaulasttradger durchgefihrten MaRnahmen ist nicht
maoglich.

Die zwingenden Abstimmungsprozesse zwischen Stralenbau- und Sicherheits-
behdérden und die bestehenden Abhangigkeiten von der Sicherheitsbehérde
fuhren zu zeitlichen Verzégerungen und damit verbundenen Straflensperrun-
gen, die gerade bei Staatsstralen regelmaflig nicht hinnehmbar sind. Wegen
der enormen Verkehrsbedeutung der Staatsstralen und des hohen Eigeninte-
resses des Strallenbaulasttragers an der uneingeschrankten und sicheren Be-
nutzbarkeit der Stral’e wird dem StralRenbaulasttrager daher mit der Einfligung
des Art. 29 Abs. 1 Satz 2 eine direkte Handlungs- und Eingriffskompetenz auf
eigene Kosten zugunsten von Staatsstrallen verliehen. Diese besteht unabhan-
gig von der GroRe der Gemeinde auch fur die Ortsdurchfahrten im Zuge von
Staatsstraflien. Die Regelung eroffnet dem StralRenbaulasttrager im Sinne einer
Kann-Vorschrift die Méglichkeit zu selbsttatigem Handeln. Auf diese Weise soll
zugunsten von Staatsstralien einer effektiven Gefahrenabwehr Rechnung ge-
tragen werden.

Bislang enthalt Art. 29 Abs. 2 Satz 1 ein Verbot, Anpflanzungen aller Art, Zaune,
Stapel, Haufen und ahnliche mit dem Grundsttick nicht fest verbundene Gegen-
stdnde so anzulegen oder wachsen zu lassen, dass sie die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs beeintrachtigen kénnen. Die Zuwiderhandlung gegen
dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und ermdglicht es der Sicher-
heitsbehdrde, eine Beseitigung anzuordnen. Mit der Anfigung des neuen
Satz 3 in Art. 29 Abs. 2 wird nun auch der StralRenbaubehérde die Moglichkeit
gegeben, die Verantwortlichen selbst unter Ausiibung pflichtgemalen Ermes-
sens zur Beseitigung von Anlagen zu verpflichten, die dem Verbot des Art. 29
Abs. 2 Satz 1 zuwider bestehen. Dazu stellt der neugefasste Art. 29 Abs. 3 die
grundsatzliche Kostentragungspflicht des verantwortlichen Betroffenen klar mit
Ausnahme der Falle, die in den Verantwortungsbereich des StralRenbaulasttra-
gers fallen. Die Duldungspflicht bei Anlagen, die vor dem 01.09.1958 angelegt
wurden, bleibt inhaltlich unverandert in Art. 29 Abs. 2 Satz 2 bestehen.

d) Rechtsbereinigung

Der Teil 6, Ubergangs- und Schlussvorschriften, ist mittierweile in groen Teilen
Uberholt. Soweit einzelne Vorschriften weiterhin erforderlich sind, werden sie an
geeigneter Stelle in den Regelungstext aufgenommen. Die Ubrigen Vorschriften
werden gestrichen, soweit es sich nicht um echte Ubergangs- und Schlussvor-
schriften handelt.

Anderung der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

Mit dem Gesetzentwurf werden die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/2001 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (ABI. EU Nr. L
328 vom 21.12.2018, S. 82) im Bauordnungsrecht umgesetzt. Diese Richtlinie sieht
bestimmte Vorgaben fir das Verwaltungsverfahren bei der Zulassung von Anlagen
zur Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen vor und sollte bis 30.06.2021
in nationales Recht umgesetzt werden. Entsprechende Anderungen im Bayerischen
Immissionsschutzgesetz (BaylmSchG) und im Bayerischen Wassergesetz
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(BayWG) sind bereits in Kraft getreten. Fur die (wenigen) in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie fallenden baugenehmigungspflichtigen Anlagen ist eine Umset-
zung der verfahrensrechtlichen Vorgaben in der BayBO erforderlich. Die Umset-
zung der Richtlinie ist alternativios, da EU-rechtliche Vorgaben, die nicht im Bun-
desrecht umgesetzt werden kénnen, zwingend landesrechtlich zu regeln sind.

Mit dem Gesetzentwurf wird auf3erdem eine Erleichterung flr das Anbringen von
Solaranlagen auf Dachern umgesetzt, wenn diese Solaranlagen nicht durch Uber
Dach geflihrte Brandwande (oder Wande anstelle von Brandwanden) gegen Brand-
Ubertragung geschitzt sind. Mit der Reduzierung der Brandschutzabstande auf Da-
chern werden die Mdglichkeiten, Dachflachen mit kostenglnstigen Solaranlagen zu
belegen, insbesondere bei schmalen Dachflachen (z. B. Reihen- und Doppelhau-
ser) deutlich erweitert. Die Regelung gilt nun unterschiedslos fiir Photovoltaik- und
solarthermische Anlagen. Bayern hat mit Anderung und Erganzung von Art. 30
Abs. 5 Satz 2 BayBO zum 01.02.2021 bereits ermoglicht [anders als die Muster-
bauordnung (MBO) es vorsieht], dass der regelmafig geforderte Abstand von Pho-
tovoltaik(PV)-Elementen zur Brandwand (oder Wand anstelle einer Brandwand) von
1,25 m unterschritten werden darf, wenn die Anlage dachparallel installiert ist und
die AuBenseiten einschlief3lich Unterkonstruktion nichtbrennbar sind. Baupraxis
und Einsatzerfahrungen der Feuerwehren haben nun gezeigt, dass eine einheitliche
Reduzierung auf einen Abstand von 0,50 m sowohl fiir nichtbrennbare wie fir
brennbare Module und Unterkonstruktionen vertretbar ist, solange sie dachparallel
errichtet werden. Von der Anderung profitieren Gebaude, auf deren Dachflachen
Solaranlagen aus brennbaren Baustoffen installiert werden sollen und deren Brand-
wand (oder Wand anstelle einer Brandwand) nicht tGber Dach gefihrt wird. Wird
hingegen diese Wand so Uber die Dachflache gefiihrt, dass sie einen Schutz der
Solaranlage gegen seitliche Brandausbreitung darstellt, ist wie bisher kein seitlicher
Abstand erforderlich.

B) Vorschriften im Einzelnen
Zu § 1 (Anderung des Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes)
Zu Nr. 1 (Art. 9 Abs. 5 neu)

Die bisher in Art. 69 enthaltene Regelung, nach der die sich aus dem Bau, der Unter-
haltung und der Uberwachung der Verkehrssicherheit der 6ffentlichen Stralen erge-
benden Aufgaben in Auslbung eines 6ffentlichen Amts wahrgenommen werden, wird
als Dauervorschrift in Art. 9 Abs. 5 (ibernommen. Inhaltliche Anderungen sind damit
nicht verbunden.

Zu Nr. 2 (Art. 23)

Die Errichtung von Mobilfunkmasten und sonstigen funktechnischen Einrichtungen im
Sinne von § 3 Nr. 64 TKG soll nicht mehr nach den strengen Verbotsregelungen des
Art. 23, die fuir das Bauen in der Anbauverbotszone gelten, beurteilt werden. Sie werden
deshalb aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift herausgenommen. Die Beurtei-
lung erfolgt damit kiinftig nach Art. 24. Die Ablehnung des Baus einer solchen Anlage
in Entfernungen bis zu 40 m zu Staatsstrallen bzw. 30 m zu Kreisstrallen sowie die
Festsetzung von Nebenbestimmungen ist demnach einheitlich nur dann zulassig, wenn
das aus Grunden der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Einschrankungen der
Sichtverhaltnisse, Verkehrsgefahrdungen, Bebauungsabsichten oder der StralRenbau-
gestaltung erforderlich ist. Der Bau von Mobilfunkanlagen auf Strallenbestandteilen,
z. B. auf Parkplatzen oder die Anbringung an Briicken, wird von der Regelung nicht
umfasst. Dabei handelt es sich i. d. R. um Sondernutzungen nach Art. 22, die mit dem
Trager der StralRenbaulast vertraglich vereinbart werden missen (Nutzungsvertrage).

Zu Nr. 3 (Art. 24)
Zu Buchst. a (Art. 24 Abs. 1)
Zu Doppelbuchst. aa (Art. 24 Abs. 1 Satz 1)

Der Bezugspunkt flr die Entfernungsberechnung der Anbaubeschrankungszone unter-
scheidet sich nicht von dem in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 benannten Bezugspunkt fur die
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Anbauverbotszone. Die Abweichung im Wortlaut der Vorschrift kann jedoch Interpreta-
tionsspielrdume erzeugen. Aus Klarstellungsgriinden wird der Bezugspunkt in Art. 24
Abs. 1 Satz 1 daher ebenfalls auf den auReren Rand der Fahrbahndecke festgelegt.

Zu Doppelbuchst. bb (Art. 24 Abs. 1 Satz 2)

Da fir die Sicherstellung der straflenbaulichen Belange neben Auflagen auch Bedin-
gungen relevant sein kénnen, wird der Begriff ,Auflagen” durch den allgemeinen Begriff
der Nebenbestimmung im Sinne von Art. 36 BayVwVfG ersetzt.

Zu Buchst. b (Art. 24 Abs. 3)
Zu Doppelbuchst. aa (Art. 24 Abs. 3 Satz 1 neu)

Mit der Regelung wird klargestellt, dass die Entscheidung tber die stralRenrechtlichen
Belange der Baumalinahme in das Baugenehmigungsverfahren bzw. das nach ande-
ren Regelungen erforderliche Genehmigungsverfahren transferiert wird, wenn ein sol-
ches Verfahren durchgefiihrt wird. Wegen des gleichgerichteten Schutzwecks wird die
Regelung an die des Art. 23 Abs. 2 Satz 2 angeglichen. Die Entscheidung obliegt der
Baugenehmigungsbehdrde bzw. der fur die anderweitige Genehmigung zustandigen
Behorde.

Zu Doppelbuchst. bb und cc (Art. 24 Abs. 3 Satze 1 und 2 alt)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nr. 4 (Art. 29)

Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa (Art. 29 Abs. 1 Satz 1 neu)

Die Einfligung des Satzes 2 gemal’ Buchst. a Doppelbuchst. bb hat zur Folge, dass der
bisherige Wortlaut zum Satz 1 wird.

Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb (Art. 29 Abs. 1 Satz 2 neu)

Zum Motiv der Gesetzesanderung wird erganzend auf die Ausfihrungen unter
A) 1. Buchst. ¢ verwiesen. Der neu eingefugte Satz 2 in Art. 29 Abs. 1 erméachtigt im
Sinne einer Kann-Vorschrift den Stralenbaulasttrager, MalRnahmen zugunsten von
Staatsstralien auf eigene Kosten durchzufiihren ohne auf ein vorhergehendes Handeln
der Sicherheitsbehdrde angewiesen zu sein. Damit ist insbesondere die Beseitigung
von Gefahren gemeint, die ausschlieRlich auf naturbedingten Ursachen beruhen, wie
z. B. drohende Felsstirze und andere Georisiken. Die Vorschrift dient der effektiven
Gefahrenabwehr, indem die bisher u. a. aus haushaltsrechtlichen Grinden nétige Ab-
stimmung mit der Sicherheitsbehérde und vorherige Inanspruchnahme der sicherheits-
rechtlich Verantwortlichen entbehrlich wird. Ein Tatigwerden des StralRenbaulasttragers
nach Art. 29 Abs. 1 Satz 2 fuhrt damit auch zu einer gednderten Kostentragung bei
MafRnahmen, die dem Schutz einer Staatsstral3e dienen. Diese Regelung wird nétig, da
gerade bei Staatsstraflen aufgrund ihrer Verkehrsbedeutung Sperrungen soweit wie
moglich vermieden werden sollen. Daher gilt die Regelung auch fiir Ortsdurchfahrten
im Zuge von Staatsstrallen unabhangig von der Gré3e der Gemeinde. In den Fallen, in
denen die Kommune die Sonderbaulast fur eine Staatsstrafe oder die Baulast fur die
Ortsdurchfahrt einer Staatsstral3e tragt, ergibt sich aus der Regelung lediglich eine zu-
satzliche Handlungsmadglichkeit, da die Kommune weiterhin auch als Sicherheitsbe-
horde tatig werden kann. Insgesamt schafft die neue Regelung des Satz 2 lediglich eine
zusatzliche Handlungsmoglichkeit fir den StraRenbaulasttrager zum Tatigwerden an
Staatsstraflien. In allen Fallen bleiben die sicherheitsrechtlichen Aufgaben und Befug-
nisse nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz unberthrt. Stralenbaubehdrde
und Sicherheitsbehoérde sollen sich weiterhin im Hinblick auf die Gefahrenabwehr ge-
genseitig informieren und bei Bedarf abstimmen.

Zu Buchst. b (Art. 29 Abs. 2 Sétze 3 und 4 neu)

Fur den Fall von Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Satz 1 wird
mit der Anfiigung des Art. 29 Abs. 2 Satz 3 der Strallenbaubehdrde ermdglicht, die Ver-
antwortlichen selbst unter Ausiibung pflichtgemaRen Ermessens zur Beseitigung zu
verpflichten. Die Stérerauswabhl folgt den sicherheitsrechtlichen Vorgaben. Das bedeu-
tet, dass vorrangig der Handlungsstdrer zur Beseitigung zu verpflichten ist, bevor auf
den Grundeigentimer oder Besitzer als Zustandsstérer zugegriffen werden kann. Die
Auswahl der Verantwortlichen hat insgesamt nach der Effektivitat der Gefahrenabwehr



Drucksache 18/24629 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 18

zu erfolgen. Unter den Voraussetzungen von § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) kann die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit geboten sein.
Der Stralienbaubehdrde verbleiben die Mdglichkeiten des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetzes. Die Anfligung des neuen Satz 4 stellt lediglich
klar, dass durch die Schaffung einer eigenen Zustandigkeit der StralRenbaubehdrde
nach dem neuen Satz 3 die Befugnisse der Sicherheitsbehérde unberihrt bestehen
bleiben. Eine entsprechende Klarstellung war fur Art. 29 Abs. 1 nicht notwendig, da dort
schon bisher von der parallelen Zustandigkeit der Sicherheitsbehérde und Stralenbau-
behorde ausgegangen worden war. Strallenbaubehdrde und Sicherheitsbehdrde sollen
sich im Hinblick auf die Gefahrenabwehr gegenseitig informieren und bei Bedarf ab-
stimmen.

Die bisherige Duldungspflicht nach Satz 2 fur Anlagen, die bereits vor dem 01.09.1958
angelegt wurden, bleibt unverandert bestehen.

Zu Buchst. ¢ (Art. 29 Abs. 3 neu)

Mit der Regelung des Art. 29 Abs. 3 Satz 1 wird klargestellt, dass grundsatzlich der
betroffene Verantwortliche die Kosten der Beseitigung der in Art. 29 Abs. 2 Satz 1 (nicht
abschlieBend) aufgezahlten Anlagen selbst zu tragen hat, namlich, wenn er diese ent-
weder selbst angelegt hat oder sie aus Grinden, die er zu vertreten hat, zu einer po-
tenziellen Gefahr fir die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs geworden sind. Von
diesem Grundsatz normiert Art. 29 Abs. 3 Satz 2 eine sachgerechte Ausnahme fir die
Anlagen, die aus Griinden, die der Trager der StralRenbaulast zu vertreten hat, zu einer
Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Stralenverkehrs geworden sind. Die
Neuentstehung einer Gefahrdungssituation hat der StraRenbaulasttrager etwa dann zu
vertreten, wenn eine Stral’e neu angelegt, ausgebaut oder sonst geandert wird. Die
Neufassung des Art. 29 Abs. 3 bezweckt eine gerechte Kostenaufteilung.

Zu Buchst. d (Art. 29 Abs. 4 neu)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen infolge der Einfligung eines neuen
Art. 29 Abs. 3 sowie der Anderung gemaR Buchst. b.

Zu Buchst. e (Art. 29 Abs. 5 neu)

Die Einfuigung des neuen Art. 29 Abs. 3 gemal Buchst. ¢ hat die redaktionelle Anpas-
sung zur Folge. Die bisherige Vergltungsregelung des bisherigen Art. 29 Abs. 4 wird
sachgerecht fur die Falle modifiziert, in denen Mallnahmen der Strallenbaubehdrde
nach Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 2 infolge von Veranderungen auf dem benachbarten
Grundstuck, die der Betroffene zu vertreten hat, erforderlich wurden. Die Entschadigung
mindert sich in diesen Fallen anteilig soweit der Entschadigungsberechtigte die Entste-
hung eines Vermobgensnachteils mitverursacht hat.

Zu Nr. 5 (Art. 36)
Zu Buchst. a (Uberschrift)

Die Uberschrift wird um die in Art. 36 Abs. 8 neu eingefiihrte ,vorlaufige Anordnung*
vorlaufiger MalRnahmen und von TeilmaRnahmen erganzt.

Zu Buchst. b (Art. 36 Abs. 1 und 2 neu)

In Art. 36 Abs. 1 wird die Planfeststellungspflicht fir den Bau von Staatsstral’en sowie
von Kreisstrallen und Gemeindeverbindungsstralen von besonderer Bedeutung zu-
sammengefasst. Das gilt, soweit nicht nach Art. 74 Abs. 6 oder 7 BayVwVfG eine Plan-
genehmigung oder ein Verzicht auf Planfeststellung oder Plangenehmigung in Frage
kommt oder ein Bebauungsplan besteht. In Art. 36 Abs. 2 Satz 1 wird die Planfeststel-
lungspflicht fir die wesentliche Anderung der in Abs. 1 genannten StralRen geregelt.
Eine gesetzliche Definition fiir die wesentliche Anderung gab es bisher nicht, sodass
manchmal erst durch die Rechtsprechung geklart wurde, ob eine planfeststellungs-
pflichtige Anderung vorliegt. Die Realisierung der Mafinahmen war dann erst nach
Durchflihrung des Planfeststellungsverfahrens méglich. Mit der Neuregelung in Art. 36
Abs. 2 Satz 2 wird eine gesetzliche Definition fiir die planfeststellungspflichtige Ande-
rung eingefiigt, die zugleich eine Erweiterung der verfahrensfreien Anderung von Stra-
Ren bewirken soll. Das Planfeststellungsverfahren zielt darauf ab, eine Vielzahl 6ffent-
licher und privater Belange zu ermitteln, zu gewichten und in eine Abwagungsentschei-
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dung einzubeziehen. Da die Anderung voraussetzt, dass ein Bauvorhaben bereits ein-
mal einer umfassenden Prifung unterzogen wurde, lasst sich eine etwas weitere Defi-
nition der verfahrensfreien Anderung rechtfertigen. Insbesondere in den Fallen, in de-
nen Bricken und andere Stralenbestandteile neu errichtet werden mussen, sind
schnelle Reaktionsmdglichkeiten fir die Stralenbauverwaltung sehr wichtig. Die Neu-
errichtung war jedoch nach bisheriger Sichtweise nur dann eindeutig als Erhaltungs-
oder UnterhaltungsmaRnahme einzustufen, wenn die Abmessungen und konstruktiven
Merkmale unverandert bleiben sollten. Das ist aufgrund der in den letzten Jahrzehnten
mehrfach gednderten Regelwerke, aber auch wegen gestiegener Anforderungen an die
Verkehrsbedlrfnisse und die Verkehrssicherheit regelmaflig nicht moglich. Da die
Rechtsprechung in Bayern vor allem auch geanderte Abmessungen an Briickenbau-
werken als wesentliche Anderungen eingestuft hat, ist die Ubernahme der Definition
des § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG in Art. 36 Abs. 2 Satz 2 erforderlich. Fur die Freistellung
vom Planfeststellungsverfahren kommt es darauf an, dass die Baumalinahme im We-
sentlichen der Substanzerhaltung und der Anpassung an aktualisierte Regelquer-
schnitte und sonstige konstruktive Verbesserungen zielt. In diesen Fallen ist es gerecht-
fertigt, die Anderung keinem erneuten umfangreichen Zulassungsverfahren zu unter-
ziehen. Danach stellt beispielsweise die unwesentliche oder temporéare Verlegung einer
Stralle ohne Kapazitatserweiterung keine wesentliche Anderung dar. Der Anbau eines
Radweges wirde jedoch — da er die Kapazitat der StralRe fir den Kraftfahrverkehr er-
héht — eine wesentliche Anderung darstellen. Die StraRenbaubehérde hat nach Art. 10
Abs. 1 auch fir die Bauvorhaben, die keine planfeststellungspflichtige Anderung dar-
stellen, die Verantwortung fiir die Einhaltung aller 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften und
muss ggf. erforderliche Einzelgenehmigungen von den dafiir zustdndigen Behdérden
einholen.

Mit Art. 36 Abs. 2 Satz 3 wird die im Aufbauhilfegesetz 2021 fiir den Wiederaufbau von
StraReninfrastruktur nach einer Naturkatastrophe in § 17 Abs. 1 Satz 3 FStrG neu auf-
genommene Regelung Gbernommen. In diesen Fallen ist es besonders wichtig, schnell
handeln zu kénnen und nicht erst umfangreiche Zulassungsverfahren durchlaufen zu
mussen. Das gilt auch dann, wenn die Stral3e zur Verbesserung der Resilienz vor Na-
turereignissen nicht an Ort und Stelle oder in gleicher Weise wiederaufgebaut werden
soll. Es geht jedoch ausdriicklich um den Wiederaufbau, d. h. Anderungen der Ver-
kehrsbedeutung oder der Kapazitat der Strale oder umfangreiche Verlegungen sind
nicht umfasst.

Nach Art. 40 Abs. 2 kann zur Erfullung der Aufgaben aus der Strallenbaulast nach den
Vorschriften des BayEG enteignet werden. Das gilt auch fir Erhaltungs- und Unterhal-
tungsmallnahmen, soweit das erforderlich ist. Eine Anpassung der Regelung ist nicht
erforderlich.

Zu Buchst. ¢ (Art. 36 Abs. 8 bis 10 neu)

Bei den in Abs. 8 Satz 1 geregelten vorbereitenden Ma3nahmen handelt es sich um
MaRnahmen, die entweder riickgangig gemacht werden kénnen, im naturschutzrechtli-
chen Sinne kompensierbar, oder in der Gesamtschau vorteilhaft fir Betroffene oder
Natur und Landschaft sind. Es handelt sich z. B. um KampfmittelrAumungen, archolo-
gische Grabungen, Beseitigung von Gehdlzen unter Beachtung von § 39 Abs. 5
Nr. 2 BNatSchG, Leitungsverlegungen oder naturschutzrechtliche MaRnahmen, insbe-
sondere MalRnahmen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG und § 34 Abs. 5 BNatSchG, die oft-
mals schon vor Beginn der BaumalRhahme wirksam sein mussen.

TeilmalRnahmen sind ein unvollstandiger Teil des Strallenbauvorhabens, sie durfen in
ihrer Gesamtheit nicht das vollstandige Vorhaben ergeben.

§ 17 Abs. 2 FStrG wird mit Modifikationen Ubernommen. Es werden z. B. die Voraus-
setzungen flr die vorlaufige Anordnung gegenuber der Regelung in § 17 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 FStrG angepasst, da die dort im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ge-
troffene Beschrankung auf reversible Mallhahmen den Anwendungsbereich zu stark
einengt. Die fur Stralenbauvorhaben oftmals erforderliche Beseitigung von Baumen
und Gehdlzen kommt bei enger Auslegung nicht fir vorlaufige Anordnungen in Frage,
weil abgeschnittene Baume nicht wiederhergestellt werden kénnen, sondern nur eine
Kompensation geschaffen werden kann. Da Rodungen aus Grinden des Artenschutzes
regelmaRig in den Wintermonaten durchgefuhrt werden mussen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2
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BNatSchG), kann die Ausfiihrung vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses die Bau-
malinahme ggf. um mehrere Monate beschleunigen, sodass gerade die vorzeitige Be-
seitigung von Baumen einen geeigneten Anwendungsbereich flr die Regelung darstellt.
Auch eine KampfmittelrAumung, die zwingend vor Baubeginn durchgefiihrt werden
muss, ist nicht reversibel, wobei auch nicht erkennbar ist, welchen Vorteil das haben
kdnnte. Vorgezogene Ausgleichsmafllnahmen sind vielfach vorteilhaft fir Natur und
Landschaft, sodass sie nicht zwingend reversibel sein mussen. Nicht reversible und
nicht kompensierbare Mallnahmen mussen in der Gesamtschau vorteilhaft sein, etwa
dann, wenn eine Malinahme firr Betroffene von Vorteil, fur Natur und Landschaft aber
von Nachteil ist. Die in § 17 Abs. 2 Satz 1 FStrG vorgesehene Anhoérung der betroffenen
Gemeinde ist nicht erforderlich, da die Gemeinde im Anhdrungsverfahren bereits betei-
ligt wurde und sich zu dem Vorhaben, zu dem auch vorbereitende Maflinahmen geho-
ren, umfassend dulRern konnte. Allerdings sind Fallgestaltungen denkbar, in denen die
auf das Gesamtprojekt bezogenen Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange
keine ausreichende Beurteilung der konkreten vorlaufigen Anordnung zulassen. Das
kann insbesondere im Hinblick auf VerstdéRe gegen das Artenschutzrecht der Fall sein.
Die vorlaufige Anordnung erfordert daher eine enge Abstimmung mit den fir das jewei-
lige Fachgebiet zustandigen Sachgebieten der Regierung.

Bei der Beurteilung ist zu beachten, dass die vorlaufige Anordnung friihestens nach
Vorliegen der Einwendungen und Stellungnahmen im Rahmen des Anhérungsverfah-
rens ergehen kann. Erst zu diesem Zeitpunkt sind die nach Art. 74 Abs. 2 BayVwVfG
zu berlcksichtigenden Einwendungen und Interessen vollstandig bekannt und kénnen
in die Entscheidung einbezogen werden. Auch die voraussichtliche Genehmigungsfa-
higkeit des Gesamtprojekts und das offentliche Interesse an der vorlaufigen Anordnung
I&sst sich vorher nicht ausreichend sicher bewerten. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben sind
die von den vorbereitenden Malinahmen oder Teilmalinahmen ausgehenden Umwelt-
auswirkungen auf der Grundlage des UVP-Berichts flir das Gesamtvorhaben und der
vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen zu bewerten. Die Regelung in Nr. 5
stellt klar, dass die vorlaufige Anordnung nicht die Inanspruchnahme fremder Grund-
stlicke oder personlicher Rechte Dritter an Grundstiicken, wie z. B. Miet- oder Pacht-
verhaltnisse ohne Einverstandnis der Berechtigten ermdglicht. Sie dient dem Aus-
schluss von Besitzeinweisungs- und Enteignungsverfahren fiir Malnahmen, die mit
vorlaufiger Anordnung zugelassen werden. Das entspricht der Regelung in § 17 Abs. 2
FStrG, die im Zusammenhang mit der fehlenden Enteignungsmadglichkeit fur vorberei-
tende MalRnahmen in § 19 FStrG ebenfalls nur Arbeiten auf Grundstiicken zulasst, die
dem Trager der StraRenbaulast bereits zur Verfligung stehen. Mit Art. 36 Abs. 8 Satz 1
Nr. 5 wird diese Vorgabe im System des BayStrWG nachgebildet.

Abs. 8 Satz 2 entspricht den entsprechenden Regelungen im FStrG, Allgemeinen Ei-
senbahngesetz und Bundeswasserstrallengesetz (WaStrG). In der vorlaufigen Anord-
nung sind die erforderlichen Auflagen zur Sicherung des Wohls der Allgemeinheit oder
zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte Dritter festzulegen. Zudem muss
der Umfang der mit der vorldufigen Anordnung zugelassenen MaRnahmen genau be-
stimmt werden.

Abs. 8 Satz 3 regelt die Bekanntgabe der vorlaufigen Anordnung gegenuber den Betei-
ligten und der Offentlichkeit. Die ortsiibliche Bekanntmachung ist nach Art. 74 Abs. 4
Satz 2 BayVwVfG im Planfeststellungsverfahren die Form, in der die Offentlichkeit in-
formiert wird. Das soll auch fur die vorldufige Anordnung beibehalten werden. Die Aus-
legung der vorlaufigen Anordnung ist nicht vorgeschrieben. Nach Art. 27a BayVwVfG
soll der Inhalt der Bekanntmachung auch Uber das Internet bekannt gemacht werden.
Es kann auch der Bescheid selbst — in anonymisierter Form — im Internet verdéffentlicht
werden, eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht.

In Abs. 9 Satz 1 wird ausdrucklich betont, dass die vorlaufige Anordnung nicht an die
Stelle der Planfeststellung tritt, der Planfeststellungsbeschluss damit Giber das gesamte
Vorhaben einschlieRlich der mit vorlaufiger Anordnung vorab zugelassenen Mal3nah-
men entscheiden muss.

Abs. 9 Satz 2 stellt klar, dass Art. 36a neu (Duldungspflichten) neben der vorlaufigen
Anordnung weiterhin anwendbar bleibt und nicht durch die Regelungen zur vorlaufigen
Anordnung verdrangt wird.
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Abs. 9 Satz 3 bis 5 regelt die Folgen fir den Fall, dass der Inhalt der vorlaufigen Anord-
nung im Planfeststellungsbeschluss nicht ibernommen wird. In diesem Fall muss der
Trager des Vorhabens den vorherigen Zustand wiederherstellen. Abweichend von § 17
Abs. 2 Satz 6 bis 8 FStrG wird die Wiederherstellungsverpflichtung jedoch insoweit ein-
geschrankt, als die Mallnahmen vorteilhaft fir den Betroffenen bzw. Natur und Land-
schaft sind. Bei kompensierbaren MaRnahmen bezieht sich die Wiederherstellungs-
pflicht auf die Kompensation. Auch die Entschadigungsverpflichtung fir Betroffene gilt
nur insoweit, als die MaRnahmen nicht vorteilhaft fur sie sind. So dirfte eine Kampfmit-
telraumung den Grundstiickswert erhéhen, was dazu fiihren kann, dass keine Entscha-
digung zu leisten ist. Anspruchsberechtigt sind insbesondere Eigentimer oder dinglich
Berechtigte, sowie jeder mit einem vergleichbar rechtlich geschiitzten Interesse. Mal3-
stab fur die Entschadigung ist § 251 Abs. 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und
die dazu ergangene Rechtsprechung. Bei Mitverursachung des Vermogensnachteils
durch den Anspruchsberechtigten ist § 254 BGB entsprechend anwendbar.

Abs. 10 bestimmt, dass gegen die vorlaufige Anordnung gerichtete Rechtsbehelfe keine
aufschiebende Wirkung haben sollen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO). Die vorlaufige
Anordnung ist als Verwaltungsakt selbstandig gerichtlich anfechtbar. Die Regelung ist
im Sinne der Beschleunigung der Umsetzung des Bauvorhabens erforderlich, da fur die
Umsetzung der vorlaufigen Anordnung regelmafig nur ein kurzes Zeitfenster zwischen
dem Anhdérungsverfahren und dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses zur Verfi-
gung steht. Ein Vorverfahren findet geman Art. 12 des Gesetzes zur Ausfihrung der
Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. Hinsichtlich der gerichtlichen Zustandigkeit
wird entsprechend der Begriindung zu § 17 Abs. 2 Satz 10 FStrG (BT-Drs. 19/4459,
S. 31) davon ausgegangen, dass das fur die Entscheidung tuber den Planfeststellungs-
beschluss zustandige Gericht auch fiir Entscheidungen Uber die vorlaufige Anordnung
zustandig ist (§ 48 Abs. 1 Nr. 8 VwGO).

Zu Nr. 6 (Art. 36a neu)

Fur die Erstellung von Unterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren und die Baudurch-
fuhrung sind regelmafig umfangreiche Voruntersuchungen erforderlich. Da die fiir das
Bauvorhaben erforderlichen Grundstiicke zu dem Zeitpunkt, in dem die Vorarbeiten ge-
macht werden missen, meist noch nicht im Eigentum des Tragers des Vorhabens sind,
mussen hierfir haufig fremde Grundstlicke betreten und benutzt werden. Hierfir sieht
§ 16a FStrG eine Regelung zur Durchsetzung der Vorarbeiten durch die Strallenbau-
behoérde vor. In Bayern kdnnen Vorarbeiten derzeit nur mit Ermachtigung der Enteig-
nungsbehoérde durchgefiihrt werden. Da die Duldung von Vorarbeiten keine Enteignung
darstellt, sondern eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Grundeigentums nach
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes, gibt es keinen Grund, diese Befugnis nicht
ebenso wie im FStrG der Stralenbaubehdrde zu Ubertragen. Das geschieht durch
Art. 36a Abs. 1 bis 3 neu. Dadurch kdnnen Vorarbeiten fir die Erstellung der Planfest-
stellungsunterlagen und fir die Baudurchfihrung ohne zuséatzliche Entscheidung der
Enteignungsbehoérde schneller als bisher umgesetzt werden. Die Vorgaben und Ein-
schrankungen von Art. 7 BayEG werden Gibernommen und sind von der Stralenbaube-
hérde zu beachten. Anders als bei SchutzmalRnahmen nach Art. 29 ist fir die Bekannt-
gabe der beabsichtigten Arbeiten keine Verkiirzungsmaoglichkeit fir die 14-Tage-Frist
erforderlich und im Interesse der Eigentimer und Nutzungsberechtigten an den bend-
tigten Grundstlcken auch nicht sinnvoll. Fur den Fall, dass den Eigentimern oder Nut-
zungsberechtigten durch die MalRnahme Vermdgensnachteile entstehen und keine Ei-
nigung Uber die Entschadigung erzielt werden kann, kdnnen die Betroffenen eine Ent-
scheidung der Enteignungsbehdérde herbeifiihren.

Abs. 4 Ubernimmt die Regelung von § 3a FStrG, der wiederum § 11 WaStrG nachge-
bildet wurde. Darin werden die besonderen Pflichten von Eigentiimern, Besitzern und
Nutzungsberechtigten von Grundstlicken geregelt, die fiir die Durchfiihrung von Erhal-
tungs- und Unterhaltungsmafnahmen bendtigt werden. Damit sind solche MaRnahmen
gemeint, die keine — planfeststellungspflichtige — Anderung von StralRen darstellen. Die
Duldungspflicht gilt fir das Betreten und die Nutzung von Grundstiicken, soweit das
zum Zwecke der Unterhaltungsmalnahme erforderlich ist, z. B. fUr die Anlage einer
BaustralRe oder einer Kranaufstellungsflache. Das Kriterium der Erforderlichkeit ist Aus-
druck des Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit und dient dazu, im Einzelfall eine im
Verhaltnis zu den dadurch beeintrachtigten Rechten der Eigentiimer, Besitzer oder
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sonstigen Nutzungsberechtigten angemessene Entscheidung zu treffen. Die Vorschrift
erlaubt die Nutzung fremder Grundstiicke nur in den Fallen, in denen keine andere L&-
sung maoglich oder zumutbar ist. Zudem sind nur zeitlich begrenzte Mallhahmen um-
fasst. Inhaber von Sondernutzungserlaubnissen steht keine Entschadigung fir die vo-
ribergehende Behinderung oder Unterbrechung ihres Rechts zu. Das entspricht der
auch fur die Sperrung, Anderung, Umstufung oder Einziehung der Strale geltenden
Regelung in Art. 18 Abs. 6. Fur andere Nutzungen ergeben sich Entschadigungs- oder
Folgepflichten i. d. R. aus den dazu abgeschlossenen Vertragen (Nutzungsvertrage,
Miet- oder Pachtvertrage etc.). In Fallen, in denen sich fiir eine Nutzung eine Sondernut-
zungserlaubnis und eine vertragliche Regelung Uberschneiden, muss die Frage der
Entschadigung anhand des Einzelfalls geklart werden.

Zu Nr. 7 (Art. 38)

Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa (Art. 38 Abs. 3 Satz 1 alt)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung infolge der Streichung von Satz 2.
Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb (Art. 38 Abs. 3 Satz 2 alt)

Fir Art. 38 Abs. 3 Satz 2 besteht aufgrund des neuen Abs. 4 kein gesonderter Anwen-
dungsbereich mehr, die Vorschrift wird deshalb gestrichen.

Zu Buchst. b (Art. 38 Abs. 4 bis 9 neu)
(Art. 38 Abs. 4 neu)

Entsprechend der Regelung in § 17a Nr. 1 FStrG stellt Art. 38 Abs. 4 die Durchfiihrung
eines Erérterungstermins in das pflichtgemaRe Ermessen der Anhérungsbehérde. Der
Verzicht kommt insbesondere dann in Frage, wenn aufgrund der Einwendungen und
Stellungnahmen absehbar ist, dass sie nicht ausgerdumt werden kénnen und deshalb
keine Befriedung zu erwarten ist und der Erérterungstermin auch fir die nahere Aufkla-
rung des Sachverhalts zu Einwendungen zu Stellungnahmen nicht benétigt wird. Auch
in den Fallen, in denen keine Einwendungen Privater eingegangen sind, kann nun ohne
die in Art. 67 Abs. 2 BayVwVfG vorgeschriebene weitere Ruckfrage bei den sonstigen
Beteiligten von einem Erdrterungstermin abgesehen werden. Die Griinde fir den Ver-
zicht auf den Erorterungstermin sind im Planfeststellungsbeschluss darzulegen und
kénnen von den Verwaltungsgerichten tberprift werden.

Fur den Fall, dass ein bereits ausgelegter Plan geandert wird, kann regelmafig von
einer — erneuten — Erdrterung abgesehen werden. In diesen Fallen geniigt regelmafig
die Méglichkeit, zu dem geanderten Vorhaben schriftlich Stellung zu nehmen. Die An-
hérungsbehdrde kann in geeigneten Fallen dennoch einen Erdrterungstermin durchfih-
ren, z. B. wenn sie bei der ersten Auslegung keinen Erérterungstermin durchgefihrt hat
oder aufgrund des Inhalts der Einwendungen und Stellungnahmen einen Erdrterungs-
bedarf feststellt. Mit der Regelung wird eine Abweichung von Art. 73 Abs. 8 Satz 2
BayVwVfG bewirkt, der bei Auswirkungen auf das Gebiet einer anderen Gemeinde dort
die Durchfiihrung eines Erdrterungstermins vorschreibt. Die in § 17a Nr. 1 und 2 FStrG
enthaltenen Bezlige zu § 18 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) mussten nicht ibernommen werden, weil das bereits in Art. 78a
Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG vorgesehen ist. Die in § 17a Nr. 1 FStrG enthaltenen Fristen fur
die Abgabe der abschlieRenden Stellungnahmen erubrigen sich in Bayern, da Anhé-
rungs- und Planfeststellungsbehdrde zusammengefasst sind und deshalb keine ab-
schlieBende Stellungnahme erforderlich ist.

(Art. 38 Abs. 5 neu)

Art. 38 Abs. 5 regelt analog zu § 17h FStrG den Einsatz eines Projektmanagers, den
die Anhoérungsbehoérde auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhabentragers be-
auftragen kann. Der Projektmanager kann alle Funktionen Gbernehmen, die nichtin den
Kernbereich der Aufgaben der Planfeststellungsbehdérde fallen. Darunter fallen die in
der Liste — nicht abschlieRend — aufgefiihrten Tatigkeiten. Der Projektmanager unter-
stutzt die Planfeststellungsbehoérde, darf aber nicht an den eigentlichen Entscheidun-
gen, z. B. an der Abwagung der einzustellenden Belange, mitwirken. Er darf keine ho-
heitlichen Aufgaben ausflhren. Das wird durch Art. 38 Abs. 5 Satz 2 klargestellt. Die
Einhaltung der Datenschutzregelungen, die fir die Behorde gelten, ist in dem Vertrag
zwischen Anhérungsbehdérde und Projektmanager zu regeln. Der in § 17h Satz 2 FStrG
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enthaltene Verweis auf § 73 Abs. 9 VwWVfG ist nicht erforderlich, weil Anhérungs- und
Planfeststellungsbehdrde in Bayern zusammengefasst sind und deshalb keine ab-
schlieende Stellungnahme erforderlich ist.

(Art. 38 Abs. 6 neu)

Die Regelung Ubernimmt § 2 PlanSiG als Dauervorschrift fir das stralenrechtliche
Planfeststellungsverfahren. Sie bewirkt eine Abweichung von der in Art. 73 Abs. 5
Satz 1, 73 Abs. 6 Satz 2 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG vorgesehenen ortsiibli-
chen Bekanntmachung. Je nach Ortsrecht ist darunter die Bekanntmachung durch An-
schlag an Amtstafeln oder in Amtsblattern gemeint. Teilweise ist im Ortsrecht auch die
Verdffentlichung in einer ortlich verbreiteten Tageszeitung vorgesehen. Nach Art. 27a
Abs. 1 BayVwVfG soll die Bekanntmachung zusatzlich im Internet veroffentlicht werden.
Die Neuregelung sieht vor, dass die Bekanntmachung im Internet den Regelfall dar-
stellt, damit wird das Anhorungsverfahren insgesamt modernisiert und fiir eine starkere
Digitalisierung vorbereitet. Die ortsubliche Bekanntmachung soll zusatzlich erfolgen, um
auch Betroffenen, die keinen Internetzugang haben, die Information Uber das geplante
Bauvorhaben, den Erdrterungstermin und den Planfeststellungsbeschluss zuganglich
zu machen. Das wird angesichts der noch nicht vollstandigen Abdeckung mit schnellem
Internet, aber auch der noch immer zahireichen Einwohner ohne Internet- oder Compu-
terausstattung und der Bedeutung der Beteiligungsmoglichkeit an einem Planfeststel-
lungsverfahren, das zu Einschrankungen individueller Rechte fiihren kann, derzeit wei-
terhin fur erforderlich gehalten. Fur die im PlanSiG zusatzlich vorgesehene Bekanntma-
chung in einer ortlichen Tageszeitung wird Uber das jeweilige Ortsrecht hinaus kein Be-
darf gesehen. Die in Art. 27a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BayVwV{G enthaltenen Vorga-
ben fir die Veroffentlichung im Internet gelten flr bayerische Behérden unmittelbar,
eine Bezugnahme im BayStrWG ist daher tUberflissig.

(Art. 38 Abs. 7 neu)

Mit Art. 38 Abs. 7 wird § 3 PlanSiG als Dauervorschrift in das BayStrWG Ubertragen.
Dadurch werden die in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG enthaltenen
Regelungen fir die Auslegung der Planunterlagen und der Planfeststellungsbeschlisse
modifiziert. Art. 27a Abs. 1 Satz 2 BayVwVf{G gilt unmittelbar, auch ohne darauf geson-
dert Bezug zu nehmen. Auch die in § 3 PlanSiG angesprochene Regelung zu zentralen
Internetportalen (fur die Stralenplanfeststellung ist § 20 UVPG relevant) kann unter-
bleiben, da sie auch ohne stralRenrechtliche Vorschrift gilt. Eine Widerspruchsmaglich-
keit des Vorhabentragers gegen die Veroffentlichung im Internet ist fir das stralRen-
rechtliche Planfeststellungsverfahren nicht nétig. Es handelt sich i. d. R. um staatliche
Vorhabentrager, fir die Geschéaftsgeheimnisse nur im Ausnahmefall relevant sind. Das
hat auch die Praxis der zuséatzlichen Verdffentlichung der Planunterlagen im Internet
gezeigt. Zudem hat die Anhérungsbehdrde bei der Prifung, ob die Auslegung durch die
Veroffentlichung im Internet ersetzt wird, einen entsprechenden Vortrag des Vorhaben-
tragers zu berlicksichtigen. Die zusatzliche Auslegung der Planunterlagen in den Ge-
meinden dient der Beteiligung der Betroffenen, die keinen Zugang zum Internet haben.
Die Ausfihrungen zu Art. 38 Abs. 6 (neu) gelten entsprechend.

(Art. 38 Abs. 8 neu)

Mit der Regelung erhalt die Anhérungsbehdrde entsprechend § 3 Abs. 3 PlanSiG die
Méglichkeit, die fur die Verdffentlichung im Internet erforderlichen Unterlagen in einem
verkehrsiblichen elektronischen Format vom Vorhabentrager zu verlangen. Die Unter-
lagen werden seit einigen Jahren ohnehin elektronisch erstellt und konnten von den
Vorhabentragern aufgrund von Absprachen bisher problemlos elektronisch bereitge-
stellt werden. Fur den Fall der Weigerung ist dennoch eine klare Regelung erforderlich,
um die Digitalisierung des Anhoérungsverfahrens nicht durch praktische Probleme zu
belasten.

(Art. 38 Abs. 9 neu)

Die Vorschrift Gbernimmt § 4 PlanSiG in das BayStrWG. Die Méglichkeit der Abgabe
von Einwendungen zur Niederschrift bei der Anhérungsbehdrde oder bei der Gemeinde
ist in Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG vorgesehen. Das ermdglicht insbesondere Be-
troffenen, die selbst nicht schreiben kénnen oder Schwierigkeiten bei der Abfassung
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von Erklarungen haben, sich am Anhérungsverfahren zu beteiligen. § 4 PlanSiG ermdg-
licht den Ausschluss der Abgabe von Erklarungen zur Niederschrift insbesondere fir
Zeiten, in denen die zustandigen Behérden geschlossen waren. Da nicht auszuschlie-
Ren ist, dass solche oder dhnliche Probleme auch kiinftig auftreten, soll eine entspre-
chende Regelung dauerhaft in das BayStrWG aufgenommen werden. Der Ausschluss
soll allerdings — wie in § 4 PlanSiG vorgesehen — nur mdglich sein, wenn die Entgegen-
nahme zur Niederschrift nicht oder nur mit unverhaltnismaligem Aufwand mdglich
ware. Das kénnte z. B. bei erneuten Kontaktbeschrankungen aufgrund einer Pandemie
oder bei einer anderen Katastrophe der Fall sein. Ersatzweise muss in diesen Fallen
die Erhebung von Einwendungen durch einfache E-Mail ermdglicht werden, um insbe-
sondere Personen, die sonst auf die Erklarung zur Niederschrift angewiesen sind, einen
entsprechend einfachen Zugang zum Anhérungsverfahren zu ermdglichen. Die Erleich-
terung muss dann fur alle Einwendungsfihrer gelten, weil die Erklarung zur Nieder-
schrift grundsatzlich jedem Einwendungsfihrer offensteht.

Zu Nr. 8 (Art. 39a)

Nach dieser Vorschrift, die § 17¢c FStrG nachgebildet ist, bleibt die Durchfiihrung von
Vorhaben, auch wenn eine Planerganzung oder ein erganzendes Verfahren betrieben
werden muss, flr die Teile zulassig, die von dem Ergebnis der Planerganzung oder des
erganzenden Verfahrens offensichtlich nicht beriihrt werden. Der Trager der Strallen-
baulast kann also die unstrittigen Teile der Strallenbaumalinahme umsetzen, auch
wenn fur einen Teil der Strallenbaumalnahme eine Planerganzung oder ein erganzen-
des Verfahren durchgefiihrt wird. Das gilt insbesondere im Anschluss an ein Urteil, mit
dem die Rechtswidrigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer Plangenehmi-
gung festgestellt wurde. Bei von Amts wegen durchgefiihrten Anderungsverfahren,
etwa wenn wahrend eines laufenden Verwaltungsstreitverfahrens ein Fehler entdeckt
wird, der noch vor der Entscheidung bereinigt werden soll, kann die Vorschrift dann
angewendet werden, wenn der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung
sofort vollziehbar sind. Voraussetzung ist, dass die Planergdnzung oder das ergan-
zende Verfahren unverziglich nach Rechtskraft des Urteils bzw. nach Erkennen des
Fehlers betrieben wird. Sofern hierfir erganzende Unterlagen erforderlich sind, die der
Vorhabentréger beizubringen hat, sind diese unverzdglich, d. h. ohne schuldhaftes Z6-
gern, in Auftrag zu geben. Im Ubrigen ist die Planfeststellungsbehdrde verpflichtet, die
Planerganzung oder das erganzende Verfahren ohne schuldhaftes Zégern in Gang zu
setzen und durchzufihren. Zudem durfen die Teile des StraRenbauvorhabens, die (wei-
ter-)gebaut werden sollen, offensichtlich nicht von der Planerganzung oder dem ergan-
zenden Verfahren berihrt sein. Das ist der Fall, wenn sich das ergédnzende Verfahren
oder die Planerganzung auf einen konkreten Teil der Strallenplanung bezieht (z. B. auf
die Ausgestaltung einer Anschlussstelle oder eines bestimmten Teils des landschafts-
pflegerischen Begleitplans), der Beschluss aber im Ubrigen nicht von anhangigen Kla-
gen betroffen ist oder vom Verwaltungsgericht nicht beanstandet wurde. Die Entschei-
dung uber die weitere Durchfiihrung des Bauvorhabens obliegt dem Trager des Vorha-
bens. Er hat dabei insbesondere zu prifen, ob es Anhaltspunkte daftrr gibt, dass der
festgestellte Fehler mit einer Planergédnzung oder einem ergdnzenden Verfahren end-
gultig nicht behoben und der davon betroffene Teil des Vorhabens endgultig nicht ge-
baut werden kénnte. Der weitergebaute Teil des Vorhabens misste daher auch in die-
sem Fall weiterhin nutzbar bleiben, um verlorene Haushaltsmittel zu vermeiden.

Zu Nr. 9 (Art. 40 Abs. 3 neu)

Die als Ubergangsvorschrift in Art. 68 aufgenommene Regelung, nach der unwiderruf-
liche Nutzungsrechte an 6ffentlichen Strallen, die mdglicherweise bei Inkrafttreten des
Gesetzes im Jahr 1958 vorhanden waren, durch Enteignung aufgehoben werden kén-
nen, wird als Dauervorschrift ohne materielle Anderung in Art. 40 integriert. Es ist nicht
auszuschlieRen, dass nach wie vor unwiderrufliche Nutzungsrechte an Stralen aus der
Zeit vor Inkrafttreten des BayStrWG existieren. Diese sollen weiterhin nur durch Enteig-
nung entzogen werden durfen. Durch die Verortung in Art. 40 ist eine Verweisung auf
diese Vorschrift nicht mehr erforderlich.
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Zu Nr. 10 (Art. 44 Abs. 2)
Zu Buchst. a (Art. 44 Abs. 2 Satz 1 neu)

Die Einfigung des Satzes 2 gemaR Buchst. b hat zur Folge, dass der bisherige Wortlaut
zum Satz 1 wird.

Zu Buchst. b (Art. 44 Abs. 2 Satz 2 neu)

Die bisher als Ubergangsvorschrift in Art. 71 enthaltene Einordnung von Aufgabentiber-
nahmen nach Art. 52 der Landkreisordnung bzw. Art. 49 der Bezirksordnung in das
stral’enrechtliche Regelungsgeflige wird als Dauervorschrift in Art. 44 Abs. 2 integriert.

Zu Nr. 11 (Art. 59)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
Zu Nr. 12 (Art. 60)

Aufgrund von Reformen der Studiengange gibt es die Berufsbezeichnung ,graduierter
Ingenieur” nicht mehr. Zur Klarstellung wird nun darauf Bezug genommen, dass es sich
um eine Fachkraft handelt, die einen erfolgreichen Studienabschluss im Bauingenieur-
wesen hat. An den bisher geltenden Anforderungen an das Fachpersonal soll dadurch
nichts geandert werden. Wie bisher sind damit Beamte oder Angestellte mit entspre-
chender Ausbildung gemeint.

Zu Nr. 13 (Art. 68 neu)

Als Dauervorschrift wird die Regelung des Art. 68 in Art. 40 Abs. 3 ilbernommen. Art. 68
kann damit aufgehoben werden. Art. 68 wird durch eine infolge der Neuregelung der
wesentlichen Anderung in Art. 36 Abs. 2 erforderliche neue Ubergangsregelung ge-
nutzt. Sie regelt Falle, in denen vor Inkrafttreten dieses Anderungsgesetzes bereits
Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren fir Malnahmen eingeleitet wur-
den, fur die nach der Neuregelung in Art. 36 Abs. 2 keine Planfeststellungs- oder Plan-
genehmigungspflicht mehr besteht. In diesen Fallen sind die Verwaltungsverfahren ein-
schlielllich nachfolgender Klageverfahren nach den bisher geltenden Verfahrensbe-
stimmungen zu Ende zu fihren. Damit wird verlorener Planungsaufwand vermieden
und fur die Verfahrensbeteiligten Rechtssicherheit hergestellt.

Zu Nr. 14 (Art. 69 bis 71 alt)

Als Dauervorschrift wird die Regelung des Art. 69 in Art. 9 Abs. 5 Gbernommen.
Art. 69 kann damit aufgehoben werden. Die Regelung des Art. 70 betrifft den Eigen-
tumsubergang an Ortsdurchfahrten der Bundesstrallen zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des BayStrWG am 01.09.1958. Sie hat dariiber hinaus keine aktuelle Bedeutung
mehr und kann deshalb ersatzlos aufgehoben werden. Die Regelung des Art. 71 be-
trifft die straBenrechtliche Einordnung der Ubernahme von Aufgaben durch die Land-
kreise und Bezirke. Sie wird als Dauervorschrift in Art. 44 Abs. 2 Satz 2 integriert.
Art. 71 kann damit aufgehoben werden.

Zu Nr. 15 (Art. 69 neu)

Die Regelung zum Inkrafttreten des BayStrWG wird von Art. 72 in Art. 69 umnumme-
riert.

Zu Nr. 16 (Art. 6 Abs. 7 Satz 2, Art. 7 Abs. 5 Satz 1, Art. 8 Abs. 5 Satz 1 und Art. 34
Abs. 4 Satz 2)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu § 2 (Anderung der Bayerischen Bauordnung)

Zu Nr. 1 (Art. 27 Abs. 3 Satz 1 und Art. 28 Abs. 3 Satz 2)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nr. 2 (Art. 30 Abs. 5 Satz 2)

Von der Anderung profitieren Gebaude, auf deren Dachflachen Solaranlagen aus
brennbaren Baustoffen installiert werden sollen und deren Brandwand (oder Wand an-
stelle einer Brandwand) nicht Uber Dach gefihrt wird. Wird hingegen diese Wand so
Uber die Dachflache gefihrt, dass sie einen Schutz der Solaranlage gegen seitliche
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Brandausbreitung darstellt, ist wie bisher schon geregelt, kein seitlicher Abstand erfor-
derlich. Mit der Anderung wird der Brandschutz-Mindestabstand fiir dachparallel instal-
lierte Solaranlagen auf Dachern zu Brandwanden und Wanden, die anstelle von Brand-
wanden zulassig sind, gegenuber der bisherigen Regelung weiter reduziert, vereinheit-
licht und vereinfacht, um eine bessere Ausnutzung von Dachern mit Solaranlagen zu
ermoglichen. Der Notwendigkeit der Energieeinsparung und den Bestrebungen der
Energiewende zum Umstieg auf erneuerbare Energien wird Rechnung getragen. Der
Bund plant, dass mit Anderung des Gebaudeenergiegesetzes ab dem 01.01.2024 bei
Heizungserneuerung 65 % Uber erneuerbare Energien abgedeckt werden mussen;
hauseigene Solaranlagen werden dabei voraussichtlich eine grof3e Rolle spielen.

Bisher unterscheidet die Regelung zwischen Photovoltaikanlagen, deren Au3enseiten
und Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, Photovoltaikanlagen,
die diesen Anforderungen nicht entsprechen, und Solarthermieanlagen jeglicher Bau-
art. Kinftig soll unterschiedslos ein auf 0,50 m reduzierter Abstand von auf dem Dach
errichteten Solaranlagen zu Brandwanden gelten. Ein Mindestabstand von 0,50 m zur
Brandwand bzw. Wand an Stelle einer Brandwand ist erforderlich und einzuhalten, da
zum einen ein minimal ausreichender Bewegungsraum fir die Einsatzkrafte im Einsatz-
fall auf dem Dach zur Verfligung stehen muss und zum anderen die Einsatzkrafte auch
die Moglichkeit haben missen, das Dach gegebenenfalls zur Rauchgasdruckentlastung
an geeigneter Stelle im Bereich der Brandwand zu 6ffnen, ohne zuvor eine unter Span-
nung stehende Anlage von Fachkraften zurlickbauen lassen zu missen.

Gemessen wird der geforderte Abstand von 0,50 m bis zur Innenseite der Brandwand
bzw. der Wand anstelle einer Brandwand. Ein Hinwegfiihren von Solaranlagen Uber
Brandwande (oder Wanden an Stelle von Brandwanden) bleibt weiterhin unzulassig
(Art. 28 Abs. 7 Satz 1 BayBO).

Von der Neuregelung werden vor allem Eigentimer von Reihen- und Doppelhdusern
profitieren, da auf deren schmalen Dachern das Anbringen von Solaranlagen durch ein-
heitlich geringere Mindestabstande im Verhaltnis besonders deutlich erleichtert und
eine wirtschaftlichere Ausnutzung auch mit kostenglinstigeren PV-Elementen ermég-
licht wird. Den Schutzzielen des Brandschutzes (Art. 12 BayBO) wird weiterhin entspro-
chen. Die Regelung reicht aus, um das Nachbargrundstiick auch im Bereich des Da-
ches vor einem Brandiberschlag zu schitzen.

Zu Nr. 3 (Art. 50 Abs. 2 Satz 2)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
Zu Nr. 4 (Art. 57)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
Zu Nr. 5 (Art. 58)

Mit den Anderungen werden redaktionelle Fehler behoben. In Art. 58 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 gilt die materielle Tatbestandsvoraussetzung ,und die Vorhaben den angemesse-
nen Sicherheitsabstand im Sinn des Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU
zu einem Betriebsbereich nicht einhalten®, wie auch bereits vor Inkrafttreten des Geset-
zes zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Beschleunigung sowie For-
derung des Wohnungsbaus, fir bauliche Anlagen nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
Buchst. a und Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. b.

Zu Nr. 6 (Art. 61)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nr. 7 (Art. 62)

Zu Buchst. a (Art. 62 Abs. 3 Satz 1)

Mit der Anderung der Verweisung wird ein redaktioneller Fehler behoben.
Zu Buchst. b (Art. 62 Abs. 3 Satz 4)

Im Einklang mit der bisherigen Praxis stellt der Verweis auf Art. 61 Abs. 5 Satz 2 bis 4
klar, dass die Zuverlassigkeit Eintragungsvoraussetzung ist; es werden Vorschriften
zum Verfahren der Eintragung ausdrticklich festgelegt. Art. 61 Abs. 5 Satz 4 gilt unmit-
telbar nur fir die Bayerische Ingenieurekammer-Bau. Die Neufassung von Satz 4 stellt
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klar, dass dieses Erfordernis auch fir von Art. 62 erfassten Listen, die bei der Bayeri-
schen Architektenkammer gefiihrt werden, entsprechend gilt.

Zu Nr. 8 (Art. 65 Abs. 3 neu)

Mit dem neuen Abs. 3 werden die fir das Bauordnungsrecht relevanten Art. 15 und 16
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(Neufassung) (ABI. EU Nr. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), im Folgenden RED Il (Rene-
wable Energies Directive Il) — umgesetzt. RED Il zielt unter anderem darauf ab, Geneh-
migungsverfahren fir den Bau, das Repowering und den Betrieb von Anlagen zur Pro-
duktion von Energie aus erneuerbaren Quellen effizient und fir den Antragsteller weni-
ger kompliziert zu gestalten und dadurch Projekte im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien zu férdern.

Nr. 1 setzt Art. 16 Abs. 1 RED Il um. Danach sind die Verwaltungsverfahren fur die von
der Richtlinie erfassten Anlagen auf Antrag des Antragstellers Uber eine einheitliche
Stelle im Sinne des Art. 71a Abs. 1 BayVwVfG abzuwickeln. Satz 1 ist eine ,anordnende
Rechtsvorschrift® im Sinne des Art. 71a Abs. 1 BayVwVfG. Das Antragserfordernis
durch den Bauherrn stellt klar, dass die Inanspruchnahme der einheitlichen Stelle frei-
willig ist.

Einheitliche Stelle im Sinne der Nr. 1 sind nach Nr. 2 fir baugenehmigungspflichtige
Anlagen die unteren Bauaufsichtsbehdrden, soweit sich nicht vorrangig die einheitliche
Stelle aus der immissionsschutzrechtlichen Zustandigkeitsregelung nach Art. 1 Abs. 1
Satz 3 BaylmSchG oder der wasserrechtlichen Zustandigkeitsregelung nach Art. 63
Abs. 6 BayWG ergibt.

Fur die Aufgaben der einheitlichen Stelle gelten die Art. 71a bis Art. 71e BayVwVfG.
Art. 71b Abs. 4 BayVwV{G enthalt eine gegenlber Art. 65 Abs. 2 speziellere Regelung.

Vom Bauherrn darf nicht verlangt werden, dass er sich an weitere Anlaufstellen zu wen-
den hat. Das Verfahren (ber eine einheitliche Stelle schlielt alle Zulassungsverfahren
ein, die fur die Durchfiihrung des Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht erforder-
lich sind. Die untere Bauaufsichtsbehorde hat als einheitliche Stelle die anderen fiir die
Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit der Anlage erforderlichen Behérden und Stel-
len zu beteiligen und leistet im Hinblick auf die Beantragung und die Erteilung der Ge-
nehmigung Beratung und Unterstitzung.

Die Abwicklung Uber eine einheitliche Stelle ist von einer gesetzlich geregelten Verfah-
renskonzentration zu unterscheiden. Die untere Bauaufsichtsbehorde hat als einheitli-
che Stelle, abgesehen von den im jeweiligen bauaufsichtlichen Verfahren geregelten
Zustandigkeiten, keine materiellen Befugnisse, sondern allein verfahrensbezogene Auf-
gaben. Eine Entscheidungs- oder Verfahrenskonzentration findet nicht statt. Im Fall der
Inanspruchnahme dient die einheitliche Stelle als Kontaktpunkt im Verhaltnis zum Bau-
herrn. Die Zustandigkeiten der jeweils fur die sachliche Prifung und Entscheidung zu-
standigen Behdrden bleiben unberiihrt. Uber die bauaufsichtlichen Zustandigkeiten hin-
aus erfolgen damit ausschlieBlich ,Serviceleistungen® zur Beschleunigung des Verfah-
rens.

Nr. 3 setzt Art. 16 Abs. 3 RED Il um. Nach Ziff. 51 der Erwdgungsgrinde RED Il soll ein
Verfahrenshandbuch zur Verfligung gestellt werden, damit Projektentwickler und Bir-
ger, die in erneuerbare Energie investieren mochten, die Verfahren leichter verstehen
kénnen. Im Verfahrenshandbuch soll gesondert auch auf kleinere Projekte und Projekte
von Eigenversorgern im Bereich erneuerbarer Elektrizitdt eingegangen werden. Auch
soll darin auf die Zustandigkeit anderer einheitlicher Stellen hingewiesen werden, so-
weit die Anlage nicht baugenehmigungspflichtig ist. Das Verfahrenshandbuch ist online
zur Verfugung zu stellen. Den unteren Bauaufsichtsbehdrden wird rechtzeitig ein Mus-
terhandbuch zur Verfligung gestellt werden.

Nr. 4 dient der Umsetzung von Art. 15 Abs. 1 UnterAbs. 2 Buchst. a und Art. 16 Abs. 2
RED II. Die untere Bauaufsichtsbehdérde hat nach Eingang der vollstandigen Antrags-
unterlagen unverziiglich einen Zeitplan fur das weitere Verfahren aufzustellen und dem
Bauherrn mitzuteilen. Dies hat nach dem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Be-
schleunigungsgrundsatz nach Art. 10 Satz 2 BayVwVfG einfach, zweckmaRig und zu-
gig zu erfolgen.
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Art. 16 Abs. 4, 5 und 6 RED Il verlangen eine Entscheidung tber die Genehmigungser-
teilung innerhalb bestimmter Fristen. Nr. 5 dient der Umsetzung dieser Fristen.

Zu Nr. 9 (Art. 66 Abs. 2 Satz 3)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nr. 10 (Art. 67 Abs. 1 Satz 1)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nr. 11 (Art. 72 Abs. 2 Satz 2)

Mit der Anderung der Verweisung wird ein redaktioneller Fehler behoben.
Zu Nr. 12 (Art. 79 Abs. 1)

Mit den Anderungen werden redaktionelle Fehler behoben.
Zu Nr. 13 (Art. 80)

Zu Buchst. a (Art. 80 Abs. 5 Nr. 6)

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

Zu Buchst. b (Art. 80 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3)

Die Anderung des Art. 80 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 dient der Anpassung an die Verordnung
(EU) 2019/1020 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 (ber
Marktiberwachung und die Konformitat von Produkten sowie zur Anderung der Richtli-
nie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011. Ge-
man Art. 39 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2019/1020 werden Titel und Inhalt von
Kapitel Ill, mit den Art. 15 bis 29, der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aufgehoben. Die
Verordnung (EU) 2019/1020 ersetzt damit Art. 15 bis 29 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008, in denen der Rechtsrahmen fir eine gemeinschaftliche Marktiberwa-
chung und die Kontrolle von in den Gemeinschaftsmarkt eingefiihrten Produkten bis-
lang festgelegt war.

Zu Nr. 14 (Art. 83 Abs. 8 neu)

Nach der Ubergangsregelung in Art. 83 Abs. 8 gilt die zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2018/2001 eingefiihrte neue Vorschrift des Art. 65 Abs. 3 nicht fiir Bauantrage, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind. Bereits eingereichte Bauantrage
werden nach dem bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens geltenden bisherigen Recht be-
handelt. Dadurch soll die nochmalige Durchfiihrung bereits erfolgter Verfahrensschritte
vermieden werden.

Zu Nr. 15 (Art. 53 Abs. 2 Satz 3, Art. 73 Abs. 5 Satz 1)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu § 3 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Anderungsgesetzes.
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Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes und der Bayeri-
schen Bauordnung; hier: Verbandsanhorung

Sehr geehrte Frau Halser,

sehr geehrte Damen und Herren,

zu § 2 Nr. 7b (Anderung von Art. 62 Abs. 3 Satz 4 BayBO) des o.g. genannten Anderungs-
gesetzes ist aus Sicht der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau anzumerken, dass die im
Ansatz begrufienswerte Einfligung der Wérter ,Abs. 5 Satz 2 bis 4 und“ in Art. 62 Abs. 3
Satz 4 BayBO zu einer — vermutlich unbeabsichtigten — Schieflage fuhrt. Der Einschub soll
klarstellen, dass auch bei der Listenflihrung fir die Tragwerksplanung und fur den Brand-
schutz die Zuverlassigkeit Eintragungsvoraussetzung ist, gleichzeitig sollen Vorschriften zum
Verfahren der Eintragung ausdrucklich festgelegt werden. Hinsichtlich dieser Verfahrensvor-
schriften wird jedoch Ubersehen, dass der Einschub, soweit er den Art. 61 Abs. 5 Satz 4 in
Bezug nimmt, nur die Bayerische Ingenieurekammer-Bau adressiert, womit lediglich letztere
gehalten ist, auch bei den Listeneintragungen fir Tragwerksplanung und Brandschutz die in
Art. 42a BayVwVfG festgelegten Fristen einzuhalten. Tatsachlich werden beide Listen aber
auch von der Bayerischen Architektenkammer gefiihrt, welche danach von dieser Vorgabe
nicht erfasst ware. Wir regen deshalb an, statt des oben beschriebenen Einschubs Art. 62
Abs. 3 Satz 4 BayBO wie folgt neu zu fassen: ,Art. 61 Abs. 5 Satz 2 bis 4 und Abs. 10 gelten

sinngemafd.”

Gern teilen wir an dieser Stelle mit, dass die Bayerische Ingenieurekammer-Bau im Bayeri-

schen Lobbyregister eingetragen ist (Lobbyregister-ID: DEBYLT009B). Geschéaftsgeheimnis-
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se oder andere im Einzelfall ahnlich schutzwiirdige persénliche Informationen in den Ubermit-

telten Unterlagen stehen einer Verdéffentlichung nicht entgegen.

Mit freundlichen GriiRen

.

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken
Prasident
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)/ BauernVerband

Generalsekretariat

Bayerischer Bauernverband - Max-Joseph-Str. 9 - 80333 Miinchen

Bayerisches Staatsministerium
fir Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-StrauB-Ring 4
80539 Minchen
Datum:  03.08.2022

Nur per Mail: Referat-22@stmb.bayern.de

Ihr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
STMB-22-4302.1-1-5-30 515/5141 Mr/om

Verbandsanhoérung zum Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und
der Bayerischen Bauordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fir die Moglichkeit im Rahmen der Verbandsanhérung unsere Anmerkungen zum
Gesetzesentwurf zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der Bayerischen
Bauordnung vorbringen zu kénnen.

Vorweg teilen wir mit, dass der Bayerische Bauernverband im Bayerischen Lobbyregister unter der
Registernummer: DEBYLTO01D2 eingetragen ist. Geschéaftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall &hn-
lich schutzwirdige personliche Informationen stehen aus unserer Sicht einer Veréffentlichung unserer
Stellungnahme nicht entgegen.

Zunichst sei uns die AuBerung gestattet, dass wir davon ausgehen, dass mit dem vorliegenden Geset-
zesentwurf zwar Erleichterungen fir die Aufstellung von Mobilfunkmasten sowie Vereinfachungen bei
den Brandabstanden von Solaranlagen auf Dachern und eine Beschleunigung der Planfeststellungsver-
fahren im StraBen- und Wegerecht erreicht werden kénnen, sich jedoch unseres Erachtens diesen Re-
gelungen noch weitere anschlieBen missen, um im Bereich der Mobilfunkabdeckung sowie des Aus-
baus der erneuerbaren Energien dringende und deutliche Schritte nach vorne zu machen.

Soweit im Folgenden zu den sonstigen Einzeldnderungen im Gesetzentwurf keine Anmerkungen ge-
macht werden, ist aus unserer Sicht keine AuBerung erforderlich.
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Im Einzelnen nunmehr unsere Anmerkungen zum Gesetzesentwurf:

1.

Zu § 1 Nr. 2 des Gesetzesentwurfes

Mit den angestrebten Erleichterungen bei der Errichtung von Mobilfunkmasten im Bereich ent-
lang der StraBen kann eine bessere Netzabdeckung erreicht werden, die gerade auch fir die
landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der weiteren Technisierung dringend erforderlich ist.
Aus unserer Sicht sind fur die Errichtung von Mobilfunkmasten vorrangig solche Standorte zu
verwenden, die fUr eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet sind. Sichergestellt werden
muss, dass durch die Errichtung von Mobilfunkmasten nach der nun vorgesehenen Regelung
Einschrankungen der Bewirtschaftung auf den landwirtschaftlichen Nutzflachen fur die Landwir-
te nicht entstehen.

Zu § 1 Nr. 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzesentwurfes

Die neu aufzunehmenden Regelungen in Art. 29 Abs. 1 und 2 Bayerisches StraBen- und Wege-
gesetz (BayStrWG), die es neben den Sicherheitsbehdrden auch den StraBenbaubehdrden er-
mdglichen sollen auf eigene Kosten MaBnahmen zum Schutze von StaatsstraBen durchzufiih-
ren, sind aus unserer Sicht als positiv zu bewerten, da damit ein weiterer Weg zur effektiven Ge-
fahrenabwehr durch Felsstirze oder andere Georisiken auf den &ffentlichen StraBen eréffnet
wird.

Bei der Anflgung des Art. 29 Abs. 2 Satz 3 BayStrWG, welcher es der StraBenbaubehérde er-
mdglicht die Verantwortlichen zur Beseitigung zu verpflichten, ist es aus unserer Sicht deutlich
herauszustellen, dass immer vorrangig der Handlungsstdrer zur Beseitigung verpflichtet wird,
bevor auf den Grundeigentimer als Zustandsstérer zugegangen werden kann.

Zu § 1 Nr. 5 Buchstabe b des Gesetzesentwurfes

Laut dem Gesetzesentwurf soll klargestellt werden, dass fiir wesentliche Anderungen an der
StraBe auch weiterhin eine Planfeststellungspflicht besteht. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass unwesentliche Anderungen ohne Durchfilhrung eines Planfeststellungsverfahrens vorge-
nommen werden kénnen.

Hierbei ist aus unserer Sicht wichtig, dass bei gréBeren Veranderungen am Verlauf oder dem
Ausbauzustand der StraBe, wie bspw. einer Verlegung oder dem Hinzubau von Fahrradwegen,
immer die Pflicht zur Durchflihrung eines Planfeststellungsverfahrens bestehen bleiben muss.
Nicht verkannt wird dabei unsererseits, dass mit der Einflihrung der Definition einer ,wesentli-
chen Anderung“ die Unsicherheit im bisherigen Rechtszustand beseitigt und durch Vermeidung
aufwendiger Gerichtsverfahren weniger bedeutende Ausbau- oder ErsatzmaBnahmen an Stra-
Ben rascher erreicht werden kénnen.

Zu § 1 Nr. 5 Buchstabe ¢ des Gesetzesentwurfes

Nach dem vorliegenden Entwurf soll es in Art. 36 Abs. 8 bis 10 BayStrWG ermdglicht werden
vorlaufige Anordnungen wéhrend des laufenden Planfeststellungsverfahrens zu treffen. Das
grundsatzliche Erfordernis fur eine solche Regelung wird unsererseits auch anerkannt.
Sichergestellt sein muss hierbei aber, dass den Grundstlickseigentiimern wahrend des Planfest-
stellungsverfahrens keine rechtlichen Nachteile durch diese vorldufige Anordnung erwachsen.
Aus diesem Grund begriiBen wird es, dass eine vorlaufige Anordnung frilhestens nach Vorliegen
der Einwendungen und Stellungnahmen im Rahmen des Anhérungsverfahrens ergehen kann
und dass nach Art. 36 Abs. 8 Satz 1 Ziffer 5 BayStrWG (Entwurf) eine solche vorlaufige Anord-
nung nur dann erfolgen kann, wenn die betroffenen Grundstlickseigentlimer sich mit der Inan-
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spruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklart ha-
ben.

Wichtig ist aus unserer Sicht auch, dass die vorlaufige Anordnung nicht an die Stelle der Plan-
feststellung tritt, sondern diese vorab zugelassenen MaBnahmen dann auch nochmals im Plan-
feststellungsbeschluss aufgefiihrt sein missen und fir den Fall, dass diese MaBnahmen nicht
dauerhaft bestehen bleiben sollen, der Trager des Vorhabens den vorherigen Zustand des
Grundstiickes wiederherzustellen hat.

Unter Berlcksichtigung des Vorgenannten erscheint es unsererseits dann auch akzeptabel,
wenn ein Rechtsbehelf gegen die vorlaufige Anordnung keine aufschiebende Wirkung entfalten
soll.

Zu § 1 Nr. 6 des Gesetzesentwurfes

Die in Art. 36a Abs. 1 BayStrWG (Entwurf) aufgefiihrten Duldungspflichten sind aus Sicht der
Grundstlckseigenttimer kritisch zu sehen, da sie notwendige Vermessungen, Boden- und Ge-
wasseruntersuchungen sowie die vorubergehende Anbringung von Markierungszeichen und
sonstige Vorarbeiten der StraBenbaubehdrde gestatten und der Eigentimer des Grundstlickes
sie zu dulden hat. Damit geht aus unserer Sicht eine Verschlechterung der Rechtsposition der
Grundstlckseigentiimer gegeniber dem bisherigen Rechtsstand einher.

Wenn diese Regelung so beschlossen werden soll, ist es aus unserer Sicht daher bei allen Plan-
feststellungsvorhaben im StraBen- und Wegebereich unbedingt erforderlich, die betroffenen
Grundstuckseigentimer frihzeitig in die Vorbereitungen fur das Planfeststellungsverfahren ein-
zubinden, damit diese Uber die Inanspruchnahme ihrer Grundstiicke entsprechend informiert
sind und die ihnen zustehenden Rechte effektiv wahrnehmen kénnen.

Auch die in Art. 36a Abs. 4 BayStrWG (Entwurf) aufgefihrten Duldungspflichten fir Unterhal-
tungsmaBnahmen an der StraBe sind daher so zu sehen, dass rechtzeitig vor Durchflihrung der
MaBnahmen die Eigentimer der anliegenden Grundstucke informiert werden.

Zu § 1 Nr. 7 des Gesetzesentwurfes (Art. 38 Abs. 5 BayStrWG Entwurf)

Die gesetzliche Verankerung eines Projektmanagers im Planfeststellungsverfahren, der mit der
Vorbereitung und Durchflihrung von Verfahrensschritten beauftragt werden soll, ist aus unserer
Sicht eine Regelung, die zu frih eingefiihrt werden soll. Hier sollte unseres Erachtens zunéchst
eine Evaluierung des Einsatzes des Projektmanagers, wie er derzeit im Bereich der Regierung
von Niederbayern erprobt wird, vorgenommen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht daher
unseres Erachtens noch nicht das Erfordernis einer gesetzlichen Verankerung des Projektmana-
gers fir Planfeststellungsverfahren im Bereich des StraBen- und Wegerechts.

Zu § 1 Nr. 7 des Gesetzesentwurfes (Art. 38 Abs. 6 BayStrWG Entwurf)

Die vorgesehene Regelung soll die Wirkungen des § 2 Plansicherungsgesetzes in die straBen-
rechtliche Planfeststellung Gbernehmen. Wenn die 6ffentliche Bekanntmachung im Internet den
Regelfall darstellen und die ortstbliche Bekanntmachung durch Anschlag an Amtstafeln oder in
Amtsblattern nur noch ergénzend vorgenommen werden soll, ist unseres Erachtens damit kein
Nachteil verbunden. Als weiterer Punkt sollte hier jedoch aufgenommen werden, dass die nach
den Plansicherungsgesetz zusétzlich vorgesehene Bekanntmachung in einer ortlichen Tageszei-
tung auch in die bayerische Regelung aufgenommen wird, da damit besser sichergestellt ist,
dass die betroffenen Personenkreise auch von der 6ffentlichen Bekanntmachung Kenntnis neh-
men kénnen. Bestimmte Personenkreise, die nicht zwangslaufig Gber einen Zugang zum Internet
verfligen, kdnnten sonst von der Austibung ihrer Rechte abgeschnitten werden. Aber auch ver-
sierte Nutzer des Internets werden durch einen Hinweis in der értlichen Tageszeitung einfacher
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den Weg zu 6ffentlichen Bekanntmachungen im Internet finden. Die flr eine Verdffentlichung in
der ortlichen Tageszeitung anfallenden Kosten dirften hier auch nicht ins Gewicht fallen.

8. Zu § 2 Nr. 2 des Gesetzesentwurfes

Die Anderung der Abstinde fiir dachparallel installierte Solaranlagen auf Reihen- und Doppel-
hausern dahingehend, dass die gegeniber nicht iber Dach geflihrten Brandschutzwanden ein-
zuhaltenden Abstéande verringert werden, ist aus unserer Sicht zu begriiBen, da jede zusétzliche
Kapazitdtsausweitung von Dachflachenphotovoltaikanlagen das Erfordernis von Freiflachenpho-
tovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflichen verringert. Zwar ist insgesamt wohl nicht
davon auszugehen, dass durch die nunmehr vorzunehmenden Regelungen in Art. 30 Abs. 5
Satz 2 BayBO ein erheblicher Zuwachs an Stromerzeugungsanlagen auf Dachern eintreten wird;
dennoch wird hierdurch auch ein Beitrag zur Sicherstellung der Stromversorgung in Bayern ge-
leistet und eine weitere Inanspruchnahme von wertvollen landwirtschaftlichen Nutzflachen durch
Freiflachenphotovoltaikanlagen vermindert.

AbschlieBend bedanken wir uns nochmals fir die Mdglichkeit zum Ubersandten Gesetzesentwurf Stel-
lung nehmen kdnnen, bitten unsere Anmerkungen zu beriicksichtigen und stehen flr Riickfragen gerne
zur Verfligung.

Mit freundlichen GriBen
i. V.

Carl von Butler
Stellv. Generalsekretar
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Harle, Ulrich (StMB)

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,

geschaeftsstelle@wfv-bayern.de

Freitag, 5. August 2022 13:20

Referat-22 (StMB)

AW: StMB-22-4302.1-1-5-30 Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraBen-
und Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung; hier:
Verbandsanhérung

vielen Dank fiir die Méglichkeit der Stellungnahme. Aus fachlicher Sicht antwortet der
Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. nur auf den Teil dieser Verbandsanhorung bzgl. Anderung der
Bayerischen Bauordnung im Art. 30 BayBO.

Aus Sicht der Betrieblichen Feuerwehren und des Betrieblichen Brandschutzes begriiBen wir, der
Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. / Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz, die geplante
Reduzierung der Abstdnde von Solaranlagen auf Dachern. Wir sind mit der gewahlten Formulierung im Art.

30 BayBO einverstanden.

Vielen Dank fiir die Moglichkeit der Stellungnahme. Fiir Fragen stehe wir gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griilen
S. Deschermeier

Ak Ak k&K

Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.

Arbeitsgemeinschaft Betreblicher Brandschutz

STEFAN DESCHERMEIER
Geschiiftsfithrer

www.wfv-bayern.de

Geschiiftsstelle:
Romerhofweg 8

85748 Garching

Tel.: +49 (89) 209 60 300
mailto: geschaefisstelle@wifv-bayern.de

Der Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. — Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz ist der
einzige Verband, der die Interessen der Unternehmer, Bauherren und

Betreiber im betrieblichen Brandschutz vertritt! Inhaltlich umfasst der betriebliche Brandschutz das
gesamte Themenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes und
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Bayerischer
Landtag

Auszug aus dem Bayerischen Lobbyregister

Registernummer: DEBYLTOOLE, registriert seit 05.01.2022

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

- Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren

1. Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Max-Joseph-Str. 5

80333 Minchen

089 55178-100

info@vbw-bayern.de

www.vbw-bayern.de

2. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse und Internetseite einer Geschaftsstelle am Sitz des
Landtags

3. Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tatigkeit

Die vbw hat die Aufgabe, die gemeinsamen sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen und
gesellschaftspolitischen Belange der bayerischen Wirtschaft zu wahren, die Wirtschaftsgruppen-
Ubergreifend von grundsatzlicher Bedeutung sind.

4. Zusammensetzung von Vorstand und / oder Geschaftsfithrung bei juristischen Personen

Wolfram Hatz

Bertram Brossardt

Dr. Michael Diederich
Josef Geiger

Stefan Grenzebach

Dr. Christian Hartel

Ilka Horstmeier

Ernst Lauger

Christoph Leicher

Dr. Markus Litpher
Angelique Renkhoff-Micke
Dr. Markus Riel§

Dr. Klaus-Peter Rohler

Dr. Christian Heinrich Sandler

Bayerischer Landtag, Lobbyregister, Lobbyregister@bayern.landtag.de
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Winfried Schaur

Erich Schulz

Hubert Schurkus
Michael Schwarz
Stephanie Spinner-Kdnig

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tatig

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tatig

5. Mitgliederzahl bei Verbanden und Vereinen in Hundert Mitgliedern

200

6. Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbanden und Vereinen

Bertram Brossardt
Stephanie Ammicht
Michael Bischof
Herrmann Brandl|
Joachim Feldmann
Marc Hilgenfeld
Klaus Kornitzer

Dr. Jutta Krogull
Ivor Parvanov

Dr. Christof Prechtl
Patrick PUttner

Dr. Frank Rahmstorf
Enno Schad

Katja Schlendorf-Elsaler
Christine Voélzow
Matthias Werner
Stefanie Zormaier
Renate Spandel
Friedbert Warnecke
Raimo Kroll

Volker Leinweber

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tatig

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tatig

7. Angaben zu Auftraggebern, fiir die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese
Fremdinteressen betrifft

Bayerischer Landtag, Lobbyregister, Lobbyregister@bayern.landtag.de
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8. Anzahl der Beschaftigten in Vollzeitaquivalenten und in Stufen von jeweils zehn
Beschaftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind

0,1-10

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tatig

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tatig

9. Jahrliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessenvertretung
in Stufen von jeweils 10 000 €

890001 - 900000

10. Empfangene Zuwendungen, Zuschiisse oder Spenden in Stufen von jeweils 10 000 €, sobald
in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € iiberschritten wird

11. Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder Spender,
sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 € iiberschritten wird

12. Jahresabschliisse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls keine
handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen

vbw e. V. Bilanz und GuV 2021.pdf

letzte Anderung 29.06.2022

Bayerischer Landtag, Lobbyregister, Lobbyregister@bayern.landtag.de




Von: Sarah.Neumeyer@vatm.de <Sarah.Neumeyer@vatm.de>

Gesendet: Mittwoch, 17. August 2022 13:24

An: Wibmer, Karin (StMB) <Karin.Wibmer@stmb.bayern.de>

Cc: Frederic.Ufer@vatm.de

Betreff: AW: StMB-22-4302.1-1-5-30 Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraRen- und
Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung; hier: Verbandsanhorung

Sehr geehrte Frau Wibmer,

vielen Dank fiir die Ubermittlung des Gesetzentwurfs.

Da unser Registrierungsprozess im bayerischen Lobbyregister noch nicht ganz abgeschlossen ist, bin
ich mir nicht sicher, ob wir derzeit eine Stellungnahme abgeben kénnen.

Unsere hier folgende kurze Einschatzung bitte ich Sie zu ignorieren, sofern sie formal nicht opportun
ist: Die geplanten Anpassungen in dem vorliegenden Gesetzentwurf sind aus unserer Sicht richtig und
sinnvoll. Allerdings ist zu beachten, dass der Pakt Digitale Infrastruktur in Bayern vor der
Unterzeichnung steht, der die Nachbesserung der Verfahrensfreiheit fir Antennen- und Mastenhdhe
wird, die Schaffung einer Genehmigungsfiktion fir die Errichtung von Antennen und die Einfuhrung
eines digitalen Bauantrags beinhaltet. Diese Punkte werden ebenfalls eine Gesetzesanderung
erforderlich machen. Entweder wartet man daher mit der Gesetzesanderung, bis der Digitalpakt
gezeichnet ist und nimmt die sich daraus ergebenden Anderungen direkt mit auf, oder man muss kurz
nach Gesetzesanderung die nachste Anderung anstoRen. Es sollte aber vermieden werden, dass die
Anpassungen gemal} Digitalpakt sich nicht alleine dadurch verzégern, dass kurz vorher das Gesetz
bearbeitet wurde.

Fir Ruckfragen stehen wir Thnen selbstverstandlich zur Verfigung.
Mit freundlichen GruiRen

Sarah Neumeyer

Sarah Neumeyer
Leiterin Hauptstadtbiiro

VATM e.V.
Reinhardtstr. 31

10117 Berlin

Tel.  +49 30 50561538

Mobil +49 176 30169897
E-Mail sn@vatm.de

www.vatm.de
Wetthewerb verbindet

follow us on twitter.com/vatmDE
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_I __I/\I Ha us & G ru nd Haus & Grund Bayern

— = Bayern Landesverband Bayerischer Haus-,
Wohnungs- und Grundbesitzer e.V.

Vorstand
Haus & Grund Bayern * Sonnenstrae 11 - 80331 Minchen Sonnenstraflte 11/ 11l

80331 Miinchen
Frau Ministerialratin Telefon 089 /5404133-11
Claudia Halser Telefax 089 /5404133 -55
Bayerisches Staatsministerium fir
Wohnen, Bau und Verkehr info@haus-und-grund-bayern.de

80502 Miinchen www.haus-und-grund-bayern.de

lhr Zeichen
Nur per E-Mail: Referat-22@stmb.bayern.de Unser Zeichen  Dr. Ki/ pscha

Minchen, den 12.08.2022

lhr Schreiben vom 13.07.2022
lhr Zeichen StMB-22-4302.1-1-5-30

Stellungnahme: Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und
der Bayerischen Bauordnung

Sehr geehrte Frau Halser,

fur die Méglichkeit zur Stellungnahme zum ,Gesetz zur Anderung des Bayerischen Strallen- und
Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung® bedanken wir uns. Wir haben hierzu keine
weiteren Anmerkungen.

Mit freundlichen GriRen
Haus & Grund Bayern

\/\&H\’le_%'- 'B*L’\J(

Dr. Ulrike Kirchhoff
Vorstand

Hausbank Minchen
IBAN DE94 7009 0100 0000 1125 26
BIC GENODEF1M04



Von: VCD Landesverband Bayern e.V. <landesbuero@vcd-bayern.de>

Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 13:12

An: Referat-22 (SIMB) <Referat-22@stmb.bayern.de>

Betreff: Gesetz zur Anderung des Bayerischen Strafen- und Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung,
Verbandsanhdrung

Sehr geehrte Frau Halser,

hiermit nehmen wir Stellung zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der Bayerischen
Bauordnung hinsichtlich der Punkte "Sofortvollzug”, "Projektmanager” und "digitales Anhdrungsverfahren™.

Sofortvollzug

Ein Beginn der Bauarbeiten vor Vorliegen einer Baugenehmigung sollte die absolute Ausnahme darstellen. Eigentlich
durfte dies nur erlaubt sein, wenn durch gesetzliche Vorgabe ohne Sofortvollzug eine Verzogerung der Baumalihahme
von einem Jahr zu erwarten ware. Dies trifft nur fiir Rodungsarbeiten zu, da diese aus naturschutzfachlichen Grinden
nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erlaubt sind. Wir erwarten hier eine stringentere Formulierung im
Gesetz, welches nur auf diese mégliche Ausnahme abstellt.

Projektmanager

Bereits jetzt verfligt Bayern Uber ein sehr dichtes Straflen- und Wegenetz, so dass es fraglich ist, ob eine weitere
Beschleunigung von Stralenbauprojekten durch den Einsatz von Projektmanagern winschenswert ist - auch im
Hinblick auf die Vorgaben zur Einhaltung der européischen Klimaziele, zu welchen der Mobilitatsbereich seit den
1990er-Jahren keinerlei Beitrag geleistet hat. Mit dem Einsatz von Projektmanagern werden aufRerhalb der
offentlichen Stellenpléne, welche Grundlage z.B.

fiir der Personalplanung bei den staatlichen Bauamtern sind, "Schattenhaushalte” geschaffen, welche z.B. einer
politischen Zielsetzung, den Aufgabenbereich bei den staatlichen Bauamtern weg von der reinen Planung neuer
Strallen und hin zur Férderung des Ausbaus der Alternativen zum Pkw-Verkehr (z.B. Planung von Radwegen,
barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Unterstiitzung der Landkreise und kreisfreien Stadte bei der Planung des
offentlichen Nahverkehrs) entgegen stehen wiirden.

Somit lehnen wir es ab, den StraRenbau durch den Einsatz von Projektmanagern noch stérker zu fordern.

Digitales Anhorungsverfahren

Im Gesetzentwurf wird dargelegt, dass "in geeigneten Fallen™ ein digitales Anhorverfahren zu Planfeststellungen
moglich sein soll. Der unbestimmte Rechtsbegriff "geeignete Falle™ wird nicht ndher erldutert.

Mit dem Entfall der miindlichen Anhdrungsverfahren werden die Beteiligungsverfahren der Verbénde unnotig
eingeschrénkt, so dass wir dies ablehnen. Nicht umsonst werden z.B. auch weiterhin Gerichtsverfahren in Prasenz
durchgefuhrt. Bei einer Anhdrung in Prasenz ist der Austausch der verschiedenen Sichtweisen deutlich einfacher als in
formalisierten, digitalen, Verfahren. Dennoch erscheint es uns denkbar, dass in bestimmten - einfachen - Verfahren
durchaus der Einsatz der modernen, digitalen, Medien akzeptabel ist. Dies erfordert aber einen Konsens zwischen
allen Beteiligten.

Wir bitten daher um Anderung im Gesetzentwurf, dass die Anwendung digitaler Verfahren fiir Erérterungsverfahren
das Einvernehmen aller am Verfahren beteiligter Institutionen bedarf.

Wir sind im Bayerischn Lobbyregister unter der Registernummer DEBYLT010D eingetragen.

Mit freundlichen GriiRen
Gerd Weibelzahl

Ralf Altenberger

Geschaftsfihrer VCD Bayern

Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Bayern e.V.
Hessestrale 4

90443 Nirnberg

Tel. 0911 47 17 43

Tel. unterwegs 0176 344 505 34

landesbuero@vcd-bayern.de

www.vcd-bayern.de
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mailto:landesbuero@vcd-bayern.de
http://www.vcd-bayern.de/

Steuernummer  241/111/50210
VR 2307, Amtsgericht Nlrnberg

Ein gutes Bus- und Bahnangebot, mehr Platz fur FuRganger und Fahrréader, spritsparende Autos, mehr Sicherheit fur
Kinder: So sieht nachhaltige Mobilitat fur den VCD aus. Derzeit unterstiitzen 55.000 Mitglieder und Forderer den
einzigen Okologischen Verkehrsclub. Sie auch?

Mitglied werden: http://www.vcd-bayern.de/service/jetzt_wechseln.php
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LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.
Mittenheimer StraRe 4 | 85764 OberschleiBheim

Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen,
Bau und Verkehr

Referat-22@stmb.bayern.de
80502 Miinchen

Gesetzentwurf der Staatsregierung;: 17.08.22
Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraBen- und

Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung

Az.: StMB-22-4302.1-1-5-30

Sehr geehrte Damen und Herren,

flir die Beteiligung als anerkannter Naturschutzverband an o.g.

Verbandsanhorung bedanken wir uns. Der Landesfischereiverband Bayern
e.V. (LFV Bayern) nimmt im Rahmen seiner satzungsgemaBen Aufgaben und

zur Wahrung der Frist bis zum 17.08.2022 wie folgt Stellung:

Anderung des Bayerischen StraBSen- und Wegegesetzes

Beziiglich des gegenstindlichen Gesetzesentwurfes vom 13.07.2022 mit dem
Titel ,Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der

Bayerischen Bauordnung” besteht grundsitzlich Einvernehmen.

Im Rahmen des Bayerischen Strafen- und Wegegesetzes sind primar die

Inhalte ,SchutzmaBnahmen auf Nachbargrundstiicken® sowie die

,Erleichterung fiir Mobilfunkmasten“ betroffen. Weitere Anderungen

beinhalten die ,Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren®.

LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.,
Prasident: Prof. Dr. Albert Gottle, Amtsgericht Miinchen VR 7715,
USt.-IdNr. DE129517393, Bankverbindung: Minchner Bank e.G.,

IBAN: DEO7 7019 0000 0002 8256 35, BIC: GENODEF1MO01 T 089 64 27 26-0, poststelle@lfvbayern.de

LANDES
FISCHEREI
VERBAND

BAYERN

iy

VR

Referat Ill Fischerei,
Gewasser- und
Naturschutz

Lena Meier

T 089 64 27 26-49

lena.meier@Ifvbayern.de

LANDESFISCHEREI-
VERBAND BAYERN E.V.

Mittenheimer StraRe 4
85764 OberschleiRheim

Ifvbayern.de

Offnungszeiten Mo—Do. 8-12 Uhr und 13-16 Uhr,
Freitag und an Tagen vor Feiertagen 8-12 Uhr



Die im Rahmen des vorliegenden Entwurfs in angestrebte Beschleunigung
von Planfeststellungsverfahren bspw. durch den Entfall eines
,Erorterungstermins® ist aus Sicht eines Naturschutzverbands sowie aller
Trager offentlicher Belange als kritisch einzustufen. Die Verpflichtung der
Erorterung gemiB der Gesetzgebung im Sinne des §72 BayVwV{G sowie
Ausnahmen im Rahmen des §67 BayVwVfG lassen eine entsprechende

Beschleunigung fiir Verfahren mit geringem Anhorungspotential bereits zu.

Durch die Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes Art. 38 (b)
4. besteht die reelle Gefahr, als Trager offentlicher Belange trotz erbrachter
Einwande und eingereichter schriftlicher Stellungnahme nicht ausreichend
gehort und begriindete fachliche Einwiande nicht ausreichend beachtet zu

werden.

Eine Auslegung gemiB des gednderten Art. 38 (b) 7. als digitale
Veroffentlichung ist sehr zu begriiBen. Dennoch ist im Rahmen der
Digitalisierung eine entsprechende einheitlich Plattform (UVP- Portal &
UVP-Verbund) zur Veroffentlichung wiinschenswert. Eine manifestierte und
standardisierte Anwendung einer Plattform fiir alle Verfahrenstypen wire zu
begriifen. Eine entsprechende Handlungsempfehlung fiir Behorden -
herausgegeben durch die Bayerischen Staatregierung bzw. deren Ministerien

- wiirde eine Vereinheitlichung erméglichen.

LANDES

FISCHEREI

VERBAND
BAYERN

iy

VIR

2/3



Anderung der bayerischen Bauordnung

Mit dem Gesetzesentwurf zur Uberarbeitung der Bayerischen Bauordnung
besteht Einvernehmen.

Fiir Riickfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griiflen

A M

1.A. Lena Meier

M.Sc.

Referat III (Fischerei, Gewasser- und Naturschutz)
Landesfischereiverband Bayern e.V.

Mittenheimer Str. 4

85764 OberschleiBheim
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Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - BUND Naturschutz in
Bayern e.V. (DEBYLTOOEC)

Da dieses Dokument gréf3er als 1 MB ist, wird es aus technischen Grinden nicht in die
Vorgangsmappe eingeflugt.

Download dieses Dokuments hier



https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Gesetzesmaterial/0000015454/0000000090.pdf

Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring
Staatsminister Christian Bernreiter

Abg.
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Abg.
Abg.
Abg.

Ursula Sowa

Prof. Dr. Winfried Bausback
Martin Wagle

Ralf Stadler

Manfred Eibl

Inge Aures

Sebastian Korber
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3 d:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes und der
Bayerischen Bauordnung (Drs. 18/24629)

- Erste Lesung -

Begrundung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. — Zur Begrundung

erteile ich das Wort an Herrn Staatsminister Christian Bernreiter.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr
Prasident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der vorliegende Gesetzentwurf
enthalt Anderungen im Bayerischen StraRen- und Wegegesetz und in der Bayerischen

Bauordnung.

In den vergangenen Jahren hat der Bund sinnvolle Anderungen zur Planungsbe-
schleunigung im Verkehrsbereich umgesetzt. Mit unserem Gesetzentwurf Ubertragen
wir bewahrte Regelungen aus dem Bundesfernstrallengesetz in unser Bayerisches
Stralen- und Wegegesetz — und zwar weitgehend im Wortlaut.Damit sollen auch fur
bayerische Stralien die gleichen Malistabe wie fur Bundesfernstral3en gelten. Das hat
zwei Vorteile: Erstens kdnnen unsere Planfeststellungsbehérden so bei allen Verfah-
ren einheitlich arbeiten, zweitens ist die Rechtsprechung zum Bundesrecht auch auf

unsere Falle aus dem Landesrecht ubertragbar.

Inhaltlich geht es im Wesentlichen um das Planfeststellungsrecht. Wir wollen hier
mehr Klarheit und Schnelligkeit bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Kinftig
soll klar geregelt sein, wann es bei Stral3enbauprojekten Uberhaupt ein umfangreiches
Zulassungsverfahren braucht. AuRer bei Neubauten ist ja auch bei wesentlichen An-
derungen von Stralen eine Planfeststellung vorgeschrieben. Im Gesetzentwurf wer-
den jetzt erstmals die wesentlichen Anderungen inhaltlich definiert. AuRerdem schla-
gen wir Neuregelungen vor, um die Bauzeit bzw. das Verfahren zu verkirzen. So kann

die Planfeststellungsbehérde etwa in Zukunft leichter auf den Erdrterungstermin ver-
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zichten oder externe Projektmanager mit der Vorbereitung und Durchflihrung von Ver-
fahrensschritten beauftragen. In Niederbayern lauft dazu bereits ein Pilotprojekt flr
eine Bundesstralle an der B 15 neu bei Landshut. Meine Damen und Herren, so viel

zu den wesentlichen Anderungen bei der Planfeststellung.

Ich mdéchte kurz zwei weitere Neuerungen nennen: Erstens vereinfachen und be-
schleunigen wir den Bau von Mobilfunkmasten an Stralen. Der Bau kann klnftig nur
dann abgelehnt werden, wenn Verkehrssicherheit oder Stralenausbauabsichten es
erfordern. Zweitens erleichtern und verbessern wir die Gefahrenabwehr auf Strallen.
Von Nachbargrundstiicken gehen immer wieder Gefahren fur den Stralienverkehr aus,
zum Beispiel durch Felsstlrze oder die Bepflanzung. Kinftig kann die Behérde zum
Beispiel selbst auf eigene Kosten Beseitigungs- und SicherungsmaflRnahmen neben
Staatsstralden durchflihren, ohne zuvor eine Entscheidung der Sicherheitsbehérde ab-
zuwarten. So werden unnoétig lange Strallensperrungen und Abstimmungszeiten ver-

mieden.

Meine Damen und Herren, Vereinfachen und Beschleunigen ist auch unser Ziel bei
der Anderung der Bayerischen Bauordnung. Der Gesetzentwurf setzt eine EU-Richtli-
nie um, in der die Produktion von erneuerbaren Energien geférdert werden kann. Das
Zulassungsverfahren fur Produktionsanlagen kann in Zukunft Uber eine einheitliche
Stelle innerhalb einer bestimmten Frist abgewickelt werden. Aulerdem werden flr den
Brandschutz vorgeschriebene Mindestabstande flir dachparallele Solaranlagen verein-
heitlicht und reduziert. Damit kommen wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien
noch schneller voran. So leisten wir einen weiteren Beitrag zum Klima- und Umwelt-

schutz.

Meine Damen und Herren, mit dem Gesetzentwurf erleichtern und beschleunigen wir
vor allem Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Stralenbauprojekten in ganz
Bayern. Das ist fur uns alle ein Gewinn. Ich bitte deshalb um zigige Beratung und um

Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Vielen Dank, Herr Staatsminister. — Ich er-
offne nun die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt nach der Ge-
schaftsordnung 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an
der Redezeit der starksten Fraktion. — Ich erteile nun der Kollegin Ursula Sowa von

der Fraktion von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN das Wort.

Ursula Sowa (GRUNE): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Novelle
der Bayerischen Bauordnung von 2021 wird heute schon wieder einmal nachgebes-
sert. Aber in einem Bereich ist das gut so; da geht es namlich um das Anbringen von
Solaranlagen auf Dachern, was erleichtert wird. Das finden wir klasse; das will ich be-
tonen und herausheben und kann auch hinzufiigen: Wir GRUNE héatten das schon

gerne in der Novelle erreicht.
(Beifall bei den GRUNEN)

Nach dieser Anderung soll zukiinftig der Abstand von Solaranlagen zur Brandwand
sowohl fur nicht brennbare als auch fur brennbare Module und Unterkonstruktionen
einheitlich nur noch 50 Zentimeter statt der vorherigen 1,25 Meter betragen. Das fin-
den wir gut. Das gilt unterschiedslos fir Photovoltaikanlagen und solarthermische An-
lagen. Allerdings gibt es schon wieder eine Ausnahme. Gerne hatten wir das gleich in
diesen Entwurf mit hineingepackt, aber vielleicht andert es sich ja auch. Ein Entwurf

soll ja nie so herauskommen, wie er hereingekommen ist.

— Lieber Herr Bernreiter, horen Sie gut zu. Wir meinen auch, dass die dachparallel in-
stallierten Solaranlagen ebenso nur noch 50 Zentimeter Abstand haben kdnnten. Das
bayerische Dachdeckerhandwerk hat dies namlich in seinen Eingaben auch bereits
gewulnscht; Sie kdnnen diese Eingabe also gerne schon aufnehmen. Sie differenzie-
ren allerdings, dass Indach-Anlagen einen anderen Abstand brauchen, aber Sie kénn-
ten hier etwas aufnehmen, damit die Novelle nicht schon wieder novelliert werden

muss.
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Ich méchte noch einmal betonen: Wir GRUNE begriiRen natiirlich die geplante Verein-
fachung und wollen auch, dass eine gescheit gemachte Baunovelle naturlich weit aus-
reichend fur geslnderes, nachhaltigeres Bauen und mehr Klimaschutz eingebracht
werden konnte. Das Potenzial von Dachflachen wollen wir besser ausnutzen und wer-

den auch entsprechende Vorschlage einreichen.

Wir alle wollen die Menschen vor steigenden Preisen fossiler Energien schitzen. Die
Ampel plant — darauf méchte ich auch hinweisen; dankenswerterweise haben Sie jetzt
auch die Impulse vom Bund aufgenommen —, dass mit der Anderung des Gebaude-
energiegesetzes ab dem 01.01.2024 bei Heizungserneuerung 65 % uber erneuerbare
Energien abgedeckt werden miussen. Deswegen sind hauseigene Solaranlagen umso

wichtiger und werden eine grolde Rolle spielen.

Ich mdchte betonen, dass Ihr Gesetzentwurf dazu dient, die Vorgaben der Richtlinien
des Europaischen Parlaments umzusetzen. Das ist schon im Dezember 2018 eingetu-
tet worden. Daran sieht man einfach, wie lange es braucht, Gesetze zu andern, damit
sich auch Bayern bewegt. Ich wiinsche mir, dass es in Zukunft schneller geht. Nicht
umsonst kleben sich Menschen auf Stral3en. Es geht wirklich zu langsam. Ich méchte
hier aber gar nicht das Negative betonen, sondern durchaus hervorheben: Hier tut
sich heute etwas. Es kommt etwas in Bewegung, auch im Hinblick darauf, dass der

Mobilfunkausbau vorangehen soll.

Wir finden es auch in Ordnung, dass der Ausbau nun etwas entburokratisiert wird. Wir
finden aber nicht in Ordnung — da komme ich zur Anderung des Bayerischen Stralken-
und Wegegesetzes —, dass hier tatsachlich Erérterungsimpulse von auf3en nicht mehr
wahrgenommen werden sollen; Sie haben es selbst gesagt. Das halten wir fur nicht
zielfUhrend. Wir wollen die Bedenken des BUND Naturschutzes hier aufnehmen, dem-
zufolge die Beteiligung naturlich nach wie vor bei den Planfeststellungsverfahren ge-
wabhrleistet sein muss. Der BUND Naturschutz macht auch kreative Vorschlage, wie

Ablaufe beschleunigt werden kénnen, indem ein Projektmanager oder -managerin vor-
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geschlagen wird; das moéchten wir auch betonen. Das sollte man aufnehmen; das soll-

te tatsachlich in den Gesetzentwurf einflieen.

Dieses Management soll dazu fihren, dass eine Entblrokratisierung maoglich ist; denn
wir wissen: Behdrden sind nur ungenltgend besetzt. Es gibt oft Gutachter und Pla-
ner*innen, die einfach nicht greifbar sind; auch im Hinblick auf die Baubranche zeigt
sich, dass Baustoffe und -materialien gerade schwer zu bekommen sind. Wenn dann
einmal ein Bauvorhaben durchgefiihrt ist, dann gibt es oft groRen Arger bei den Man-
gelbeseitigungen. Dies alles konnte man durch ein gutes Management wirklich in den

Griff kriegen, und auch Digitalisierungsprozesse kdnnten wunderbar einflieen.

Hier komme ich schon zum Stichpunkt "Digitalisierung und Mobilfunk": Hier sehen wir
es auch so, dass fur Mobilfunkmasten und damit zusammenhangende technische Ein-
richtungen die weniger strengen Vorgaben flr die Anbaubeschrankungszonen gelten
sollen. Damit sind wir weitestgehend einverstanden, wollen aber auch hier beim Aus-
bau die Blrgerbeteiligung nicht aushebeln, sondern verflissigen und auf moderne In-
strumente umstellen; das muss gewahrleistet sein. Aber wir GRUNE wollen einen z(i-
gigeren Ausbau beim Mobilfunk vor allem auf dem Land, um die Abdeckung und

Erreichbarkeit auch aulderhalb der Wohngebiete zu verbessern.

Ich komme zum Schluss: Der Gesetzentwurf geht durchaus in eine richtige Richtung,
und es passiert etwas. Das mussen wir auch nach auRen kommunizieren. Wie gesagt,
diese Langwierigkeit, bis etwas passiert, ist schmerzlich genug, aber wir wollen, dass
sich dieser Entwurf noch einmal gehorig andert. Wir wollen nicht, dass die Staatsregie-
rung immer nur an der Bauordnung herumdoktert, sondern dass es wirklich einmal
den groRen Wurf gibt. Ich bin sicher: Die nachste Baunovelle machen wir GRUNE,

und dann gescheit.

(Beifall bei den GRUNEN)
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Frau Sowa, danke schon. Bitte bleiben Sie
noch am Rednerpult. Zu einer Zwischenbemerkung hat sich der Kollege Prof. Dr. Win-

fried Bausback von der CSU gemeldet.
(Ursula Sowa (GRUNE): Das Gute liegt so nah!)

Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Ich melde mich wegen einer Nebenbemerkung

von lhnen. Sie haben gesagt: Nicht umsonst kleben sich Menschen auf StralRen.
(Ursula Sowa (GRUNE): Wie? "Nicht umsonst"?)

Sie haben in Ihrer Rede gesagt: Nicht umsonst kleben sich Menschen auf Strallen.
(Zuruf der Abgeordneten Ursula Sowa (GRUNE))

Ich méchte Sie fragen, ob diese sich haufenden Blockaden von Verkehrswegen, die ja
auch schon zu Behinderungen von Rettungseinsatzen gefiihrt haben, lhrer Meinung
nach eine legitime Form des Protestes sind. Darlber hinaus méchte ich Sie fragen,
wie Sie den Zusammenhang mit der Bayerischen Bauordnung herstellen. Aus meiner
Sicht, das mochte ich ganz klar sagen, ist das keine legitime Form des Protestes, son-

dern unter Umstanden ein strafbares Verhalten, das geahndet werden sollte.
(Uli Henkel (AfD): Das sind Aktivisten!)

Ursula Sowa (GRUNE): Herr Bausback, die Not ist groR. Klimaaktivisten duRern sich

auf ihre Art, die ich jetzt hier nicht bewerten moéchte.
Was wir von diesen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten lernen, ist — —
(Andreas Winhart (AfD): Terroristen! — Unruhe — Glocke des Prasidenten)

Was wir von diesen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten lernen, ist, dass die Not so
grof ist, dass Handlungsbedarf besteht. Wir GRUNE sind natirlich die allerersten, die
sagen, dass diese Gesetze — — Schon im Jahr 2018 hat die EU diese Verfligung ge-

macht. Dass es vier Jahre dauert, bis hier etwas passiert, ist naturlich viel zu lang.
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(Zurufe der Abgeordneten Andreas Winhart (AfD) und Martin Bohm (AfD))

Insofern Druck zu machen, wie wir das umsetzen und das Klima retten, ist aus unserer

Sicht legitim. Die Methoden der Klimaaktivist*innen will ich hier jetzt nicht bewerten.

(Beifall bei den GRUNEN — Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Das sagt sehr viel

aus!)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Wenn es wieder ruhig wird, kann der
nachste Redner zum Rednerpult kommen. — Das ist der Kollege Martin Wagle fir die

CSU-Fraktion.

Martin Wagle (CSU): Sehr geehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der Staatsminister Bernreiter hat bereits ausgefuhrt, dass Ausgangspunkt flr diese
Gesetzesanderung Anderungen im Bundesrecht und européaischen Recht sind. Jetzt
uberflhren wir diese Anderungen in bayerisches Recht. Deswegen werden das Baye-

rische Stralen- und Wegegesetz sowie die Bayerische Bauordnung hier behandelt.

Das, was ich vorher gehort habe, kann ich Uberhaupt nicht verstehen. Frau Kollegin
Sowa, Sie haben zuerst angesprochen, die Bayerische Bauordnung wird "schon wie-
der geandert". Im nachsten Satz kommen Sie dann an mit: seit 2019 hatte es schon
einen Vorstol} gegeben, da hatte man friher schon andern missen. Dann stellen Sie

einen Zusammenhang her dazu, dass sich dann Menschen auf die Stralde kleben.
(Zurufe von den GRUNEN)

Frau Kollegin Sowa, diese Zusammenhange erschliel3en sich — mit Verlaub — nieman-

dem in diesem Parlament, der vernlnftig denkt.
(Beifall bei der CSU — Zurufe von den GRUNEN)

Aber jetzt wieder zur eigentlichen Sache, zum Gesetzentwurf. Wichtig an diesem Ge-
setzentwurf ist, dass es sich bei ihm nicht nur um redaktionelle Anderungen handelt,

sondern um echte, substanzielle Anderungen. Mit ihnen wird in Zukunft beispielsweise


http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000562.html

Protokollauszug
126. Plenum, 08.11.2022 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

sichergestellt, dass fur Bundes- und Landesstralen dieselben Vorgaben und diesel-
ben Vorgehensweisen bei der Planung und der Genehmigung zur Anwendung kom-
men. Das ist durchaus von Bedeutung; denn sonst hatten wir beispielsweise im Stra-
Renbau eine unterschiedliche Behandlung von Bundes- und Landesstral’en in der
Planung und im Genehmigungsverfahren. Das wirde kein Mensch verstehen — weder
die beteiligten Kommunen noch die beteiligten Burgerinnen und Burger. Noch oben-
drauf kommt dann, dass der Freistaat mit seinen Baubehorden beide Stral’enarten

plant. Es gibt hier also eine einheitliche Vorgehensweise.

Die Staatsregierung und insbesondere der zustandige Minister Bernreiter haben bei
diesem Transfer von Bundes- und Landesrecht vor allem auf einen Aspekt besonde-
ren Wert gelegt: Es muss zu Vereinfachungen kommen, damit wir Genehmigungsver-
fahren schneller durchfihren kénnen, allerdings — das ist auch sehr wichtig — ohne
dass Sorgfalt und Genauigkeit unter dem hoéheren Tempo der Verfahren zu leiden

haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf entspricht genau die-
sen Ansprichen. Er ist sorgfaltig gemacht. Er ist ausgewogen und schafft einen

rechtssicheren Rahmen, um die genannten Ziele zu erreichen.

Ich nenne lhnen jetzt einige Beispiele. Wenn zum Beispiel eine Bricke in Zukunft er-
neuert und durch einen Neubau ersetzt werden muss, dann muss man nicht ganz von
vorne anfangen. Man muss, sofern die neue Briicke im Wesentlichen der alten Bricke
entspricht, kein neues Verfahren von vorn beginnen. Das heif3t, man muss nicht bei
null beginnen und spart eine Menge Zeit. — Ein weiterer Vorteil infolge der Gesetzes-
anderung beruht auf der Moglichkeit, einen vorzeitigen Baubeginn auch im Stralen-
verkehr zu genehmigen. Beim Hochbau kennen wir das. Der vorzeitige Baubeginn ist
jetzt auch beim StralRenbau mdglich. — Wir haben auch schon vom Thema Projektma-
nager gehort, das wir eingepflegt haben, um bei den Genehmigungsbehoérden Res-

sourcen zu sparen und auch eine schnelle Kommunikation zu ermoglichen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorliegenden Anderungen der bestehenden Ge-
setze mussen naturgemal durchaus ins Detail gehen. Am Ende steht aber ein Ziel,
das wir erreichen mussen. Wir mussen das Verfahren vereinfachen. Das gilt insbeson-
dere in der stralBenrechtlichen Planfeststellung. Hier brauchen die betroffenen Kom-
munen Planungssicherheit fur wichtige Infrastrukturmallnahmen. Die sind natirlich
auch immer betroffen und bei Grundstliicksangelegenheiten oder bei Grundstiickser-
werb eingebunden. Wir brauchen schnellere Entscheidungen und keine unzumutbar
langen Wege. — Im Ubrigen bedeuten lange Planungszeiten natiirlich auch erhebliche

Kostensteigerungen fur den Freistaat und damit auch fur alle Bargerinnen und Blurger.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt einige Beispiele gehort. Wir haben
auch schon Anregungen gehdrt. Frau Sowa hat einige Dinge genannt, die wir im Aus-
schuss in der Tiefe diskutieren kdnnen. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion.

Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Der nachste Redner ist der Abgeordnete

Ralf Stadler fiir die AfD-Fraktion. Herr Stadler, bitte schon.
(Beifall bei der AfD)

Ralf Stadler (AfD): Herr Vizeprasident, werte Kollegen! Wir reden heute Uber einen

Gesetzentwurf der CSU, aber recht viele sind anscheinend nicht da.

Der Gesetzentwurf bringt die Ubernahme von Anderungen aus der Bundesgesetzge-
bung und soll der Beschleunigung und Vereinfachung von unterschiedlichen Verwal-
tungshandlungen dienen. Grundséatzlich sind die Anderungen eine direkte Folge der

verkorksten Energiepolitik, die von der Union mitinitiiert wurde.

Der Ausbau von Energieversorgungsleitungen wird — das ist festzustellen — nicht nur
im GrolRen, sondern auch im Kleinen ausgebremst, wenn es zum Beispiel um Lei-

tungskreuzungen von Stralkengrundstiicken geht. Die Mustervertrage, die eine unbu-
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rokratische und schnelle Bearbeitung derartiger Falle ermoglichen, gelten in Bayern
nicht flir Kreisstrallen, die von den Landkreisen selbst verwaltet werden. Die vom
Bayerischen Landkreistag vorgesehenen eigenen Vereinbarungen flhren zu einer fi-
nanziellen Mehrbelastung fir die Verbraucher, weil sie die Versorger schlechterstellen
als die standardisierten Bundesmustervertrage. Zum anderen kann es durch sie auch
zu Verzoégerungen kommen, weil langjahrige Verhandlungen oder Gerichtsverfahren
die Folge sein konnen. Es ware also besser, die Verwendung der Bundesmusterver-

trage fur die KreisstralRen im Rahmen dieser Gesetzesanderung zuzugestehen.

Die Bereitstellung von Flachen fur die 6ffentliche Versorgung mit Telekommunikations-
diensten entlang der Stralden kann die Netzabdeckung im landlichen Raum verbes-
sern. Allerdings bedarf es hierfur sicher nicht des kompletten, gemafy Artikel 23 Ab-
satz 1 des Bayerischen Strallen- und Wegegesetzes gesperrten Streifens rechts und
links aller Staats- und Kreisstralten. Zu Recht beflirchtet der Bayerische Bauernver-

band, dass eine Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Nutzflachen entstehen konnte.

Die MalRnahmen zur Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens in Artikel 36,
insbesondere die Moglichkeit der vorlaufigen Anordnung, werden begrif3t.Aufgrund
der schwierigen Personalausstattung in den Behorden verspricht der Einsatz externer
Projektmanager moglicherweise Abhilfe. Die wahrend der Corona-Krise gesammelten
Erfahrungen bei der Nutzung des Internets flr bestimmte unkritische Verwaltungsver-
fahrensschritte durften auch regelhaft umgesetzt werden. Der Bayerische Bauernver-
band schlagt vor, die Betroffenen im Falle der Integration des Artikels 36 in das Baye-
rische Strallen- und Wegegesetz mindestens schon in der Vorbereitung des
Planfeststellungsverfahrens zu beteiligen. Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft will den betreffenden Behorden hinsichtlich des Artikels 36a weitergehende In-

formationspflichten aufgrund der weitreichenden Eingriffsrechte auferlegen.

Im Zuge der allseits gewlnschten Verfahrensbeschleunigung soll die Anhérungsbe-

hérde gemal der neuen Fassung des Artikels 38 nun auf die Erérterung im Sinne des
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Artikels 73 Absatz 6 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes verzichten kon-

nen. Dies begriufien wir.

Die Anderungen der Bayerischen Bauordnung betreffen in erster Linie die Anderungen
im Zusammenhang mit Anlagen fur erneuerbare Energien und Verfahrensfragen dazu.
Allerdings sind hier Nachbesserungen hinsichtlich des Brandschutzes notig, weil In-
dach-Anlagen und andere Hitzeprofile entwickeln, die bei der Abstandsmessung be-
racksichtigt werden mussen. Der Ausbau mit kleinteiligen Energieerzeugungsanlagen
liegt unserer Ansicht nach nicht im Ubertragenen o&ffentlichen Interesse. Eine zuneh-
mend dezentrale Energiegewinnung bewirkt nur eine immer unzuverlassigere Einspei-
sung. Und die dadurch bewirkte Netzstabilitat garantiert nur ein gesteigertes Blackout-

Risiko.

Der Vorschlag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die Genehmigungsfristen
zu halbieren und eine Genehmigungsfiktion bei unverschuldeter Uberschreitung einzu-

fuhren, stellt die ganze Uberforderung der Bauverwaltung dar.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Abgeordneter, lhre Redezeit ist zu

Ende.

Ralf Stadler (AfD): Insgesamt erweist sich damit das Staatsziel eines klimaneutralen

Bayerns bis spatestens 2040 auch hier als reine Augenwischerei.
(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Der nachste Redner ist Herr Kollege Man-

fred Eibl von der Fraktion der FREIEN WAHLER.

Manfred Eibl (FREIE WAHLER): Sehr verehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Stralien und Wege tragen als Lebensadern insbesondere in Bayern, einem
Flachenland, ganz wesentlich zur strukturellen und vor allem wirtschaftlichen Entwick-
lung bei. Das ist flr uns ein ganz wichtiges Kernmerkmal, das wir vertreten. Somit ist

das Bayerische Stra’en- und Wegegesetz fir unser Land ein Uberaus bedeutendes
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Gesetz. Wichtige und relevante Umsetzungen wie die UVP-Anderungsrichtlinien, die
Berucksichtigung des Flachensparens, des Naturschutzes und auch planfeststellungs-
pflichtige Anderungen, zum Beispiel bei der Errichtung von Mobilfunkmasten, sind hier

geregelt.

In der vergangenen Legislaturperiode wurden seitens des Bundes auf Vorschlag des
Innovationsforums mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren im Verkehrsbereich, dem sogenannten MalRnahmengesetzvorberei-
tungsgesetz, und dem Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen Instrumente ent-
wickelt, die zu einer Beschleunigung der Umsetzung von InfrastrukturmaRnahmen

fihren.

Die im Gesetz enthaltenen Anderungen des BundesfernstraRengesetzes gelten je-
doch nur flir Bundesstralen und mussen nun in Landesrecht Ubertragen werden. In
Abschnitt 6 des Bayerischen Stralen- und Wegegesetzes sind eine Reihe von Uber-
gangsregelungen aufgefuhrt, die aber leider ihre Bedeutung verloren haben. Deshalb
ist eine Bereinigung dringend erforderlich. Des Weiteren sollen mit dem Gesetzentwurf
auch die Vorgaben der EU-Richtlinien im Bauordnungsrecht umgesetzt werden. Spezi-
ell die Durchfuhrungen von stralenrechtlichen Planfeststellungsverfahren nehmen
hierbei viel Zeit in Anspruch. Deshalb wollen wir mit der Gesetzesvorlage so weit wie
madglich und sinnvoll Beschleunigungsregelungen fur den umfanglichen und zeitinten-

siven Prozess in das Bayerische Strallen- und Wegegesetz Ubertragen.

Daneben soll die Genehmigung von Mobilfunkmasten im Nahbereich von Staats- und
Kreisstral’en deutlich erleichtert und die Regelung von Schutzmalinahmen zugunsten
von Strallen und benachbarten Grundstucken deutlich vereinfacht werden. Wie schon
ausgefuhrt, sieht der Gesetzentwurf die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinien des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Bauordnungsrecht vor. Hierbei

geht es um die Vorhaben und Vorgaben zur Beschleunigung und Transparenz von
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Verwaltungsverfahren und zur Zulassung von Anlagen zur Produktion von Energien

aus erneuerbaren Quellen.

Die Verfahren sollen noch einmal eindeutig effizienter und flr den Antragsteller weni-
ger kompliziert gestaltet werden. Auch die Regelungen im Brandschutz, hier die Min-
destabstande fur installierte Solaranlagen auf Dachern, sollen gegenlber geltenden
Festlegungen weiter reduziert und deutlich vereinfacht werden. So freue ich mich auf

die Beratungen im Ausschuss und bedanke mich fur Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Das Wort hat nun Frau Kollegin Inge Aures

fir die SPD-Fraktion.

Inge Aures (SPD): Herr Prasident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wesentliches
Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren im Verkehrsbereich. Das ist gut und richtig so. Hierbei sollen nun die bereits
im Bund beschlossenen Gesetze, die auch fur Bundesfernstrallen gelten, so weit wie

maglich auf das bayerische Gesetz heruntergebrochen werden.

Jetzt soll die gesetzliche Definition der planfeststellungspflichtigen Anderungen Uber-
nommen werden. Ein Musterbeispiel ist das Aufbauhilfegesetz aus dem Jahr 2021,
das geschaffen worden ist, um bestimmte MalRnhahmen im Rahmen des Wiederauf-
baus von StraReninfrastruktur nach Naturkatastrophen durchfihren zu kénnen. Damit
soll erreicht werden, dass fur solche MaRnahmen kein Planfeststellungsverfahren er-
forderlich ist, wenn die aktuellen Regelwerte eingehalten werden, Standards und Si-
cherheitseinrichtungen vorgehalten werden und wenn die Verkehrsbedurftigkeit ange-

passt werden muss.

Das bedeutet, es muss nicht unbedingt wieder 1 : 1 aufgebaut werden. Wir alle haben
gesehen, wie schwierig das ist, wenn sich eine Naturkatastrophe ereignet hat. Auch

zuklnftig sollen alle Planungsunterlagen im Internet bekannt gegeben werden, und
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das zusatzlich auf dem normalen und herkdmmlichen Weg, wie das auch jetzt im Mo-

ment der Fall ist. Auch das halten wir fur sehr positiv.

In den Ausschussberatungen werden wir uns mit den geplanten Anderungen intensiv
und im Detail auseinandersetzen. So gilt es, im Artikel 65 der Bayerischen Bauord-
nung die EU-Richtlinie 2018/2001 umzusetzen. Genehmigungsverfahren, vor allem fur
Produktionen von Energien aus erneuerbaren Quellen, sollen effizienter und weniger
kompliziert durchgefiihrt werden kénnen. Ich finde, das ist eine wesentliche Verbesse-

rung.
(Beifall bei der SPD)

Ein weiterer Fortschritt besteht darin, dass es in Zukunft nur noch eine einzige Stelle
geben wird, die die notwendigen Zulassungsverfahren abwickelt. Sie kann denjenigen,

die ein Projekt umsetzen wollen, zur Hand gehen.

Nach Einreichung des Bauantrags soll die Behorde zukunftig verpflichtet sein, diesen
nach Vorlage eines Zeitplans in einer bestimmten Frist zu bearbeiten. Auch das ist
gut; denn damit mussen die Antrage fur Anlagen bis zu 150 Kilowatt innerhalb eines
Jahres und die Antrage flr Anlagen Uber 150 Kilowatt innerhalb von zwei Jahren bear-
beitet werden. Gut ist auch, dass der Mindestabstand von Solaranlagen zu Brandwan-
den, und zwar zu denjenigen, die nicht Uber das Dach gefuhrt werden, nun ein einheit-
liches Mall bekommt. Daflr hat sich auf der Verbandeanhdérung die Feuerwehr

ausgesprochen. Wir fanden das sehr gut. Das ist zu begrufRen.

Naturlich werden wir kritisch beleuchten, ob dadurch rechtliche Positionen Dritter be-
eintrachtigt werden oder ob sich dadurch die Position der Zivilgesellschaft verschlech-
tert. Wir missen auch aufpassen, dass Naturschutzbelange nicht aul3er Acht gelassen
und unter den Teppich gekehrt werden. Was wird in Zukunft aus den Erorterungstermi-
nen? Das sind Details, die wir besprechen missen. Uber alle gesetzlichen Anderun-
gen durfen wir natlrlich unsere Klimaziele nicht aus den Augen verlieren. In diesem

Sinne ein gutes Miteinander im Ausschuss!
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(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nun hat Herr Kollege Sebastian Kérber von

der FDP-Fraktion das Wort.

Sebastian Korber (FDP): Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Der Bund hat in der letzten Legislaturperiode einige MalRnahmen auf den Weg ge-
bracht, um Planfeststellungsverfahren zu beschleunigen. Die Kollegen von der CSU
und den FREIEN WAHLERN nennen das "Transfer" und "Ubertragbar". Da merkt man
schon: Das wird im Schneckentempo umgesetzt. Der einzige Punkt, bei dem der Mi-
nister ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist der, bei dem es darum geht, mehr Geld von
Berlin einzufordern. Das ist einfach kein groRer Wurf. Aber ja: Wir begrifRen diesen

Gesetzentwurf grundsatzlich.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Ubernimmt die Staatsregierung nun einige Be-
stimmungen des Bundes und macht sich diese zu eigen.Warum auch nicht? Man
muss das Rad nicht neu erfinden. Nicht alles, was Andi Scheuer gemacht hat, ist

falsch.

Allerdings stellt sich mir da die Frage, warum man so viel Zeit verstreichen lassen hat;
denn unsere Infrastruktur — dazu gehort die Stral’e gerade in den landlichen Raumen,
meine sehr verehrten Damen und Herrn — ist stellenweise schlicht und ergreifend ma-
rode und stark sanierungsbedurftig. Der Bayerische Oberste Rechnungshof — ich
weild, der eine oder andere Kabinettskollege, Herr Staatsminister, findet den eher un-
serios — hatte bereits in seinem Jahresbericht 2019 den in die Jahre gekommenen Zu-
stand der Staatsstraflen kritisiert. So sind etwa 38 % der Staatsstra3en in einem sa-
nierungsbedurftigen Zustand. Bei weiteren 22 % gibt der Strallenzustand Anlass zu
intensiven Beobachtungen. Zur Wahrheit gehort, dass wir hier ein Defizit von insge-
samt 2 Milliarden Euro haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber nicht
nur diese sich anstauenden Kosten stellen uns vor groRe Herausforderungen, um das

bayerische StralRenverkehrsnetz bedarfsgerecht zu sanieren, sondern es liegt auch an


http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000509.html

Protokollauszug
126. Plenum, 08.11.2022 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode 16

diesen langwierigen Planungs- und Genehmigungsprozessen, sodass wir diese Ande-

rungen begrufen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den Anderungen im Bayerischen Stralen- und
Wegegesetz nimmt die Staatsregierung mal wieder Anderungen in der Bayerischen
Bauordnung vor. Kollegin Sowa hat es angesprochen, die Kollegin Aures auch. Wir
hatten da bereits eine Novelle, bei der versucht wurde, sie uns hier mit groRem Tam-
tam zu verkaufen. Aber es war nun mal nichts. Es war ein kleines "Novellchen", in
dem nichts drin war. Man kann es auch als Flop bezeichnen. Das geht ausnahmswei-
se noch nicht auf Ihr Konto, Herr Staatsminister, sondern auf das Konto lhrer vielen
Vorganger und Vorgangerinnen. Allerdings muss man schon erwahnen, dass es lang-
sam ein bisschen lacherlich ist, wenn man hier standig im Kleinen nachkartelt und ein-
zelne Details verandert. Dann kommt man noch auf die Idee, dass man vielleicht das
Problem der Abstandsflachen bei Solarmodulen anders I6sen muss. — Das hatte man
alles schon machen kdnnen. Das ist keine Neuigkeit, dass man Solarmodule aufs

Dach bringen kann.

Auch bezahlbares Wohnen ware in der Bayerischen Bauordnung losbar, wenn die
Staatsregierung denn wollte. Ich empfehle als Lektiire hierzu die 29 Anderungsantra-
ge, die die FDP-Fraktion dazu eingereicht hat. Da konnen wir zum Beispiel diese un-
sagliche Sonderregel beseitigen, die wir noch fur Stadte mit Gber 250.000 Einwohnern
haben, wo man die Abstandsflache eben nicht halbieren kann. Das betrifft eben Min-
chen, Nurnberg und Augsburg, wo die angespanntesten Mietmarkte in Bayern sind.
Wenn Sie schon an der Novelle herumdoktern, dann nehmen Sie das auch noch mit
hinein, Herr Staatsminister. Da ware den Burgerinnen und Birgern mehr geholfen als

mit dem Versuch, den Baustoff Holz durch die Hintertlre zu privilegieren.

Diese veranderten Rahmenbedingungen in Deutschland und in Bayern machen An-
passungen notwendig. Ich freue mich auf die Detaildebatten bei uns im Ausschuss. —

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke. — Die Aussprache ist geschlossen.
Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss fur Wohnen, Bau und Verkehr als
federflhrendem Ausschuss zu Uberweisen. Erhebt sich Widerspruch? — Nein. Dann ist

das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Gesetzentwurf der Staatsregierung

Drs. 18/24629

zur Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der Bayeri-

schen Bauordnung

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter:
Mitberichterstatterin:

Il. Bericht:

Martin Wagle
Natascha Kohnen

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fiir Wohnen, Bau und Verkehr fe-

derfiihrend zugewiesen. Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten.

Der federfihrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 61. Sitzung am
22. November 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

B90/GRU:

FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

FDP:
Zustimmung empfohlen.

Zustimmung
Enthaltung
Zustimmung
Enthaltung
Enthaltung
Zustimmung

Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat

den Gesetzentwurf in seiner 92. Sitzung am 26. Januar 2023 endberaten und

mit folgendem Sti

CSuU:

m

B90/GRU:
FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

mergebnis:

Zustimmung
Enthaltung
Zustimmung
Enthaltung
Enthaltung

FDP: Zustimmung .
Zustimmung empfohlen mit der Ma3gabe, dass folgende Anderungen
durchgefiihrt werden:

1. In § 1 Nr. 13 (dort in Art. 68), in § 2 Nr. 14 (dort in Art. 83 Abs. 8) sowie in
§ 3 wird als Datum des Inkrafttretens jeweils der ,1. Marz 2023 eingefugt.

Im Einleitungssatz zu § 2 werden die Woérter ,,§ 4 des Gesetzes vom
25. Mai 2021 (GVBI. S. 286)“ durch die Worter ,§ 2 des Gesetzes vom
23. Dezember 2022 (GVBI. S. 704)“ ersetzt.

2.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfii-

gung.
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Sebastian Korber
Vorsitzender
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 18/24629, 18/26168

Gesetz zur Anderung des Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes und der Bay-
erischen Bauordnung

§1
Anderung des Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes

Das Bayerische Strafen- und Wegegesetz (BayStrWG) in der in der Bayerischen
Rechtssammlung (BayRS 91-1-B) verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (GVBI. S. 224) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Die aus dem Bau und der Unterhaltung der &ffentlichen StralRen einschliel3-
lich der BundesfernstraRen und die aus der Uberwachung der Verkehrssicherheit
dieser Stral3en sich ergebenden Aufgaben werden von den Bediensteten der damit
befassten Kdrperschaften in Austbung eines 6ffentlichen Amts wahrgenommen.”

2. In Art. 23 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort ,Umfangs® die Wérter ,und fur tech-
nische Einrichtungen, die fir das Erbringen von der 6ffentlichen Versorgung die-
nenden Telekommunikationsdiensten erforderlich sind eingeflgt.

3. Art. 24 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird im Satzteil nach Nr. 2 vor den Wértern ,Rand der Fahrbahn-
decke” das Wort ,aulleren” eingefigt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Auflagen“ durch das Wort ,Nebenbestimmungen*
ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geandert:
aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz 1 vorangestellt:

,'Die Entscheidung trifft in den Fallen der Abs. 1 und 2 die untere Bauauf-
sichtsbehérde oder die nach anderen Vorschriften zustandige Genehmi-
gungsbehdrde.”

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und die Wérter ,in den Fallen der Abs. 1
und 2“ werden gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
4. Art. 29 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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aa) Der Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz 2 wird angefugt:

.2Soweit der Trager der StraBenbaulast MaRnahmen, die nach Satz 1 zu
dulden sind, zum Schutz einer Staatsstralie durchfiihrt, tragt er die Kosten.”

Dem Abs. 2 werden die folgenden Satze 3 und 4 angefigt:

,°Die StralRenbaubehorde kann die Verantwortlichen nach Satz 1 verpflichten,
verbotene Anpflanzungen und Gegensténde im Sinne von Satz 1 innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu beseitigen. “Die Befugnisse der Sicherheitsbehodrde
bleiben unberihrt.”

Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

»(3) 'Im Falle des Abs. 2 Satz 3 haben die Betroffenen die Kosten zu tragen,
die durch die Beseitigung entstehen. 2Das gilt nicht, wenn die Anlage aus Griin-
den, die der Trager der Stral’enbaulast zu vertreten hat, beseitigt werden muss.”

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und in Satz 1 wird nach der Angabe ,Abs. 2°
die Angabe ,Satz 2“ eingefugt.

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und der Punkt am Ende wird durch die Woérter
» , soweit diese nicht Folge von Veranderungen auf benachbarten Grundsti-
cken sind, die die Betroffenen zu vertreten haben. ersetzt.

. 36 wird wie folgt geandert:

Der Uberschrift werden die Wérter ,, , vorlaufige Anordnung® angefiigt.
Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) '"Neue Staatsstralen diirfen nur gebaut werden, wenn vorher der Plan
festgestellt ist. 2Bei Kreisstralen und Gemeindeverbindungsstrallen ist die
Planfeststellung durchzuflhren, wenn es sich um Stral’en von besonderer Be-
deutung, insbesondere um Zubringerstralen zu Bundesfernstrallen, handelt.

(2) 'Eine Planfeststellung ist auch bei einer wesentlichen Anderung der in
Abs. 1 genannten Strafen durchzufihren. 2Eine wesentliche Anderung liegt
vor, wenn eine solche Stralle

1. um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Kraftfahrzeug-
verkehr baulich erweitert oder

2. in sonstiger Weise erheblich baulich umgestaltet wird.

3Eine wesentliche Anderung im Sinne von Satz 2 liegt insbesondere nicht vor,
wenn die MaRnahme im Zuge des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe
erforderlich ist, um die StralRe vor Naturereignissen zu schiitzen und in einem
rdumlich begrenzten Korridor entlang des Trassenverlaufs erfolgt.”

Die folgenden Abs. 8 bis 10 werden angeflgt:

.(8) 'lst das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, kann die Planfeststel-
lungsbehorde auf Antrag des Tragers des Vorhabens eine vorlaufige Anord-
nung erlassen, in der vorbereitende MalRhahmen oder Teilmallihahmen zum
Bau oder zur Anderung festgesetzt werden, soweit

1. es sich um reversible, kompensierbare oder fiir Betroffene oder fir Natur
und Landschaft in der gebotenen Gesamtschau vorteilhafte Malinahmen
handelt,

2. an dem vorzeitigen Beginn ein 6ffentliches Interesse besteht,

3. mit einer Entscheidung zugunsten des Tragers des Vorhabens gerechnet
werden kann,

4. die nach Art. 74 Abs. 2 BayVwVfG zu berlicksichtigenden Interessen ge-
wahrt werden und

5. dingliche oder persdnliche Rechte anderer an Grundstiicken nicht beein-
trachtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres
Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklart ha-
ben.
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2In der vorlaufigen Anordnung sind die Auflagen zur Sicherung der Interessen
nach Satz 1 Nr. 4 und der Umfang der vorlaufig zulassigen Mallnahmen festzu-
legen. 3Die vorlaufige Anordnung ist dem Trager des Vorhabens sowie den Be-
teiligten zuzustellen und ortsublich bekannt zu machen.

(9) 'Die vorlaufige Anordnung ersetzt nicht die Planfeststellung. 2Art. 36a
bleibt unberiihrt. 3Soweit die vorbereitenden Malnahmen oder TeilmaRnahmen
zum Bau und zur Anderung durch die Planfeststellung fiir unzuléssig erklart
sind, ordnet die Planfeststellungsbehdrde gegenliber dem Trager des Vorha-
bens an, den friheren Zustand wiederherzustellen, soweit das nach Abs. 8
Satz 1 Nr. 1 erforderlich ist. “Das gilt auch, wenn der Antrag auf Planfeststellung
zurlickgenommen wurde. ®Der Betroffene ist durch den Trager der StralRenbau-
last zu entschadigen, soweit die MaRnahme nicht vorteilhaft fur ihn ist, die Wie-
derherstellung des friilheren Zustands nicht moéglich oder mit unverhaltnismafi-
gem Aufwand verbunden oder ein Schaden eingetreten ist, der durch die Wie-
derherstellung des friheren Zustands nicht ausgeglichen wird.

(10) Rechtsbehelfe gegen die vorlaufige Anordnung haben keine aufschie-
bende Wirkung.*

6. Nach Art. 36 wird folgender Art. 36a eingefligt:
»Art. 36a
Duldungspflichten

(1) '"Eigentiimer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der
Planung und der Baudurchfihrung notwendige Vermessungen, Boden- und Ge-
wasseruntersuchungen einschlieBlich der voriibergehenden Anbringung von Mar-
kierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Stralenbaubehdrde oder von
ihr Beauftragte zu dulden. 2Wohnungen diirfen nur mit Einwilligung des Wohnungs-
inhabers betreten werden. 3Satz 2 gilt nicht fiir Arbeits-, Betriebs- und Geschéfts-
raume wahrend der jeweiligen Arbeits-, Geschafts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) 'Die Absicht, solche Arbeiten auszufiihren, ist dem Eigentiimer und sonsti-
gen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher bekannt zu geben.
2Sind Eigentiimer oder sonstige Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ist deren
Aufenthalt unbekannt und lassen sie sich in angemessener Zeit nicht ermitteln, kann
eine Benachrichtigung durch ortstbliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in
deren Bereich die Vorarbeiten durchzufiihren sind, erfolgen.

(3) "Entstehen durch eine MalBnahme nach Abs. 1 dem Eigentlimer oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermdgensnachteile, so hat der Trager
der StraBenbaulast eine angemessene Entschadigung zu leisten. ?Kommt eine Ei-
nigung Uber die Geldentschadigung nicht zustande, so setzt die nach Art. 19 BayEG
zustandige Behorde die Entschadigung fest. 3Vor der Entscheidung sind die Betei-
ligten anzuhdren.

(4) 'Die Abs. 1 bis 3 finden auf Vermessungen nach Abschluss der Straenbau-
arbeiten sowie auf Maflnahmen, die zur Unterhaltung der Stral3e erforderlich sind,
entsprechend Anwendung. Dies gilt insbesondere fiir Anlieger und Hinterlieger der
Strale sowie Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis oder andere Nutzungsbe-
rechtigte am StraRengrundstiick, auf deren Interesse Riicksicht zu nehmen ist. 3Ab-
weichend von den Satzen 1 und 2 haben Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis
ohne Anspruch auf Entschadigung zu dulden, dass die Ausibung ihres Rechts
durch Arbeiten zur Unterhaltung vortibergehend behindert oder unterbrochen wird.
“Bei anderen Nutzungsberechtigten am StralRengrundstiick sind die zugrunde lie-
genden Rechtsverhaltnisse mafllgebend.”

7. Art. 38 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,,'“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.
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b) Die folgenden Abs. 4 bis 9 werden angeflgt:

»(4) 'Die Anhorungsbehoérde kann auf eine Erérterung im Sinne des Art. 73
Abs. 6 BayVwVfG verzichten. 2Soll ein ausgelegter Plan geandert werden, so
kann im Regelfall von einer Erdrterung im Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG
abgesehen werden.

(5) 'Die Anhoérungsbehoérde kann einen Dritten als Projektmanager mit der
Vorbereitung und Durchfuhrung von Verfahrensschritten, insbesondere

1. der Erstellung von Verfahrensleitplanen unter Bestimmung von Verfahrens-
abschnitten und Zwischenterminen,

der Fristenkontrolle,
der Koordinierung von erforderlichen Sachverstandigengutachten,
dem Entwurf eines Anhorungsberichtes,

der ersten Auswertung der eingereichten Stellungnahmen und Einwendun-
gen,

6. der organisatorischen Vorbereitung eines Erdrterungstermins,
7. der Leitung eines Erérterungstermins,

auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Tragers des Vorhabens beauftragen.
2Die Entscheidung Uber den Planfeststellungantrag verbleibt bei der zustandi-
gen Behorde.

(6) 'Die ortslibliche Bekanntmachung nach Art. 73 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6
Satz 2 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVf{G soll durch eine Veréffentlichung des
Inhalts der Bekanntmachung im Internet ersetzt werden. 2Die ortsiibliche Be-
kanntmachung hat in diesem Fall zusétzlich zu erfolgen.

(7) 'Die Auslegung nach Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG
soll durch eine Verdffentlichung im Internet ersetzt werden. 2Die Auslegung in
den Gemeinden hat daneben als zuséatzliches Informationsangebot zu erfolgen.

(8) Die Anhorungsbehdrde kann von dem Trager des Vorhabens verlangen,
dass die erforderlichen Unterlagen in einem verkehrsiiblichen elektronischen
Format eingereicht werden.

(9) 'Die Anhoérungsbehodrde kann die Abgabe von Erklarungen zur Nieder-
schrift ausschlieRen, wenn sie feststellt, dass innerhalb der Erklarungsfrist eine
Entgegennahme zur Niederschrift nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Auf-
wand mdoglich sein wirde. 2In diesen Fallen hat die Anhdérungsbehdrde einen
Zugang fiir die Abgabe von elektronischen Erklarungen bereitzuhalten. 3In der
Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit der Abgabe elektronischer Erklarungen
und den Ausschluss der Abgabe von Erklarungen zur Niederschrift hinzuwei-
sen.”

8. Nach Art. 39 wird folgender Art. 39a eingeflgt:
LArt. 39a
Planergénzung und ergénzendes Verfahren

Wird eine Planergdnzung oder ein erganzendes Verfahren nach Art. 75 Abs. 1a
Satz 2 BayVwVfG erforderlich und wird diese Planerganzung oder dieses ergan-
zende Verfahren unverzuglich betrieben, so bleibt die Durchfiihrung des Vorhabens
zulassig, soweit es von der Planerganzung oder dem Ergebnis des erganzenden
Verfahrens offensichtlich nicht berihrt ist.*

9. Dem Art. 40 wird folgender Abs. 3 angeflugt:

»(3) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. September 1958 bestehende un-
widerrufliche Nutzungsrechte an 6ffentlichen Strallen kdnnen zur Beseitigung von
Beeintrachtigungen des Gemeingebrauchs durch Enteignung aufgehoben werden.*

10. Art. 44 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird Satz 1.

o RN
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

14.

b) Folgender Satz 2 wird angefiigt:

.2Soweit die Landkreise nach Art. 52 der Landkreisordnung (LKrO) Aufgaben
aus der Stralenbaulast kreisangehoriger Gemeinden oder die Bezirke nach
Art. 49 der Bezirksordnung solche Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Ge-
meinden Ubernehmen, sind sie Dritte im Sinne des Abs. 1 und StralRenbaube-
horde.*

In Art. 59 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 werden jeweils die Worter ,der
Landkreisordnung® durch die Angabe ,LKrO*“ ersetzt.

In Art. 60 Abs. 2 Satz 2 werden die Worter ,ein graduierter Ingenieur der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen*“ durch die Woérter ,eine Fachkraft mit einem erfolgreichen
Studienabschluss im Bauingenieurwesen® ersetzt.

Art. 68 wird wie folgt gefasst:
JArt. 68
Ubergangsregelung

Die Vorschrift des Art. 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht fiir vor dem 1. Marz 2023
eingeleitete Planfeststellungsverfahren.”

Die Art. 69 bis 71 werden aufgehoben.
Art. 72 wird Art. 69.

In Art. 6 Abs. 7 Satz 2, Art. 7 Abs. 5 Satz 1, Art. 8 Abs. 5 Satz 1 und Art. 34 Abs. 4
Satz 2 wird jeweils das Wort ,gelten” durch das Wort ,gilt* ersetzt.

§2
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes

vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 704) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

2.

4.

5.

In Art. 27 Abs. 3 Satz 1 und Art. 28 Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,Nrn.”
durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

Art. 30 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr. 1 Buchst. b wird das Wort ,Photovoltaikanlagen® durch die Wérter ,nicht
dachparallel installierte Solaranlagen” ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. mindestens 0,50 m entfernt sein dachparallel installierte Solaranlagen,
wenn sie nicht durch diese Wande gegen Brandiibertragung geschiitzt
sind.”

In Art. 50 Abs. 2 Satz 2 werden das Wort ,finden“ durch das Wort ,findet* und das
Wort ,Satze“ durch das Wort ,Satz* ersetzt.

Art. 57 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 Buchst. ¢ und d und Nr. 15 Buchst. a wird jeweils die Angabe
.,Nr.“ durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 5 wird das Wort ,gelten” durch das Wort ,gilt“ ersetzt.
Art. 58 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

,4. sie nicht die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher
Anlagen betrifft,

a) durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer
Grofe von insgesamt mehr als 5 000 m2 Bruttogrundflache geschaf-
fen werden oder
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10.

b) die 6ffentlich zuganglich sind und der gleichzeitigen Nutzung durch
mehr als 100 Personen dienen

und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des
Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem Betriebs-
bereich nicht einhalten und®.

bb) In Nr. 5 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 3" durch die Angabe ,Abs. 3 Satz 5
ersetzt.

In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,Abs. 2 durch die Angabe ,Abs. 1“ ersetzt.

In Abs. 5 Satz 2 werden das Wort ,Satze” durch das Wort ,Satz* und die Angabe
LAbs. 6 und 7 durch die Angabe ,Abs. 7 und 8" ersetzt.

. 61 wird wie folgt geéndert:

In Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Nr. 2 wird jeweils die Angabe ,Nrn.“ durch die
Angabe ,Nr.“ ersetzt.

Abs. 7 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.” durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort ,Satze* durch das Wort ,Satz“ und das Wort
,sind“ durch das Wort ,ist* ersetzt.

. 62 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

In Satz 1 wird die Angabe ,Art. 62a Abs. 1 durch die Angabe ,Art. 62a Abs. 1
Nr. 1% ersetzt.

Satz 4 wird wie folgt gefasst:
L*Art. 61 Abs. 5 Satz 2 bis 4 und Abs. 10 gilt entsprechend.”

Dem Art. 65 wird folgender Abs. 3 angeflgt:

»(3) Betrifft der Bauantrag eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der

Richtlinie (EU) 2018/2001 fallt, gilt:

1.

2.

Auf Antrag des Bauherrn werden die erforderlichen Zulassungsverfahren tGber
eine einheitliche Stelle im Sinne des Art. 71a Abs. 1 BayVwVfG abgewickelt.

Einheitliche Stelle nach Nr. 1 sind die unteren Bauaufsichtsbehérden, soweit
sich nicht aus Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes
oder Art. 63 Abs. 6 BayWG Abweichendes ergibt.

Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch fur Bauherren bereit und
macht diese Informationen auch im Internet zuganglich, wobei sie auch geson-
dert auf kleinere Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizitat
eingeht und darauf hinweist, fir welche Anlagen sie zustandig ist und welche
anderen einheitlichen Stellen fir Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2018/2001 zustandig sind.

Nach Eingang der vollstdndigen Antragsunterlagen stellt die untere Bauauf-
sichtsbehdrde dem Bauherrn unverztglich einen Zeitplan fir das weitere Ver-
fahren zur Verfugung.

Das Baugenehmigungsverfahren darf nach Eingang des vollstandigen Bauan-
trags

a) fur eine Anlage mit einer Stromerzeugungskapazitat unter 150 kW oder im
Fall des Repowering einer bestehenden Anlage im Sinne des Art. 2 Nr. 10
der Richtlinie (EU) 2018/2001 nicht Ianger als ein Jahr und

b) im Ubrigen nicht Ianger als zwei Jahre

dauern; die Frist kann in durch auftergewohnliche Umstande hinreichend be-
grundeten Fallen um bis zu einem Jahr verlangert werden.*

In Art. 66 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 werden das Wort ,Satze" durch das Wort ,Satz"
und das Wort ,finden“ durch das Wort ,findet* ersetzt.

In Art. 67 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden das Wort ,der” durch das Wort ,des“ und
das Wort ,Satze“ durch das Wort ,Satz* ersetzt.
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11.

12.

13.

14.

15.

Die
I.V.

In Art. 72 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 durch die
Angabe ,Art. 80 Abs. 5 Nr. 7“ ersetzt.

Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geadndert:

a) In Satz 1 Nr. 9 werden die Woérter ,Art. 58 Abs. 2 Satz 5 und 6 durch die Woérter
LArt. 58 Abs. 3 Satz 5 und 6“ ersetzt.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.” durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.
Art. 80 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 5 Nr. 6 wird die Angabe ,Art. 22“ durch die Worter ,Art. 22 und 15 Abs. 6
in Verbindung mit Art. 22“ ersetzt.

b) Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, der Verordnung (EU) 2019/1020 und
des Bauproduktengesetzes®.

Dem Art. 83 wird folgender Abs. 8 angeflgt:

»(8) Art.65 Abs.3 findet keine Anwendung auf Bauantrdge, die vor dem
1. Méarz 2023 eingereicht worden sind.”

In Art. 53 Abs. 2 Satz 3 und Art. 73 Abs. 5 Satz 1 wird jeweils das Wort ,Satze*
durch das Wort ,Satz" ersetzt.

§3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Marz 2023 in Kraft.

Prasidentin

Dr. Wolfgang Heubisch
VI. Vizeprasident
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Protokollauszug
134. Plenum, 02.02.2023 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes und der
Bayerischen Bauordnung (Drs. 18/24629)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt nach der Festlegung im Altestenrat 32 Mi-
nuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der

starksten Fraktion.
(Unruhe)

Wenn es etwas ruhiger wird, eréffne ich die Aussprache. Der erste Redner ist der Kol-
lege Martin Wagle von der CSU-Fraktion. — Ich bitte, die Nebengesprache aulerhalb

des Plenarsaals zu fihren. — Herr Wagle, Sie haben das Wort.
Martin Wagle (CSU): Sehr geehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
(Unruhe — Glocke des Prasidenten)

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Anderung des Bayerischen Stralen- und Wegege-
setzes und der Bayerischen Bauordnung wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, hat
aber Auswirkungen auf einen immer wichtiger werdenden Bereich, namlich unsere In-
frastruktur. Auch alle Experten sind sich einig: Der Erhalt sowie der Ausbau unserer
Infrastruktur missen beschleunigt werden. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen,

uns allen naturlich bewusst.

Egal ob Energie, Digitalisierung, Mobilfunk oder Verkehr, der Ersatz nicht mehr leis-
tungsfahiger bzw. der Ausbau neuer Infrastruktur, auch neuer Technik in allen Berei-

chen hat oberste Prioritat,

(Beifall bei der CSU — Zuruf: Bravo!)
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und das naturlich schnell, wirksam und vor allem rechtssicher. Ein wichtiger Schritt auf
diesem Weg wird mit diesem Gesetz gemacht. Die Ubernahme bundes- und europa-
rechtlicher Regelungen in bayerisches Recht fihren zu kinftig einheitlichen Verfah-
rensweisen. Das spart in jedem Falle Zeit und Ressourcen beim Bau und bei Pla-
nungsprozessen, Beispiel: Bundes- und Staatsstralen. Hier kostet vor allem die
Planfeststellung viel Zeit und Personal. Kunftig soll klar geregelt sein, wann es bei

Strallenbauprojekten Uberhaupt ein umfangreiches Zulassungsverfahren braucht.
(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Konkretes Beispiel: Ersatzneubau einer Bricke. In Zukunft soll die Notwendigkeit
einer Neugenehmigung entfallen, wenn die neue Bricke dem Grunde nach der alten
Briicke entspricht. "Dem Grunde nach" heil3t, dass sie trotzdem den aktuellen Stan-
dards entsprechen kann. Es ist widersinnig, erklaren zu missen, dass grof3e Gutach-
ten gemacht werden mussen, um festzustellen, ob eine Brlicke Uberhaupt bendtigt
wird, wenn diese bereits seit Jahrzehnten besteht und stark frequentiert wird. Also:

Das macht Sinn, darauf zu verzichten.
(Beifall bei der CSU — Alexander Konig (CSU): Sehr gut!)

Weitere Vorteile im Bereich der Planfeststellung ergeben sich durch die Mdglichkeit
eines vorzeitigen Baubeginns jetzt auch im Tiefbau, durch die Mdglichkeit zur Hinzu-
ziehung von Projektmanagern oder durch den Verzicht auf Erdrterungstermine, wenn

die Sache eigentlich Klar ist.

Um es klar zu sagen: Hierbei geht es nicht darum, die Rechte Beteiligter einzuschran-
ken, sondern darum, dort auf zusatzliche, zeitraubende Schleifen zu verzichten, wo

diese einfach nicht nétig sind.
(Beifall bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf weitere Punkte wie vereinfachte Verkehrssiche-

rung, beschleunigter Ausbau von Mobilfunkmasten und Reduzierung von Mindestab-
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stand von Solaranlagen mdchte ich im Detail nicht mehr eingehen. Wir haben das

alles bereits in Erster Lesung sowie im Ausschuss diskutiert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei ist auch klar geworden, dass dieses Gesetz
nicht nur tauglich, sondern auch wichtig ist, um Prozesse und Verfahren zu vereinfa-
chen und auch zu beschleunigen. Somit wird wertvolle Zeit gespart. Das wiederum
kommt nicht nur dem Freistaat Bayern und seinen Kommunen zugute, sondern auch

allen Burgerinnen und Burgern in ganz Bayern, in unserem Land.
(Beifall bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um das auch rechtssicher zu gestalten, bietet dieses
Gesetz den rechtssicheren Rahmen. Deshalb bitte ich um Zustimmung fir den vorlie-

genden Gesetzesentwurf.
(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke. — Vor der nachsten Rednerin gebe
ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Es ging um den Gesetzent-
wurf der SPD-Fraktion zur Anderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes; hier:
Krankenhauser auskdmmlich finanzieren, energetisch sanieren und fir Pflegekrafte

attraktiver machen; Drucksache 18/24135.

Mit Ja haben 18 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 131 gestimmt. Stimmenthal-

tungen gab es 11. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.
(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Ich rufe nun als nachste Rednerin zum aktuellen Tagesordnungspunkt 5 die Kollegin

Ursula Sowa von der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auf.

Ursula Sowa (GRUNE): Lieber Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Anderung des Bayerischen Strafen- und Wege-

gesetzes sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich be-
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schleunigt werden. Das ist eine Sache, die Sie wahrscheinlich sehr gut finden. Wir von

den GRUNEN meinen, es gabe dringendere Aufgaben, als sich darum zu kiimmern.

Heute frih hatten wir die Diskussion, wie wir den Wohnungsbau voranbringen. Das
ware bei uns hier besser aufgehoben. Wir finden es nicht gut, dass durch die Ande-
rungen die Beteiligungsrechte der Zivilgesellschaft beschnitten werden, da gerade hier

oft sehr gute Verbesserungsvorschlage eingebracht werden kénnen.
(Alexander Koénig (CSU): Sind wir nicht alle Zivilgesellschaft?)

Auch die zu starke Einschrankung der planfeststellungspflichtigen Anderungen lehnen

wir als zu weitreichend ab.
(Alexander Kénig (CSU): Die GRUNEN, die Regulierungspartei!)

Soweit bei Planungen tatsachlich Zeitverzogerungen entstehen, liegt es nicht immer
an der Gelbbauchunke oder an dem Feuersalamander. Nein, es sind oft ganz andere
Dinge, die vorab versaumt worden sind, vielleicht eine gute Bodengrunduntersuchung
etc. etc. Oder es fehlt Personal. Das haben wir auch immer wieder gehort, auch bei

dem Tagesordnungspunkt vorher.
(Alexander Koénig (CSU): Alles Ausflichte! Kein Wille, etwas zu andern!)

Es fehlen qualifizierte Gutachter und auch Baustoffe und Materialien. Hier sollten wir
ansetzen, um Verbesserungen hinzubekommen, und nicht bei der Beteiligungsform.
Auch die komplizierten Ausschreibungsverfahren kénnte man ein bisschen verschlan-

ken.

Wir GRUNE wiirden daher also eher dafiir pladieren, diese ganzen Ablaufe zu digitali-
sieren und ein besseres Management hinzubekommen, als die Beteiligung einzu-

schranken. In dem Bereich lehnen wir dieses Ansinnen heute ab.

(Alexander Konig (CSU): Ihr bleibt halt eine Blrokratenpartei!)
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Sie sehen schon, dass wir noch einen weiteren Bereich ansehen und zu einer Abwa-
gung kommen werden, wie wir uns diesem Gesetzentwurf gegenuber positionieren.
Das Anliegen, die Mobilfunkausweitung und -verbesserung, um den Mobilfunk im
Land besser und schneller zu verteilen, teilen wir GRUNE, da wir auch sehen, dass im
landlichen Raum ein grof3er Nachholbedarf ist. Um diese Regionen nicht abzuhangen,

ist es notwendig, den Mobilfunkausbau zlgiger voranzubringen.
(Alexander Koénig (CSU): Aber bitte ohne Funkmasten!)

Wir begrtfRen die Erleichterungen.
(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Vor Ort wird es von euch verhindert!)

— Genau, dieser Einwurf ist gut. Es wird nicht verhindert, sondern es gibt naturlich
auch kein Laisser-faire. Man kann das nicht ungeplant vonstattengehen lassen, son-

dern es muss auch in Recht und Ordnung eingebettet sein.

(Alexander Konig (CSU): Die GRUNEN sind eine Obrigkeitspartei! Die wollen

alles von oben regeln!)

Jetzt komme ich zu einem Lieblingsthema. Das ist auch noch mal ein ganz wichtiger
Bereich: die Bayerische Bauordnung. Kollege Korber hat vorhin auch schon darauf
hingewiesen. 2021 wurde hier das Novellchen verabschiedet. Uns allen ging es nicht
weit genug. Naturlich hatte man auch das, was heute nachgeschoben wird, schon
langst integrieren kdnnen; denn wir sollen hier heute die Vorgaben — halten Sie sich
fest, Sie sehen, wie hier im Schneckentempo gearbeitet wird — bzw. die Richtlinien des
Europaischen Parlaments umsetzen. Sie stammen von Dezember 2018. Wir schrei-
ben jetzt Februar 2023. Bayern braucht also vier Jahre, um auf ein europaisches, in
Ihrem Sinne sogar gut gemeintes Gesetz zu reagieren. Wenn wir schon praktisch und
schnell denken wollen, kdnnte man sich im eigenen Hause vielleicht ein bisschen an-

strengen, um diese Idee des Schneller-und-besser-Machens auch mitzutragen. Man
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hatte naturlich in der Novelle der Bayerischen Bauordnung 2021 genau das Gleiche in

einem Aufwasch mit erledigen kénnen.

Also gut. Was wird jetzt nachgebessert? — Es ist eine erfreuliche Kunde: Das Anbrin-
gen von Solaranlagen auf Dachern wird erleichtert. Das ist fur viele eine gute Nach-
richt, die wir aber schon langst verkunden hatten kdnnen, wenn hier im Hause schnel-

ler gearbeitet werden wurde.
(Beifall bei den GRUNEN)

Der Abstand der Solaranlagen zur Brandwand soll jetzt nur noch bis zu 50 cm gehen.
Leider gibt es in Ausnahmefallen immer noch den Abstand von 1,25 m. Das baye-
rische Dachdeckerhandwerk hatte einen guten Vorschlag gemacht, wie man auch da
noch mal minimieren konnte. Leider wurde er nicht aufgenommen. Wir bedauern das
sehr. Wir meinen, man hatte das Potenzial von Dachflachen noch besser ausnitzen
konnen. Aber wenn man das Ganze einschéatzt, finden wir natlrlich, dass es besser ist
als nichts, die Bayerische Bauordnung in dieser Hinsicht zu andern. Das wurden wir
mittragen; denn Photovoltaik und auch die Solarthermie sind selbstverstandlich ganz
wichtige Bausteine in der Bekampfung der Klimakrise. Das ist auch eine Chance, die

Menschen vor steigenden Preisen bei den fossilen Energien zu schutzen.

Ich komme zum Schluss und zu einem Fazit: Der Gesetzentwurf ist leider nicht der
grolde Wurf. Er ist uns zu zaghaft. Deswegen werden wir uns in Ganze enthalten. Aber
ich will noch einmal betonen, dass wir andocken wollen bei der Solarpflicht, die ja jetzt
auch in Bayern Eingang gefunden hat. Die Solarpflicht hatte allerdings urspringlich fur
Gewerbebauten auch zum 01.01. dieses Jahres greifen sollen. Das wurde auch ver-

schoben. Sie gilt auch erst ab Marz. Das ist sehr bedauerlich.

Aber wie gesagt wollen wir Ihre VorstéfRe nicht ganz negativ sehen. Wir kdnnen lhnen
nur versprechen, dass wir GRUNE, wenn wir nach der Wahl hier eine neue Regierung
haben, sehr gerne an einer richtig grinen, echten Bauordnung arbeiten werden, in der

alles integriert ist und die in einem Aufwasch eine wirkliche Revolution ist. Sie kdnnen
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sicher sein, dass das Solarpaket, das jetzt von Robert Habeck in ein Paket | und Il ein-
gepackt und demnachst vorgestellt wird, genauso wie auch das Windausbau-Be-
schleunigungsgesetz, ein gutes Vorbild sein wird, von dem wir uns alle eine dicke

Scheibe abschneiden kdnnen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Frau Sowa, bitte bleiben Sie noch am Red-
nerpult. Der Kollege Martin Wagle von der CSU hat sich zu einer Zwischenbemerkung

gemeldet.

Martin Wagle (CSU): Frau Kollegin Sowa, Ihr Wortbeitrag irritiert mich ein wenig. Sie
haben sich zwar daflir ausgesprochen, im Bereich Solarenergie etwas voranzubrin-
gen; aber den ganzen Bereich der Planfeststellung mit dem Ziel, Ressourcen zu scho-
nen, lehnen Sie ab. Das ist mir vollkommen unverstandlich. Sind Sie nicht der Mei-
nung, dass man gerade bei der Planung Bereiche, die vollkommen klar sind, bei
denen es keine Widerspruche gibt, bei denen es keine abweichende Meinung gibt,
aussparen und dadurch Ressourcen sparen kann? Macht das nicht mehr Sinn, ein-
fach darauf zu verzichten, um nicht nach Schema F zu prifen, wo es gar nichts zu

prufen gibt?

Ursula Sowa (GRUNE): Sie sind gut! Dauernd wurde das Volumen der Photovoltaikf-
lachen blockiert. Dieses wurde reduziert, und jetzt wird es ermdglicht. Was Sie mogli-
cherweise meinen, betrifft die PV-Freiflachen-Anlagen. Zur Definition dieser Flachen

wird es jetzt einen Vorschlag aus Berlin geben.
(Martin Wagle (CSU): Ich habe die Planfeststellung gemeint!)

— Die Planfeststellung, das sind Dinge — — Da habe ich Sie gerade einfach nicht ver-
stehen konnen. Das mussen wir dann bilateral 16sen. Was Sie meinen, ist mir ein Rat-

sel.

(Alexander Kénig (CSU): Das wird fiir die GRUNEN auch ratselhaft bleiben!)
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Der nachste Redner ist der Kollege Hans

Friedl fir die Fraktion der FREIEN WAHLER.

Hans Friedl (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Heute steht die Erste Lesung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen Stralen- und Wegegesetzes und der Bayerischen

Bauordnung auf der Tagesordnung.

Ich méchte mit Ausfiihrungen zur Anderung der Bayerischen Bauordnung beginnen.
Hier spielt auf der einen Seite die Beschleunigung des Zulassungsverfahrens flr Pro-
duktionsstatten fur erneuerbare Energien eine Rolle. Daneben wollen wir den Abstand
von dachparallelen Solaranlagen zu Brandschutzwanden auf das notwendige Mindest-
maf, namlich auf 50 cm, zurlickschrauben. Bevor dazu wieder eine Einlassung
kommt, dass die Bayerische Bauordnung doch erst im Jahr 2021 novelliert wurde,
mochte ich sagen: Wir alle waren an der langen Entwicklung beteiligt. Trotzdem
schreitet die technische Entwicklung der Solaranlagen, der Solarthermie oder der Pho-
tovoltaik voran. Die Erfahrungen mehren sich und mit ihnen auch die Erfahrungen im
Bereich des Brandschutzes. Die dann gestatteten 50 cm Abstand erlauben eine bes-
sere Ausnutzung der Dachflachen. Ja, man hatte noch weiter gehen kénnen und
sogar Solaranlagen im Dach konkretisieren kdnnen. Wir wollen aber generelle Rege-

lungen fur Produkte einflihren, die kaum verbreitet sind. Was macht da Sinn?

Die Nichtverbreitung liegt sicherlich auch an den héheren Preisen dieser Systeme.
Aber wer weil}, vielleicht setzt sich ein Dachpfannensystem eines durch Elektro- und
Raketenautos bekannt gewordenen Twitter-Unternehmers durch. Daneben soll eine
EU-Richtlinie umgesetzt werden, um das Zulassungsverfahren fur Anlagen flr erneu-
erbare Energien mit festen Fristvorgaben zu vereinheitlichen. Es geht also um weitere
Impulse fur die erneuerbaren Energien. Das kann man doch eigentlich nur unterstit-

zen, auch aufseiten der Opposition.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)
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Nun méchte ich auf die notwendigen Anderungen im Bayerischen Stralen- und Wege-
gesetz eingehen, und zwar abschlieRend. Funktionierende Strallennetze sind flr ein
Flachenland wie Bayern unerlasslich. Dazu zahlen die Berucksichtigung des Flachen-
sparens und planfeststellungspflichtige Anderungen zum Beispiel bei der Errichtung
von Mobilfunkmasten. Umsetzungen wie die UVP-Anderungsrichtlinien und auch des

Naturschutzes sind hier geregelt.

Der Bund hat vorgelegt, und Bayern muss die Gesetzeslage fir den Freistaat anpas-
sen, um Rechtssicherheit auf allen Ebenen sicherzustellen. In der vergangenen Legis-
laturperiode wurden seitens des Bundes auf Vorschlag des Innovationsforums mit
dem Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Ver-
kehrsbereich, dem sogenannten MalRnahmengesetzvorbereitungsgesetz, und dem
Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen Instrumente entwickelt, die zu einer Be-
schleunigung der Umsetzung von Infrastrukturmallnahmen flihren werden. Stral’en
und Wege tragen als Lebensadern insbesondere in Bayern, einem Flachenland, ganz
wesentlich zur strukturellen und vor allem wirtschaftlichen Entwicklung bei. Das ist flr
uns ein ganz wichtiges Kernmerkmal, das wir vertreten. Somit ist das Bayerische Stra-
Ren- und Wegegesetz fur unser Land Bayern ein Uberaus bedeutendes Gesetz. Hier
geht es um die tatsachlichen Anforderungen, welche MalRnahmen es in einem Zulas-
sungsverfahren braucht bzw. nicht braucht. Dies dient der Entburokratisierung; denn
das Verfahren wird durch eindeutige Vorschriften bestimmt und ist nicht mehr durch in-

dividuelle MaRnahmen charakterisiert.

Ich weiR, ein Kritikpunkt der GRUNEN ist, dass in bestimmten Fallen auf einen Erorte-
rungstermin verzichtet werden kann. Das bedeutet aber nicht, dass die Einwendungen
vom Tisch gefegt werden. Die anzuhdrenden Beteiligten werden weiterhin gehort. Es
wird weiterhin abgewogen, und zwar so, wie es im Bund auch fir die Schweinswale

vor Wilhelmshaven gemacht wurde.

Wir mussen allesamt schneller werden und weniger Burokratie leben. Das konnen wir

mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf. Deshalb werden wir als Fraktion flr diesen
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Gesetzentwurf stimmen. Wir werden dieses Signal setzen. Wir sagen nicht: "Eigentlich
finden wir das gut", und enthalten uns dann im Ausschuss. Wenn man etwas begru-

Ren kann, dann kann man auch dazu stehen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Friedl, vielen Dank. —
Es liegt eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung vom Kollegen Dr. Markus Buchler

vom BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vor.

Dr. Markus Biichler (GRUNE): Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Hans, du hast jetzt
das MalRnahmengesetzvorbereitungsgesetz gelobt, das der ehemalige Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer in der 19. Wahlperiode des Bundestages durchgedrtickt hat. Ich
finde, das ist ein ziemlich verkorkstes Gesetz; denn es fihrt dazu, dass wir auf der
Ausbaustrecke 38 Munchen — Muhldorf — Freilassing um mehrere Jahre, nach jetzi-
gem Stand funf Jahre, Zeitverzug bekommen, weil die Planungen neu aufgesetzt wer-
den mussten. Jetzt versucht sich der Bund aus dem MalRnahmengesetzvorbereitungs-
gesetz, das du gerade gelobt hast, wieder herauszuwinden, um zum alten

Planfeststellungsverfahren zurtickzukehren, was juristisch gar nicht so einfach ist.

Bist du sicher, dass das MalRnahmengesetzvorbereitungsgesetz, das die CSU im
Bund durchgedrickt hat, so toll ist? Oder war das nicht doch ein ziemlich verkorkster
Entwurf? Ich hoffe, dass euer Gesetzentwurf nicht genauso verkorkst ist und bei man-

chen Projekten nicht Zeitverzug statt Beschleunigung bringt.
(Beifall bei den GRUNEN)

Hans Friedl (FREIE WAHLER): Lieber Kollege Blchler, wenn man sich vielleicht Feh-
ler eingesteht oder auch, dass falsche Wege gegangen worden sind, und versucht, zu

berichtigen, dann ist man, denke ich, den Weg gemeinsam und konstruktiv gegangen.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)
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Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Friedl, vielen Dank. —

Der nachste Redner ist der Abgeordnete Franz Bergmidiller fir die AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Franz Bergmiiller (AfD): Sehr geehrter Herr Vizeprasident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Dieses Stralen- und Wegegesetz bringt natirlich eine Beschleunigung der
Bauvorhaben. Ein vorzeitiger Baubeginn ist genannt worden. Zeitraubende Erorterun-

gen werden erspart. Der Strallenbau wirde im Grunde genommen vorangebracht.

Die Situation ist aber nicht nur an dem Baugenehmigungsverfahren aufzuhangen,
sondern natlrlich auch an der Finanzierung des Staatsstralenbaus. Deswegen denke
ich, die GRUNEN werden sich bei der Abstimmung iber den Gesetzentwurf enthalten.
Der Kollege Wagle hat ja sein Augenmerk schlieBlich mehr auf Stralenprojekte ge-
legt. Allerdings musste die Finanzierung im Haushaltsplan hinterlegt werden. Da hakt
es aus Sicht der AfD gewaltig. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung fur den
Staatsstraflenbau. Er ist aus unserer Sicht chronisch unterfinanziert. Ich verweise be-
zuglich des Zustandes der Staatsstrallen auf "Die Welt" vom 9. Mai 2021. Sie hat da-
mals mehr als ein Drittel der bayerischen Staatsstrallen als sanierungsbeduirftig be-
zeichnet. In Niederbayern besteht fur 43 % der Stralen Sanierungsbedarf.Im
Landkreis Freyung-Grafenau sind sogar 64 % der Staatsstraflen sanierungsbedurftig.
Das sind alles Zahlen, die man nachlesen kann und fir die man keine Rechtfertigung

finden wird. Man musste den Bereich eben mit Finanzierung ausstatten.

Gehen wir noch einmal auf die Trager offentlicher Belange ein. Hier misste natlrlich
noch umfassender gekulrzt werden. Was hier von Tragern offentlicher Belange teilwei-
se standardmallig abgegeben wird! Wer in einem Kommunalparlament ist, kriegt ja
mit, dass von Tragern offentlicher Belange teilweise standardisierte Formulierungen
kommen. Zum Stichwort Behdrden: Was die untere Naturschutzbehdrde hier teilweise
vorbringt — zum Beispiel zu Fledermausen nennt sie Gutachten, wo es nachweislich

uberhaupt keine Fledermause gegeben hat!
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Da frage ich mich dann — das gehdrt auch zum Thema der heutigen Aktuellen Stunde
—, was den Bau eigentlich verzdgert und verteuert. Immer wieder werden Gutachten
nachgefordert. Frau Sowa, Sie haben durchaus recht: Digitalisierung ware auf vielen
Gebieten notwendig, auch bei einer offentlichen Anhérung. Man kénnte da vieles vo-

ranbringen.

Es gibt aber auch andere Mittel und Wege. In Osterreich — es ist schon ein paar Jahre
her, es ist bei uns aber mittlerweile sicherlich nicht verbessert worden: Die damals fuh-
rende Firma in Rosenheim, Kathrein, wollte in Bad Aibling was bauen. Dieses Baupro-
jekt ist dann in Kufstein in acht Wochen verwirklicht worden, weil halt alle Behorden
und Trager an einen Tisch gebracht worden sind. Da gabe es bei uns noch viel Poten-

zial nach oben.

Bei der Mobilfunkmastenabdeckung, die in dem Gesetzesvorhaben in der Zweiten Le-
sung angesprochen ist, haben wir nach wie vor grofe Licken. Da musste eine Be-
schleunigung erreicht werden. Allein, mir fehlt der Glaube. Wir kénnen die Mobilfunk-
betreiber nicht verpflichten. Das ist der Grund dafir, dass die Mobilfunkverbreitung

immer noch zu winschen Ubrig lasst. Wir stimmen dem Gesetzesvorhaben zu.
(Beifall bei der AfD)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Nachste Rednerin ist die Kollegin In-

ge Aures fur die SPD-Fraktion.

Inge Aures (SPD): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich méchte gleich

vorwegschicken: Wir werden uns enthalten.

Ich habe in der letzten Rede dazu am 08.11. — Sie kdnnen das im Protokoll nachlesen
— ausdrucklich darauf hingewiesen, dass wir im Ausschuss daruber debattieren wer-
den. Das haben wir auch getan. Ich kann mich in vielen Punkten dem Kollegen Martin
Wagle anschliel3en, er hat aber leider nur die guten Sachen, die wir auch begrifien,

herausgestrichen.
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Lieber Herr Kollege Friedl, wir begrifien auch viele Punkte, aber nicht bis ins letzte
Detail. Man hat halt hinsichtlich der Malinahmen, die wir vorgeschlagen haben, wieder

nicht auf uns gehort.

Ich mochte schon noch einmal darauf zurickkommen, dass das Gesetz tatsachlich
vier Jahre gebraucht hat, bis es endlich den Weg von der EU bis hier ins bayerische
Parlament gefunden hat. Wir wissen, dass es notwendig ist, Gesetze zu reformieren,

vor allem dann, wenn es um die Planungsbeschleunigung geht.

Wir mussen darauf achten, dass wir hier nicht Fehler machen, die vor allem die Blrge-
rinnen und Blrger betreffen. Ich mdéchte deshalb die Punkte, die aus unserer Sicht kri-

tisch sind, noch einmal herausstellen.

Die rechtlichen Positionen von dritten Personen oder der Zivilgesellschaft insgesamt
mussen berlcksichtigt werden. Das kommt uns hier zu kurz. Auch gefallt uns nicht,

dass der bayerische Naturschutz im Abwagungsprozess hinten runterfallen kann.

(Beifall bei der SPD)

Was wird mit den Erdrterungsterminen? — Die Erdrterungstermine werden in das Gut-
dunken der Regierungen gestellt bzw. die Behorden kdonnen entscheiden, in welcher
Art sie sie durchfluihren. Das gefallt uns auch nicht. Wir wollen, dass die Blrgerinnen
und Blrger wissen: Was hat der Staat vor, was hat die Gemeinde vor usw.? Wir wol-

len, dass die Burger hier ihr Veto einlegen konnen.

(Beifall bei der SPD)

Bei allen Entscheidungen durfen wir den Klimaschutz nicht au3er Acht lassen durfen.
Das ist unsere Aufgabe hier als Bayerischer Landtag. Wir haben in der Vergangenheit
sehr wohl gesehen, dass sich die Klimaschitzer mit grofien Mitteln wehren mussen,
um Uberhaupt gehort zu werden. Hier hatten Sie die Mdglichkeit gehabt, das mit we-

sentlich kleineren Verbesserungen zu gewahrleisten. Deshalb tut es uns leid. Es gibt
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viele gute Punkte. Ich will das ausdrtcklich sagen. Wir sind auch fur Entbirokratisie-

rung und fir Beschleunigung, aber nicht um jeden Preis.
(Beifall bei der SPD)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Aures. —

Nachster Redner ist Herr Sebastian Korber fiir die FDP-Fraktion.

Sebastian Korber (FDP): Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf werden nun endlich die geanderten Regelungen
von der Bundesebene und der europaischen Ebene in Landesrecht Uberfuhrt. Ja, das

hat ein bisschen langer gedauert, ich finde das auch nicht gut.

Man muss aber auch das Positive daran sehen. Grundsatzlich ist es damit auch mog-
lich, ein bisschen Burokratie abzubauen, Planungen zu beschleunigen. Das ist not-
wendig. Man muss an der Stelle aber schon den Finger in die Wunde legen. Ja, es ist
kein grofder Wurf; das sind wir ja gewohnt. Dennoch werden Prozesse beschleunigt
und verschlankt. Da kann man zustimmen. Es hat ziemlich lange gedauert. Das ist der

Nachteil. Man muss das Rad auch nicht neu erfinden.

Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weil} allerdings
nicht: Der Bayerische Oberste Rechnungshof moniert in seinem Bericht 2019 wieder
den Zustand unserer Staatsstral3en. Das gehdrt eben auch dazu. 38 % der Staatsstra-
Ren sind in sanierungsbedurftigem Zustand, 22 % des StralRenzustands geben Anlass
zur intensiven Beobachtung. Der Nachholbedarf liegt laut Bayerischem Obersten
Rechnungshof bei 2 Milliarden Euro. Das ist der originare Zustandigkeitsbereich der
Staatsregierung. Da kann man jetzt mal nicht mit dem Finger nach Berlin zeigen. Da
mussen eben auch ausreichend Geldmittel bereitgestellt werden. Wenn diese Prozes-
se dazu beitragen, dass das schneller geht, ist das gut. Die Fortschrittskoalition aus
FDP, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN in Berlin sitzt ja auch schon dran, dass die
Planungsprozesse beschleunigt werden. Das ist auch beschlossen. Die Zeiten sollen

halbiert werden. Ich finde das sehr gut. Das ist aktuell einerseits im Bundesministeri-
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um fur Digitales und Verkehr und andererseits im Bundesjustizministerium in Vorberei-
tung. Dann konnen endlich die burokratischen Fesseln gelost werden, sodass es mal

richtig schnell vorangeht.

Was hier von der Staatsregierung vorgelegt wird, ist dennoch gut. Das Uberwiegt flr

mich auch. Deswegen werden wir in der Abwagung zustimmen.
(Beifall bei der FDP)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Korber. —

Fur die Staatsregierung hat Herr Staatsminister Christian Bernreiter das Wort. Bitte.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr
Prasident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der Bayerischen
Staatsregierung ist in den Ausschussberatungen diskutiert worden. Ich habe auch in
der Debatte jetzt gehort, dass er eigentlich auf breite Zustimmung gestol3en ist. Zwei

Fraktionen wollen sich enthalten.

Es geht um die Vereinfachung der Planfeststellung, nicht darum, dass man die Blrger-
beteiligung ganz aul3en vor lasst. Es geht um Ersatzbauten, um Bauten nach Naturka-

tastrophen. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn man da deutlich vorankommt.

Es geht auch um Vereinfachung und Beschleunigung des Baus von Mobilfunkmasten
entlang von StralRen. Wir beschaftigen uns aktuell mit der Anderung der Bayerischen
Bauordnung. Die Produktion von erneuerbaren Energien wird gefordert. Sie kritisieren
zwar, dass das langer gedauert hat. Ich habe aber nachgesehen: Wir sind eines der

ersten Bundeslander, die das in die Landesbauordnung tberflhrt.

Ich mdéchte es darum ganz kurz machen: Herr Korber, Uber die Ausstattung fur die
Staatsstrallen kénnen wir uns gerne bei den Haushaltsberatungen unterhalten. Ich
modchte heute nichts dazu sagen. Ich bitte Sie einfach um Zustimmung zum Gesetz-

entwurf.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Flinfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. —
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir

kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-
che 18/24629 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfihrenden Aus-
schusses fur Wohnen, Bau und Verkehr auf Drucksache 18/26168. Der federfiihrende
Ausschuss fur Wohnen, Bau und Verkehr empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf
auf der Drucksache 18/24629. Der endberatende Ausschuss fur Verfassung, Recht,
Parlamentsfragen und Integration empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der
Malgabe, dass im Einleitungssatz zu § 2 die Worter "§ 4 des Gesetzes vom
25. Mai 2021 (GVBI. S. 286)" durch die Worter "§ 2 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2022 (GVBI. S. 704)" ersetzt werden. Erganzend schlagt er vor, dass in § 1 Num-
mer 13, dort in Artikel 68, in § 2 Nummer 14, dort in Artikel 83 Absatz 8, sowie in § 3
als Datum des Inkrafttretens jeweils der "1. Marz 2023" eingefligt wird. Im Einzelnen

verweise ich auf die Drucksache 18/26168.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Anderungen zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. — Das sind die Fraktionen von CSU, FREIE WAHLER, FDP,
AfD sowie die fraktionslosen Abgeordneten Klingen, Bayerbach und Busch. Gegen-
stimmen! — Bei Gegenstimme des Abgeordneten Swoboda (fraktionslos). Enthaltun-
gen! — BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und SPD sowie der Abgeordnete Plenk (fraktions-

los). Danke schén. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fihren wir gemaR § 56 der Ge-
schaftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzufihren. — Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — CSU, FREIE WAHLER, FDP,
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AfD sowie die fraktionslosen Abgeordneten Klingen, Bayerbach und Busch. Danke
sehr. Gegenstimmen! — Bei Gegenstimme des Abgeordneten Swoboda (fraktionslos).
Enthaltungen! — BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, SPD sowie der Abgeordnete Plenk (frak-

tionslos). Vielen Dank. Sie kdnnen wieder Platz nehmen.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Anderung des Baye-

rischen Stralen- und Wegegesetzes und der Bayerischen Bauordnung".
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91-1-B, 2132-1-B

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und der
Bayerischen Bauordnung

vom 10. Februar 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes

Das Bayerische StraBen- und Wegegesetz
(BayStrWG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung
(BayRS 91-1-B) verdffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (GVBI.
S. 224) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Dem Art. 9 wird folgender Abs. 5 angeflgt:

»(5) Die aus dem Bau und der Unterhaltung der
offentlichen Stralen einschlieBlich der Bundesfern-
straRen und die aus der Uberwachung der Verkehrs-
sicherheit dieser Stral3en sich ergebenden Aufgaben
werden von den Bediensteten der damit befassten
Kérperschaften in Ausiibung eines 6ffentlichen Amts
wahrgenommen.“

2. InArt. 23 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort ,Um-
fangs* die Wérter ,,und fiir technische Einrichtungen,
die fur das Erbringen von der 6ffentlichen Versorgung
dienenden Telekommunikationsdiensten erforderlich
sind“ eingefugt.

3. Art. 24 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:
aa) In Satz 1 wird im Satzteil nach Nr. 2 vor den
Wortern ,Rand der Fahrbahndecke® das

Wort ,auReren” eingefiigt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Auflagen” durch das
Wort ,Nebenbestimmungen® ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz 1 vorange-
stellt:

»'Die Entscheidung trifft in den Fallen der
Abs. 1 und 2 die untere Bauaufsichtsbehor-
de oder die nach anderen Vorschriften zu-
stédndige Genehmigungsbehdrde.*

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und die Wor-
ter ,in den Fallen der Abs. 1 und 2“ werden
gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
4. Art. 29 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Der Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:

.~Soweit der Trager der StralBenbaulast
MaRnahmen, die nach Satz 1 zu dulden
sind, zum Schutz einer Staatsstral’e durch-
fuhrt, tragt er die Kosten.”

b) Dem Abs. 2 werden die folgenden Sé&tze 3 und 4
angefugt:

,°Die StralRenbaubehdérde kann die Verantwort-
lichen nach Satz 1 verpflichten, verbotene An-
pflanzungen und Gegenstande im Sinne von
Satz 1 innerhalb einer angemessenen Frist zu
beseitigen. *Die Befugnisse der Sicherheitsbe-
hérde bleiben unberihrt.*

¢) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefugt:

»(3) 'Im Falle des Abs. 2 Satz 3 haben die
Betroffenen die Kosten zu tragen, die durch die
Beseitigung entstehen. 2Das gilt nicht, wenn die
Anlage aus Griinden, die der Trager der Stra-
Renbaulast zu vertreten hat, beseitigt werden
muss.*

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und in Satz 1
wird nach der Angabe ,Abs. 2“ die Angabe
Loatz 2“ eingefugt.
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e)

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und der Punkt
am Ende wird durch die Worter ,, , soweit diese
nicht Folge von Veranderungen auf benachbar-
ten Grundstiicken sind, die die Betroffenen zu
vertreten haben.” ersetzt.

5. Art. 36 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Der Uberschrift werden die Wérter ,, , vorlaufige
Anordnung® angeflgt.

Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) '"Neue StaatsstralRen diirfen nur gebaut
werden, wenn vorher der Plan festgestellt ist.
2Bei Kreisstrallen und Gemeindeverbindungs-
strallen ist die Planfeststellung durchzufiihren,
wenn es sich um Strallen von besonderer Be-
deutung, insbesondere um Zubringerstral’en zu
Bundesfernstraf’en, handelt.

(2) 'Eine Planfeststellung ist auch bei einer
wesentlichen Anderung der in Abs. 1 genannten
StraRen durchzufiihren. 2Eine wesentliche An-
derung liegt vor, wenn eine solche Stralle

1. um einen oder mehrere durchgehende Fahr-
streifen fiir den Kraftfahrzeugverkehr baulich
erweitert oder

2. in sonstiger Weise erheblich baulich umge-
staltet wird.

3Eine wesentliche Anderung im Sinne von Satz 2
liegt insbesondere nicht vor, wenn die Mal3nah-
me im Zuge des Wiederaufbaus nach einer Na-
turkatastrophe erforderlich ist, um die StralRe
vor Naturereignissen zu schiitzen und in einem
raumlich begrenzten Korridor entlang des Tras-
senverlaufs erfolgt.”

Die folgenden Abs. 8 bis 10 werden angeflgt:

»(8) 'Ist das Planfeststellungsverfahren ein-
geleitet, kann die Planfeststellungsbehdrde auf
Antrag des Tragers des Vorhabens eine vor-
laufige Anordnung erlassen, in der vorbereiten-
de MaRnahmen oder TeilmaRnahmen zum Bau
oder zur Anderung festgesetzt werden, soweit

1. es sich um reversible, kompensierbare oder
fur Betroffene oder fiir Natur und Landschaft
in der gebotenen Gesamtschau vorteilhafte
MafRnahmen handelt,

2. an dem vorzeitigen Beginn ein 6&ffentliches

Interesse besteht,

3. mit einer Entscheidung zugunsten des Tra-
gers des Vorhabens gerechnet werden kann,

4. die nach Art. 74 Abs. 2 BayVwVfG zu be-
ricksichtigenden Interessen gewahrt werden
und

5. dingliche oder persénliche Rechte anderer
an Grundstiicken nicht beeintrachtigt wer-
den oder die Betroffenen sich mit der Inan-
spruchnahme ihres Eigentums oder eines
anderen Rechts schriftlich einverstanden
erklart haben.

2In der vorlaufigen Anordnung sind die Auflagen
zur Sicherung der Interessen nach Satz 1 Nr. 4
und der Umfang der vorlaufig zuldssigen Mal3-
nahmen festzulegen. 3Die vorlaufige Anordnung
ist dem Trager des Vorhabens sowie den Be-
teiligten zuzustellen und ortsiblich bekannt zu
machen.

(9) 'Die vorlaufige Anordnung ersetzt nicht
die Planfeststellung. ?Art. 36a bleibt unberihrt.
3Soweit die vorbereitenden MalRnahmen oder
TeilmaBnahmen zum Bau und zur Anderung
durch die Planfeststellung fiir unzulassig er-
klart sind, ordnet die Planfeststellungsbehdrde
gegenuber dem Trager des Vorhabens an, den
friiheren Zustand wiederherzustellen, soweit das
nach Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 erforderlich ist. *Das gilt
auch, wenn der Antrag auf Planfeststellung zu-
riickgenommen wurde. *Der Betroffene ist durch
den Trager der StralRenbaulast zu entschadigen,
soweit die MalRnahme nicht vorteilhaft fir ihn ist,
die Wiederherstellung des friheren Zustands
nicht méglich oder mit unverhaltnismafigem Auf-
wand verbunden oder ein Schaden eingetreten
ist, der durch die Wiederherstellung des friiheren
Zustands nicht ausgeglichen wird.

(10) Rechtsbehelfe gegen die vorlaufige An-
ordnung haben keine aufschiebende Wirkung.*

6. Nach Art. 36 wird folgender Art. 36a eingefugt:
LArt. 36a
Duldungspflichten
(1) 'Eigentimer und sonstige Nutzungsberech-
tigte haben zur Vorbereitung der Planung und der

Baudurchfilhrung notwendige Vermessungen, Bo-
den- und Gewasseruntersuchungen einschlief3lich
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der vorliibergehenden Anbringung von Markierungs-
zeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Stra-
Renbaubehdrde oder von ihr Beauftragte zu dulden.
2Wohnungen diirfen nur mit Einwilligung des Woh-
nungsinhabers betreten werden. 3Satz 2 gilt nicht fir
Arbeits-, Betriebs- und Geschaftsraume wahrend der
jeweiligen Arbeits-, Geschéafts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) 'Die Absicht, solche Arbeiten auszufihren,
ist dem Eigentuimer und sonstigen Nutzungsberech-
tigten mindestens zwei Wochen vorher bekannt zu
geben. 2Sind Eigentimer oder sonstige Nutzungs-
berechtigte nicht bekannt oder ist deren Aufenthalt
unbekannt und lassen sie sich in angemessener Zeit
nicht ermitteln, kann eine Benachrichtigung durch
ortsuibliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in
deren Bereich die Vorarbeiten durchzufithren sind,
erfolgen.

(3) 'Entstehen durch eine MaRnahme nach
Abs. 1 dem Eigentimer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten unmittelbare Vermdgensnachteile, so
hat der Trager der Stralenbaulast eine angemesse-
ne Entschadigung zu leisten. 2Kommt eine Einigung
Uber die Geldentschadigung nicht zustande, so setzt
die nach Art. 19 BayEG zusténdige Behorde die
Entschadigung fest. 3Vor der Entscheidung sind die
Beteiligten anzuhéren.

(4) 'Die Abs. 1 bis 3 finden auf Vermessungen
nach Abschluss der Stral3enbauarbeiten sowie auf
MaRnahmen, die zur Unterhaltung der StralRe er-
forderlich sind, entsprechend Anwendung. 2Dies gilt
insbesondere fir Anlieger und Hinterlieger der Stra-
3e sowie Inhaber einer Sondernutzungserlaubnis
oder andere Nutzungsberechtigte am Straf3engrund-
stlick, auf deren Interesse Ricksicht zu nehmen ist.
*Abweichend von den Satzen 1 und 2 haben Inhaber
einer Sondernutzungserlaubnis ohne Anspruch auf
Entschadigung zu dulden, dass die Ausiibung ihres
Rechts durch Arbeiten zur Unterhaltung voriber-
gehend behindert oder unterbrochen wird. “Bei an-
deren Nutzungsberechtigten am Stralengrundstiick
sind die zugrunde liegenden Rechtsverhéltnisse
mafgebend.”

. Art. 38 wird wie folgt gedndert:

a) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ," ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Die folgenden Abs. 4 bis 9 werden angefuigt:

»(4) 'Die Anhérungsbehdrde kann auf eine
Erdrterung im Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG
verzichten. 2Soll ein ausgelegter Plan gedndert
werden, so kann im Regelfall von einer Erorte-
rung im Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG ab-
gesehen werden.

(5) 'Die Anhorungsbehorde kann einen Drit-
ten als Projektmanager mit der Vorbereitung und
Durchfiihrung von Verfahrensschritten, insbe-
sondere

1. der Erstellung von Verfahrensleitplanen un-
ter Bestimmung von Verfahrensabschnitten
und Zwischenterminen,

2. der Fristenkontrolle,

3. der Koordinierung von erforderlichen Sach-
verstandigengutachten,

4. dem Entwurf eines Anhérungsberichtes,

5. der ersten Auswertung der eingereichten
Stellungnahmen und Einwendungen,

6. der organisatorischen Vorbereitung eines
Erérterungstermins,

7. der Leitung eines Erdrterungstermins,

auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Tragers
des Vorhabens beauftragen. 2Die Entscheidung
Uber den Planfeststellungantrag verbleibt bei der
zustandigen Behorde.

(6) 'Die ortsiibliche Bekanntmachung nach
Art. 73 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 2 und Art. 74
Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG soll durch eine Verof-
fentlichung des Inhalts der Bekanntmachung
im Internet ersetzt werden. 2Die ortsiibliche Be-
kanntmachung hat in diesem Fall zusatzlich zu
erfolgen.

(7) 'Die Auslegung nach Art. 73 Abs. 3 und
Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG soll durch eine
Veroffentlichung im Internet ersetzt werden. 2Die
Auslegung in den Gemeinden hat daneben als
zusatzliches Informationsangebot zu erfolgen.

(8) Die Anhérungsbehdrde kann von dem
Trager des Vorhabens verlangen, dass die erfor-
derlichen Unterlagen in einem verkehrsublichen
elektronischen Format eingereicht werden.

(9) 'Die Anhdrungsbehdérde kann die Abgabe
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von Erklarungen zur Niederschrift ausschliel3en,
wenn sie feststellt, dass innerhalb der Erkla-
rungsfrist eine Entgegennahme zur Niederschrift
nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand
moglich sein wiirde. 2In diesen Fallen hat die An-
hérungsbehdrde einen Zugang fiur die Abgabe
von elektronischen Erkldrungen bereitzuhalten.
3In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit
der Abgabe elektronischer Erklarungen und den
Ausschluss der Abgabe von Erklarungen zur
Niederschrift hinzuweisen.*

Nach Art. 39 wird folgender Art. 39a eingeflgt:
LArt. 39a

Planerganzung und
erganzendes Verfahren

Wird eine Planergénzung oder ein ergdnzendes
Verfahren nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG
erforderlich und wird diese Planergéanzung oder die-
ses erganzende Verfahren unverziiglich betrieben,
so bleibt die Durchfiihrung des Vorhabens zulassig,
soweit es von der Planergdnzung oder dem Ergeb-
nis des ergdnzenden Verfahrens offensichtlich nicht
berihrt ist.”

Dem Art. 40 wird folgender Abs. 3 angefigt:

13.

14.

15.

16.

wesen”“ durch die Worter ,eine Fachkraft mit einem
erfolgreichen Studienabschluss im Bauingenieur-
wesen” ersetzt.
Art. 68 wird wie folgt gefasst:
JArt. 68
Ubergangsregelung

Die Vorschrift des Art. 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt
nicht fur vor dem 1. Mérz 2023 eingeleitete Planfest-
stellungsverfahren.”
Die Art. 69 bis 71 werden aufgehoben.
Art. 72 wird Art. 69.
In Art. 6 Abs. 7 Satz 2, Art. 7 Abs. 5 Satz 1, Art. 8

Abs. 5 Satz 1 und Art. 34 Abs. 4 Satz 2 wird jeweils
das Wort ,gelten” durch das Wort ,gilt" ersetzt.

§2

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI.
S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 704) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

»(3) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. Sep-
tember 1958 bestehende unwiderrufliche Nutzungs-
rechte an offentlichen StraRen kdnnen zur Beseiti-

10.

1.

12.

gung von Beeintrachtigungen des Gemeingebrauchs
durch Enteignung aufgehoben werden.*

1.

In Art. 27 Abs. 3 Satz 1 und Art. 28 Abs. 3 Satz 2
wird jeweils die Angabe ,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.*

Art. 44 Abs. 2 wird wie folgt gedndert: ersetzt.
a) Der Wortlaut wird Satz 1. 2. Art. 30 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt geandert:
b) Folgender Satz 2 wird angeflgt: a) InNr. 1 Buchst. b wird das Wort ,,Photovoltaikan-
lagen® durch die Worter ,nicht dachparallel ins-
,2Soweit die Landkreise nach Art. 52 der Land- tallierte Solaranlagen® ersetzt.
kreisordnung (LKrO) Aufgaben aus der Stral3en-
baulast kreisangehdriger Gemeinden oder die b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
Bezirke nach Art. 49 der Bezirksordnung solche
Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Ge- »2. mindestens 0,50 m entfernt sein dachparal-
meinden Ubernehmen, sind sie Dritte im Sinne lel installierte Solaranlagen, wenn sie nicht
des Abs. 1 und StralRenbaubehérde.” durch diese Wéande gegen Brandubertra-
gung geschutzt sind.”
In Art. 59 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2
werden jeweils die Woérter ,der Landkreisordnung® 3. In Art. 50 Abs. 2 Satz 2 werden das Wort ,finden®
durch die Angabe ,LKrO" ersetzt. durch das Wort ,findet* und das Wort ,Satze" durch
das Wort ,Satz" ersetzt.
In Art. 60 Abs. 2 Satz 2 werden die Woérter ,ein gra-
duierter Ingenieur der Fachrichtung Bauingenieur- 4. Art. 57 wird wie folgt geéndert:
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a)

b)

In Abs. 1 Nr. 1 Buchst. ¢ und d und Nr. 15
Buchst. a wird jeweils die Angabe ,Nrn.“ durch
die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

In Abs. 5 Satz 5 wird das Wort ,gelten” durch das
Wort ,gilt"* ersetzt.

5. Art. 58 wird wie folgt gedndert:

a)

c)

d)

Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

4. sie nicht die Errichtung, Anderung oder
Nutzungsanderung baulicher Anlagen
betrifft,

a) durch die dem Wohnen dienende
Nutzungseinheiten miteiner GroRRe
von insgesamt mehr als 5 000 m?
Bruttogrundflache geschaffen wer-
den oder

b) die o6ffentlich zuganglich sind und
der gleichzeitigen Nutzung durch
mehr als 100 Personen dienen

und die Vorhaben den angemesse-
nen Sicherheitsabstand im Sinn des
Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie
2012/18/EU zu einem Betriebsbereich
nicht einhalten und®.

bb) In Nr. 5 wird die Angabe ,Abs. 3 Satz 3“
durch die Angabe ,Abs. 3 Satz 5" ersetzt.

In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe ,Abs. 2“ durch
die Angabe ,Abs. 1“ ersetzt.

In Abs. 5 Satz 2 werden das Wort ,Satze“ durch
das Wort ,Satz“ und die Angabe ,Abs. 6 und 7¢
durch die Angabe ,Abs. 7 und 8“ ersetzt.

6. Art. 61 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Nr. 2 wird je-
weils die Angabe ,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.*
ersetzt.

Abs. 7 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.*
durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort ,,Satze“ durch das
Wort ,Satz” und das Wort ,sind“ durch das

Wort ,ist" ersetzt.

7. Art. 62 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Satz 1 wird die Angabe ,Art. 62a Abs. 1 durch
die Angabe ,Art. 62a Abs. 1 Nr. 1“ ersetzt.

Satz 4 wird wie folgt gefasst:

.+Art. 61 Abs. 5 Satz 2 bis 4 und Abs. 10 gilt ent-
sprechend.”

8. Dem Art. 65 wird folgender Abs. 3 angefigt:

,(3) Betrifft der Bauantrag eine Anlage, die in den

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001
fallt, gilt:

1. Auf Antrag des Bauherrn werden die erforderli-

chen Zulassungsverfahren uber eine einheitliche
Stelle im Sinne des Art. 71a Abs. 1 BayVwVfG
abgewickelt.

Einheitliche Stelle nach Nr. 1 sind die unteren
Bauaufsichtsbehorden, soweit sich nicht aus
Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Immissi-
onsschutzgesetzes oder Art. 63 Abs. 6 BayWG
Abweichendes ergibt.

Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshand-
buch fur Bauherren bereit und macht diese In-
formationen auch im Internet zuganglich, wobei
sie auch gesondert auf kleinere Vorhaben und
Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizitat
eingeht und darauf hinweist, fir welche Anlagen
sie zustandig ist und welche anderen einheitli-
chen Stellen fur Anlagen im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie (EU) 2018/2001 zustéandig
sind.

Nach Eingang der vollstdndigen Antragsunter-
lagen stellt die untere Bauaufsichtsbehérde dem
Bauherrn unverziglich einen Zeitplan fir das
weitere Verfahren zur Verfliigung.

Das Baugenehmigungsverfahren darf nach Ein-
gang des vollstdndigen Bauantrags

a) fur eine Anlage mit einer Stromerzeu-
gungskapazitat unter 150 kW oder im Fall
des Repowering einer bestehenden Anla-
ge im Sinne des Art. 2 Nr. 10 der Richtlinie
(EU) 2018/2001 nicht langer als ein Jahr
und

b) im Ubrigen nicht langer als zwei Jahre
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9.

10.

1.

12.

13.

dauern; die Frist kann in durch aulRergewdhnli-
che Umstande hinreichend begriindeten Fallen
um bis zu einem Jahr verlangert werden.*

In Art. 66 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 werden das Wort
,Satze" durch das Wort ,Satz* und das Wort ,finden®
durch das Wort ,findet” ersetzt.

In Art. 67 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden das Wort
Lder® durch das Wort ,des“ und das Wort ,Satze”
durch das Wort ,Satz“ ersetzt.

In Art. 72 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe
LArt. 80 Abs. 5 Nr. 5“ durch die Angabe ,Art. 80 Abs. 5
Nr. 7“ ersetzt.

Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 Nr. 9 werden die Wérter ,Art. 58 Abs. 2
Satz 5 und 6“ durch die Worter ,Art. 58 Abs. 3

Satz 5 und 6“ ersetzt.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,Nrn.“ durch
die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

Art. 80 wird wie folgt geéndert:
a) InAbs. 5 Nr. 6 wird die Angabe ,Art. 22 durch die

Worter ,Art. 22 und 15 Abs. 6 in Verbindung mit
Art. 22 ersetzt.

14.

15.

b) Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, der Ver-
ordnung (EU) 2019/1020 und des Baupro-
duktengesetzes®.

Dem Art. 83 wird folgender Abs. 8 angefiigt:

»(8) Art. 65 Abs. 3 findet keine Anwendung auf
Bauantrage, die vor dem 1. Méarz 2023 eingereicht
worden sind.“

In Art. 53 Abs. 2 Satz 3 und Art. 73 Abs. 5 Satz 1

wird jeweils das Wort ,Satze* durch das Wort ,Satz*
ersetzt.

§3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Marz 2023 in Kraft.

Miinchen, den 10. Februar 2023

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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315-6-J

Verordnung
zur Aufhebung der
Testamentsverzeichnisverordnung

vom 19. Januar 2023

Auf Grund des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zustandig-
keitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBI. S. 246,
BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 36 der Ver-
ordnung vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium der
Justiz:

§1

Die Testamentsverzeichnisverordnung (TestVV) vom
17. Marz 2010 (GVBI. S. 159, BayRS 315-6-J), die durch
Verordnung vom 9. Juli 2012 (GVBI. S. 395) geandert
worden ist, wird aufgehoben.

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Mérz 2023 in Kraft.

Miinchen, den 19. Januar 2023

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

GeorgEisenreich, Staatsminister
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2013-4-1-F

Verordnung
zur Anderung der
Kurtax-Verordnung

vom 24. Januar 2023

Auf Grund des Art. 24 Abs. 3 Satz 1 des Kostenge-
setzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBI. S. 43, BayRS
2013-1-1-F), das zuletzt durch Art. 130c des Gesetzes
vom 5. August 2022 (GVBI. S. 414) geandert worden ist,
verordnet das Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen und fur Heimat:

§1

In § 3 Abs. 4 Nr. 1 der Kurtax-Verordnung (KurtaxV)
vom 2. September 2013 (GVBI. S. 582, BayRS
2013-4-1-F), die zuletzt durch Verordnung vom 10. Mai
2022 (GVBI. S. 235) geéndert worden ist, werden
die Worter ,Bayerischen Staatsbad Bad Reichenhall
Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain“ durch die
Worter ,Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain
GmbH" ersetzt.

§2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 16. Dezem-
ber 2022 in Kraft.
Miinchen, den 24. Januar 2023
Bayerisches Staatsministerium

der Finanzen und fiir Heimat

Albert F G rack er, Staatsminister
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31-1-1-J

Verordnung
zur Anderung der
E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz

vom 30. Januar 2023

Auf Grund des § 77b Satz 1 Nr. 1 und 2 des Ge-
setzes Uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
(IRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni
1994 (BGBI. | S. 1537), das zuletzt durch Art. 6 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2632) gean-
dert worden ist, in Verbindung mit § 3 Nr. 40 der Dele-
gationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI.
S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch Verordnung vom
6. Dezember 2022 (GVBI. S. 679), durch Art. 17a Abs. 3
des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 695),
durch Verordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBI.
S. 725), durch § 3 der Verordnung vom 13. Dezember
2022 (GVBI. S. 727) und durch § 2 der Verordnung vom
21. Dezember 2022 (BayMBI. 2022 Nr. 762) geandert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium der
Justiz:

§1

Die E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz (ERVV Ju)
vom 15. Dezember 2006 (GVBI. S. 1084, BayRS 31-1-1-J),
die zuletzt durch Verordnung vom 9. Mai 2022 (GVBI.
S. 232) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. Nach Abschnitt 5 wird folgender Abschnitt 6 ein-
geflgt:

LAbschnitt 6

Elektronischer Rechtsverkehr in Angelegenheiten
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen

§ 23
Zulassung des elektronischen Rechtsverkehrs

(1) Im Anwendungsbereich des § 77a Abs. 1
Satz 1 und 3 des Gesetzes Uber die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) kénnen elektroni-
sche Dokumente bei den in Anlage 4 genannten Ge-
richten, Staatsanwaltschaften und Behorden in dem
dort genannten Umfang eingereicht werden.

(2) 'Soweit fur eingehende Rechtshilfeersuchen
und fir Erkldrungen, Antrage oder Begriindungen,

die nach dem Gesetz liber die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen ausdriicklich schriftlich abzu-
fassen oder zu unterzeichnen sind, nach Abs. 1 der
elektronische Rechtsverkehr zugelassen ist, miissen
die elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sein. 2§ 2 Abs. 3
Satz 2 und Abs. 4 bis 6 gilt insoweit entsprechend.
3§ 77a Abs. 2 IRG bleibt unberiihrt.”

2. Der bisherige Abschnitt 6 wird Abschnitt 7.
3. Der bisherige § 23 wird § 24.
4. Folgende Anlage 4 wird angeflgt:

~<Anlage 4
(zu § 23)

Zulassung der elektronischen Kommunikation in
Angelegenheiten der internationalen Rechtshilfe in

Strafsachen
Nr. | Gericht/ Verfahrens- Einreichung
Staatsan- bereich/Ange- | elektroni-
waltschaft/ | legenheit scher
Behoérde Dokumente
moglich ab
1 Staatsan- Europaische 20. Februar
waltschaft Ermittlungsan- 2023
Traunstein | ordnungen im
Sinne der Richt-
linie 2014/41/EU
des Europai-
schen Parla-
ments und des
Rates vom
3. April 2014

Uber die Euro-
paische Ermitt-
lungsanordnung
in Strafsachen

§2

Diese Verordnung tritt am 20. Februar 2023 in Kraft.
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Miinchen, den 30. Januar 2023

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

GeorgEisenreich, Staatsminister
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2126-1-5-G

Bekanntmachung
der Entscheidung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
vom 6. Oktober 2022, Az. 20 N 20.794

vom 23. Januar 2023

GemaR § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wird nachstehend die Entscheidung des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 6. Oktober 2022,
Az. 20 N 20.794 in der Fassung des Berichtigungsbe-
schlusses vom 10. Januar 2023, der seinerseits durch
Beschluss vom 19. Januar 2023 berichtigt wurde, be-
kannt gemacht. Die Entscheidung betrifft den Antrag,
festzustellen, dass § 2 Abs. 4 und Abs. 5 der Zweiten
Bayerischen InfektionsschutzmalRnahmenverordnung
vom 16. April 2020 in der Fassung vom 21. April 2020"
unwirksam waren.

Entscheidungsformel:

Es wird festgestellt, dass § 2 Abs. 4 und Abs. 5 der
Zweiten Bayerischen InfektionsschutzmalRnahmenver-
ordnung vom 16. April 2020 in der Fassung vom 21. April
2020 unwirksam waren.

Miinchen, den 23. Januar 2023
Bayerisches Staatsministerium

fiir Gesundheit und Pflege

KlausHolets chek, Staatsminister

" Fundstelle: BayMBI. 2020 Nrn. 205, 210

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).

Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/2023

33

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



34

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/2023

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/2023 35

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: Bayerische Landesbank, IBAN: DE68 7005 0000 0000 0449 68

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



36 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/2023

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Muinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/24629 vom 25.10.2022
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Bayerische Ingenieurekammer-Bau (DEBYLT009B)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Bayerisches Dachdeckerhandwerk - Landesinnungsverband (DEBYLT02BD)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirschaft e. V. (VBEW) (DEBYLT0002)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Bayerischer Bauernverband Körperschaft des Öffentlichen Rechts (DEBYLT01D2)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Bayerischer Handwerkstag e.V. (DEBYLT0029)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. - Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz (DEBYLT00DF)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (DEBYLT001E)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (DEBYLT001E)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (DEBYLT001E)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) e.V. (DEBYLT02A5)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Haus & Grund Bayern (DEBYLT005B)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Bayern e.V. (DEBYLT010D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - Landesfischereiverband Bayern e.V. (DEBYLT00B8)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 25.10.2022 - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (DEBYLT00EC)
	Plenarprotokoll Nr. 126 vom 08.11.2022
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/26168 des BV vom 26.01.2023
	Beschluss des Plenums 18/26343 vom 02.02.2023
	Plenarprotokoll Nr. 134 vom 02.02.2023
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 17.02.2023
	Inhaltsverzeichnis
	91-1-B, 2132-1-B
	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes und der 
Bayerischen Bauordnung
	vom 10. Februar 2023


	315-6-J
	Verordnung 
zur Aufhebung der 
Testamentsverzeichnisverordnung
	vom 19. Januar 2023


	2013-4-1-F
	Verordnung 
zur Änderung der 
Kurtax-Verordnung
	vom 24. Januar 2023 


	31-1-1-J
	Verordnung 
zur Änderung der 
E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz
	vom 30. Januar 2023


	2126-1-5-G
	Bekanntmachung 
der Entscheidung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 6. Oktober 2022, Az. 20 N 20.794
	vom 23. Januar 2023


	Impressum




